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Beginn: 10:05 Uhr

Präsidentin Kristina Herbst:

Einen wunderschönen guten Morgen allen zusam-
men! Ich eröffne die heutige Sitzung, begrüße Sie
alle sehr herzlich und freue mich über ein wenig
Aufmerksamkeit.

Ich darf mitteilen, dass weiterhin erkrankt sind von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Jasper Balke und Bi-
na Braun. Wir wiederholen unsere Genesungswün-
sche und hoffen, dass es bald bessergeht.

(Beifall)

Dann darf ich mitteilen, dass wegen auswärtiger
Verpflichtungen von der Landesregierung heute ab-
wesend sind Ministerpräsident Günther, Minister
Goldschmidt, Minister Madsen, Minister Schwarz
und ab 12:30 Uhr auch Ministerin Prien.

Gemäß § 47 Geschäftsordnung haben sich von der
heutigen Sitzung abgemeldet Ole-Christopher
Plambeck sowie Claus Christian Claussen und ab
11 Uhr Beate Raudies und Thomas Hölck.

Dann wollen wir beginnen. Ich rufe die Tagesord-
nungspunkte 37 und 49 auf:

Gemeinsame Beratung

a) Stärkung der Frauenfacheinrichtungen in
Schleswig-Holstein weiter vorantreiben

Antrag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, SPD, FDP und SSW
Drucksache 20/451 (neu)

b) Frauen schützen – Kompetenzzentrum gegen
geschlechtsspezifische Gewalt

Antrag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, SPD, FDP und SSW
Drucksache 20/408 (neu)

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? – Das
ist nicht der Fall. Dann darf ich für die SPD-Frakti-
on die Abgeordnete Beate Raudies bitten.

Beate Raudies [SPD]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sieben – sieben! – Frauen sind in Schleswig-Hol-
stein im Jahr 2022 bisher getötet worden. In Husum
und Rendsburg, in Lübeck und Elmshorn, in Heide,
Tornesch und Bad Schwartau ist in diesem Jahr mal
wieder deutlich geworden: Gewalt gegen Frauen
geht uns alle an. Und auch in den letzten Jahren sah

es nicht besser aus in Schleswig-Holstein: drei
Frauen im Jahr 2021, vier Frauen im Jahr 2020 und
sogar neun Frauen im Jahr 2019. Sie starben, weil
sie Frauen waren und weil sie als Frauen ein selbst-
bestimmtes, gewaltfreies Leben führen wollten.

An jedem dritten Tag wird in Deutschland eine Frau
von ihrem Partner beziehungsweise Expartner getö-
tet, und die Zahlen steigen. Unfassbar, unerträglich
und nicht hinzunehmen!

(Beifall ganzes Haus)

Der Europarat hat deshalb 2011 das Übereinkom-
men zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und häusliche Gewalt, die Istanbul-
Konvention, verabschiedet, die die Bundesrepublik
2018 ratifiziert hat. Seitdem sind alle staatlichen
Ebenen verpflichtet, angemessene finanzielle und
personelle Mittel für Maßnahmen und Programme
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt zur
Verfügung zu stellen. Aber tun wir das auch?

Heute, am Internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen, ist ein guter Zeitpunkt für eine Bilanz, und
die fällt leider nicht gut aus. Der Europarat hat
Deutschland gerade gravierende Defizite beim
Schutz von Frauen und Mädchen vor geschlechts-
spezifischer Gewalt bescheinigt. Aber, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, es gibt auch positive Zeichen.
Die Ampelregierung hat im letzten Monat entschie-
den, die vor vier Jahren von Deutschland eingeleg-
ten Vorbehalte gegen einzelne Artikel der Istanbul-
Konvention nicht aufrechtzuerhalten.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
FDP und SSW)

Damit wird die Konvention nach Februar 2023 un-
eingeschränkt gelten, und das ist ein großartiges,
klares Zeichen für alle von Gewalt betroffenen
Frauen und Mädchen und – wenn ich mir am heuti-
gen Tag die Bemerkung erlauben darf – auch eine
große Chance zum Beispiel für die tapferen Frauen
im Iran. Frau Touré, lassen Sie uns doch jetzt ein
Aufnahmeprogramm für diese Frauen starten! Wir
sind gerne dabei, wir unterstützen Sie dabei gerne.
Helfen wir den Frauen im Iran auch, indem wir ih-
nen die Möglichkeit geben, hier bei uns Zuflucht zu
finden.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und SSW)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zumindest in
Schleswig-Holstein ist schon viel passiert. Viele
Bundesländer sind neidisch auf uns. Unsere Frauen-
hausfinanzierung ist vorbildlich. Unsere Bedarfs-
analyse wird landauf, landab als wirklich gute
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Grundlage gelobt. Sie hat ja auch gezeigt: Wir ha-
ben gute Strukturen – aber nicht in ausreichender
Zahl und nicht mit ausreichender finanzieller Unter-
stützung. Wir benötigen insgesamt mehr Frauen-
hausplätze, denn immer noch müssen Frauen und
ihre Kinder abgewiesen werden. Und – ja – wir
brauchen auch mehr Prävention, mehr Beratungsan-
gebote im ganzen Land, Hilfsangebote für die Tä-
ter, und wir brauchen andere Regelungen beim Um-
gangsrecht.

All das, was die Landesregierung seit Erstellung der
Bedarfsanalyse auf den Weg gebracht hat, war gut.
Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist noch
nicht genug. Mehr Prävention ersetzt keine Schutz-
plätze. Jedes Jahr werden in unseren Frauenhäusern
Hilfesuchende weggeschickt. Da hilft auch keine
bundesweite Datenbank. Wer da hineinguckt, sieht
fast jeden Tag: Schleswig-Holstein meldet: voll. –
Das ist ein Zustand, den wir nicht hinnehmen soll-
ten, den wir nicht hinnehmen dürfen.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
FDP und SSW)

Ich bin froh, dass wir uns – das Parlament – heute
auf diese gemeinsamen Anträge verständigt haben,
weil das ein deutliches Zeichen ist, dass wir ge-
meinsam uns dieser Aufgabe stellen wollen.

Wir haben auch vereinbart, dass wir das Thema Be-
darfsanalyse im Sozialausschuss noch einmal aus-
führlich behandeln und noch einmal mit allen Frau-
enfachverbänden und Vertretern der Frauenhäuser
reden wollen. Das finde ich einen großartigen Tag,
einen Punkt für den heutigen Tag, wo wir wirklich
vorankommen.

Aber ich sage auch: Es braucht irgendwann noch
mehr Geld; in unserem Antrag steht ein entspre-
chender Hinweis. Das muss sein, da beißt die Maus
keinen Faden ab. Geld ist das eine und politischer
Wille ist das andere – und an dem, das kann ich Ih-
nen versichern, mangelt es mir, mangelt es der
SPD-Fraktion nicht, wenn es um dieses Thema
geht. Ich bitte um Zustimmung zu den Anträgen. –
Vielen Dank.

(Beifall ganzes Haus)

Katja Rathje-Hoffmann [CDU]:

Guten Morgen, Frau Präsidentin! Guten Morgen,
Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Was für ein Tag! Was haben wir gestern
alles geschafft! Wir haben gestern Anträge geeint.
Es war nicht ganz einfach, aber es war eigentlich
auch gar nicht schwer. Wir haben es geschafft, aus

fünf verschiedenen Anträgen zwei zu machen, die
von allen getragen werden. Ich finde, es ist ein gu-
ter Tag. Gerade am 25. November, dem Internatio-
nalen Tag der Gewalt gegen Frauen, ist es ein gutes
Zeichen, dass wir uns in Schleswig-Holstein einig
sind, den Frauen zu helfen, die von Gewalt bedroht
sind.

(Beifall ganzes Haus)

Seit dem 1. Januar 2018 und seit Kurzem voll sind
wir bei der Istanbul-Konvention dabei. Sie wurde
von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert. Das
ist eine gute Verpflichtung für eine gute Frauenpoli-
tik.

Hier geht es um Gleichstellung, öffentliches Be-
wusstsein, Hilfsprogramme, Schutz, Justiz, innere
Sicherheit und öffentliches Bewusstsein.

Dunkelfeldstudien nach haben in Schleswig-Hol-
stein nach Angaben des Landesverbandes der Frau-
enberatungsstellen in Schleswig-Holstein in den
letzten zwölf Monaten 12.180 Frauen sexualisierte
Gewalt erlebt. Im gleichen Zeitraum haben 36.640
Frauen häusliche Gewalt erleben und ertragen müs-
sen – mit schlimmen körperlichen und seelischen
Folgen, ganz zu schweigen von den schwerwiegen-
den wirtschaftlichen Auswirkungen wie zum Bei-
spiel Arbeitsunfähigkeit, Armut, Ausgrenzung und
so weiter. Diese Frauen müssen so viel ertragen.
Das alles belastet mit den Auswirkungen und Fol-
gen die Polizei, die Justiz, das Gesundheitssystem,
die Privatwirtschaft und vieles mehr.

Wir haben vor, diese negativen Folgen strukturell
zu bekämpfen, wirksam zu bekämpfen – mit einem
Kompetenzzentrum gegen geschlechterspezifische
Gewalt. Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache.
Deswegen müssen wir handeln.

(Beifall ganzes Haus)

Dazu bitten wir die Landesregierung, ein tragfähi-
ges Konzept zu erarbeiten, das auch den landeswei-
ten Ausbau eines Hochrisikomanagements beinhal-
tet. Unser gemeinsames Ziel ist es, die systemati-
sche Verringerung von Gewalt gegen Frauen wir-
kungsvoll zu erreichen.

Gemeinsam mit den Erfahrungen und dem Fach-
wissen von Expertinnen und Experten der Frauen-
häuser, der Frauenfachberatungsstellen, den KIK-
Koordinatorinnen, dem KIK-Netzwerk, den Famili-
engerichten, den Männerberatungsstellen, der Lan-
despolizei und weiteren Beteiligten wollen wir Ge-
walt verhindern und Gewalt vorbeugen.

(Beifall ganzes Haus)
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Unser Ziel ist es, dass die Fachlichkeiten all dieser
und weiterer Institutionen gebündelt und zusam-
mengeführt werden. Häusliche Gewalt und sexuali-
sierte Gewalt sind keine Privatsache. Im geplanten
Kompetenzzentrum soll eine Landesstrategie zur
Umsetzung der Istanbul-Konvention entwickelt
werden.

Besonders wichtig ist uns die Beratung der Landes-
regierung zur Fortführung des bedarfsgerechten
Ausbaus der Hilfsangebote, vor allem der Frauen-
häuser und der Frauenfacheinrichtungen.

Bereits in der vergangenen Wahlperiode stand diese
Aufgabe im Vordergrund. Wir haben die jeweiligen
Hilfsangebote finanziell deutlich gestärkt, von
5,6 Millionen Euro im Jahr 2017 auf nunmehr
8,2 Millionen Euro in diesem Jahr für die Frauen-
facheinrichtungen. Ich glaube, das kann sich sehen
lassen.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und SPD)

Meine Kollegin hat es schon gesagt: Schrittweise
werden und müssen wir weiterhin die Hilfsangebo-
te verbessern und an die erforderlichen Gegeben-
heiten anpassen. Das heißt auch, dass wir uns mit
der Bedarfsanalyse auseinandersetzen und sie aus-
werten müssen.

Auch in besonderen Krisen und Notlagen handeln
wir, aktuell mit dem Acht-Punkte-Entlastungspro-
gramm des Landes zur Kompensation der enorm
gestiegenen Energiepreise.

Analog zur Bedarfsanalyse zu Frauenfacheinrich-
tungen werden die beiden Frauenhäuser in den
Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland
hoffentlich sehr bald Realität werden; denn es ist
Zeit.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und vereinzelt SSW)

Unser pauschales Finanzierungssystem zur Frauen-
hausförderung hat in der Bundesrepublik Vorbild-
charakter.

Wir alle hoffen inständig, dass aus der Ankündi-
gung im Koalitionsvertrag der Berliner Ampel, dass
sich der Bund künftig an der Regelfinanzierung an
Frauenhäusern beteiligt, Realität wird.

Eine ganz besondere Rolle spielt bei uns das erfolg-
reiche Projekt „Frauen_Wohnen“. Dieses Projekt
werden wir natürlich fortsetzen. Wir helfen den
Frauen und den Kindern

(Beifall Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN])

– ich habe nicht mehr so viel Zeit –, ein Leben ohne
Gewalt zu führen, auch wenn sie nicht mehr so
schutzbedürftig sind wie im Frauenhaus.

Sie sehen, wir haben einen bunten Strauß auf der
Agenda. Frauenpolitik ist wichtig, sie ist uns wich-
tig.

Ich muss explizit loben, dass wir uns auf die beiden
Anträge verständigen konnten. Wir werden beiden
zustimmen. Ich hoffe auf ein gemeinschaftliches
einstimmiges Votum, denn das ist ein gutes Zeichen
für eine Frauenpolitik in Schleswig-Holstein. –
Herzlichen Dank.

(Beifall ganzes Haus)

Präsidentin Kristina Herbst:

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat
die Abgeordnete Catharina Nies das Wort.

Catharina Johanna Nies [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrtes Publi-
kum! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Heu-
te ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frau-
en und Mädchen. Jedes Jahr am 25. November wei-
sen Medien auf die hohen Fallzahlen hin und Poli-
tikerinnen und Politiker und Prominente positionie-
ren sich, ächten die Gewalt an Frauen. Zu Recht!
Aber wieso bekommen wir dieses gesellschaftliche
Problem nicht in den Griff?

Es ist zu wenig, einmal im Jahr ausführlich über
dieses Thema zu debattieren, in der Tagesschau zu
berichten und sich die BKA-Statistik genauer anzu-
schauen. Das ist zu wenig, weil jeden Tag in unse-
rem Land Frauen bedroht, geschlagen und verge-
waltigt werden. Jeden dritten Tag wird eine Frau
getötet – durch ihren Partner oder Ex. Wir müssen
das Thema an seiner Wurzel packen.

(Beifall Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN])

Deshalb legen wir heute unsere Vorstellungen zu ei-
nem Kompetenzzentrum gegen geschlechtsspezifi-
sche Gewalt vor. Ich finde es ein starkes Zeichen,
dass wir das mit allen Fraktionen vereint tun.

(Beifall ganzes Haus)

Wir brauchen einen Präventionsansatz, der vor der
Gewaltentstehung ansetzt – dort, wo strukturelle
Diskriminierung entsteht, dort, wo gewaltfördernde
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Strukturen und Handlungsweisen bewusst oder un-
bewusst entstehen, dort, wo zu wenig Bewusstsein
für Gewaltdynamiken und Risikoräume vorhanden
ist.

Die Zahlen steigen Jahr um Jahr weiter. Die
Sprachlosigkeit bleibt bestehen.

Wir Frauen sind 50 Prozent der Bevölkerung; aber
über 80 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt sind
Frauen. Durchschnittlich jede Stunde erleidet eine
von uns dabei eine gefährliche oder schwere Kör-
perverletzung. Für uns Grüne sind der Schutz von
Frauen und Mädchen sowie die konsequente Um-
setzung der Istanbul-Konvention in Schleswig-Hol-
stein deshalb eines der zentralen politischen Ziele.
Hierbei ist es wichtig, das eine zu tun, ohne das an-
dere zu lassen. Um effektiven Gewaltschutz zu er-
reichen, müssen wir konsequent das Hilfesystem
ausbauen und an einem ganzheitlichen Präventions-
ansatz arbeiten. Beides muss Hand in Hand gehen.

(Beifall ganzes Haus)

Dazu gehört es, die Finanzierung der Frauenfach-
einrichtungen weiter abzusichern und auszubauen
und ihre Ressourcen den sich verändernden Rah-
menbedingungen anzupassen. Deshalb wurde eine
stete Erhöhung der Mittel für die Frauenfachein-
richtungen über das Finanzausgleichsgesetz festge-
legt. Wir haben für 2023 bereits über 8,4 Millio-
nen Euro im Topf. Im Jahr 2024 werden es bereits
über 8,6 Millionen Euro sein, und ab 2025 wird
sich der jeweilige Vorjahresbetrag um 2,5 Prozent
erhöhen. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2017 waren
es 5,6 Millionen Euro.

Ich sage das so deutlich; denn in keinem anderen
Bundesland ist die Finanzierung von Frauenhäusern
so gut abgesichert wie in Schleswig-Holstein. Dar-
auf können wir stolz sein. Und: Wir müssen darauf
weiter aufbauen.

(Beifall ganzes Haus)

Denn gleichzeitig sehen wir, dass die Aufgabenviel-
falt der professionellen Stellen sich stetig erweitert
und die Einzelfallarbeit immer komplexer wird,
zum Beispiel durch aufenthaltsrechtliche Rege-
lungen oder den angespannten Wohnungsmarkt.

Hier ein Beispiel struktureller Gewalt: Weil es an
vielen Orten weder schlüssige Konzepte zur Festle-
gung von Mietobergrenzen noch jährlich Mietspie-
gel gibt, können die dortigen Jobcenter sich kaum
an den realen Mietpreisen orientieren und diese als
„angemessen“ einstufen. Das erschwert es gewalt-
betroffenen Frauen im Sozialleistungsbezug, eigen-
ständigen Wohnraum zu finden. Die Verweildauer

der Frauen und ihrer Kinder in Frauenhäusern ver-
längert sich ergo. Das Ausziehen aus der Wohnung
mit dem Partner, der sie schlägt, ist kaum möglich.

Wenn sich eine Frau aus einer gewaltvollen Partner-
schaft nicht lösen kann, weil es keinen bezahlbaren
Wohnraum gibt, dann haben wir hier ein strukturel-
les Problem, das Gewalt ermöglicht. Und gemäß Is-
tanbul-Konvention ist das strukturelle Gewalt!

Über solche Zusammenhänge soll das Kompetenz-
zentrum ein Bewusstsein schaffen. Auch Fachkräfte
in der Eingliederungshilfe, im Gebäudemanage-
ment von Landesliegenschaften, aber auch in Ju-
gendämtern und Familiengerichten müssen für die
Ursachen geschlechtsspezifischer Gewalt sensibili-
siert werden, um das Entstehen von Risikoräumen
zu verhindern. Auch dies muss von Expertinnen
und Experten begleitet werden.

Wir werden der Bekämpfung der Ursachen von Ge-
walt einen neuen Stellenwert geben. Gewalt an
Frauen ist kein Privatproblem, sondern ein gesell-
schaftliches, ein Problem unserer inneren Sicher-
heit. Die Folgen dieser Gewalt sind immens: Sie
macht Frauen psychisch und körperlich krank. Sie
fördert Suchterkrankungen und Krebs. Sie zerstört
Leben, Beziehungen und Existenzen. Sie wirkt sich
massiv auf die Persönlichkeitsentwicklung der mit-
betroffenen Kinder aus. Und sie erhöht das Armuts-
risiko von Frauen. Diese gesellschaftlichen Folgen
gehen uns alle an.

Deshalb danke ich allen Fraktionen in diesem Haus,
dass wir hier beide Anträge gemeinsam stellen. –
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall ganzes Haus)

Präsidentin Kristina Herbst:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüßen Sie bitte
mit mir gemeinsam auf der Tribüne zu diesem The-
ma die Geschäftsführerin des PETZE-Instituts für
Gewaltprävention, Heike Holz, und die Geschäfts-
führerin des Landesverbandes Frauenberatung
Schleswig-Holstein, Lena Mußlick.

(Beifall)

Für die FDP-Fraktion hat nun die Abgeordnete An-
nabell Krämer das Wort.

Annabell Krämer [FDP]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kollegen und
Kolleginnen! Jeder hat das Recht auf ein gewaltfrei-
es Leben; das sollte selbstverständlich sein. Trotz-
dem ist in einem so weit entwickelten Land wie
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Deutschland jede dritte Frau mindestens einmal in
ihrem Leben von psychischer oder physischer – oft
sexueller – Gewalt betroffen.

Jeder nimmt Gewalt anders wahr. Oft ist es so, dass
das, was zwischen Partnern und Eheleuten passiert,
erst dann nach außen dringt, wenn schon lange vie-
le Grenzüberschreitungen stattgefunden haben. Die-
se fangen viel früher an, als es der Öffentlichkeit
bewusst wird.

Führen wir es uns einmal vor Augen: Im Durch-
schnitt dauert es sieben Jahre, bis sich eine Frau aus
dem Martyrium, das sie in der Partnerschaft erlebt,
befreien kann, sieben Jahre, in denen die Außen-
welt es entweder nicht wahrnimmt oder nicht wahr-
nehmen will. Vielleicht hält auch die Scham davon
ab, an die Öffentlichkeit zu treten, und der Mut ist
einfach nicht da. Vielleicht sind auch die Angebote
noch nicht barrierefrei genug. Diese Frauen sollten
sich aber ermutigt sehen, an die Öffentlichkeit zu
treten und die Hilfsangebote, die in unserem Land
wirklich flächendeckend vorhanden sind – sie sind
nicht ausreichend, aber in der Fläche vorhanden –,
wahrzunehmen.

Es ist wirklich erschreckend – wir haben es auch
heute schon gehört –, dass in Schleswig-Holstein
jeden Tag Frauen von Frauenhäusern abgelehnt
werden müssen. Oft sind es Frauen mit Kindern,
die dort stehen und endlich den Mut gefasst haben,
sich aus ihrer Beziehung zu befreien; dann aber ha-
ben sie keine Chance, direkt Hilfe zu erfahren, weil
die Häuser überlastet sind.

Ich habe gestern auf NDR Info gehört, dass diese
Herausforderung in Niedersachsen vorbildlich ge-
löst sei. Demnach gibt es dort genug Frauenhaus-
plätze, und flächendeckend kann jeder Frau Hilfe
gewährt werden. Ich sage: Das sollte sich ein Land
wie Schleswig-Holstein auch gönnen können.

(Beifall ganzes Haus)

Die Istanbul-Konvention gehört auch in unserem
Land umgesetzt. Ich danke auch der Arbeitsge-
meinschaft, die sich über zwei Jahre zusammenge-
setzt und die Punkte zusammengeschrieben hat. In
den Gesprächen ist mir allerdings bewusst gewor-
den, dass wir in Schleswig-Holstein doch eher ei-
nen Flickenteppich an Angeboten für Frauen haben.
Es gibt Angebote, und es sind gute Angebote; aber
teilweise mangelt es noch an der Vernetzung. Ich
glaube, es wäre möglich, aus einer Vernetzung die-
ser phantastischen Angebote Synergien zu ziehen.
Deshalb ist die Einrichtung eines Kompetenzzen-
trums genau der richtige Weg; wir unterstützen die-
ses Vorhaben.

Wir sind mit beiden Anträgen einverstanden und
werden die Umsetzung unterstützend begleiten.

Damit komme ich noch zu einem Punkt, wo wir uns
ein bisschen mehr gewünscht hätten. In dem Antrag
lese ich, dass wir ein Konzept für ein Kompetenz-
zentrum entwickeln sollen, in dem wiederum eine
Landesstrategie entwickelt werden soll. Ich finde,
diese Formulierung wird der Tätigkeit der Arbeits-
gruppe, die immerhin über zwei Jahre getagt hat,
nicht ganz gerecht. Denn eigentlich haben wir ein
Konzept, eigentlich haben wir eine Strategie. Ich
hätte mich gefreut, wenn wir heute noch ein biss-
chen mehr Butter bei die Fische gegeben und gesagt
hätten, dass wir auch in die Umsetzung gehen. Wir
hätten sagen können: Wir machen kein Konzept,
sondern errichten jetzt ein Kompetenzzentrum.

(Beifall FDP)

Es wäre schön gewesen, wenn wir das heute nach
außen hätten tragen können. Aber ich wusste, dass
ein entsprechender Antrag von uns heute hier nicht
mehrheitsfähig gewesen wäre. Deshalb bin ich froh,
dass wir uns auf diesen gemeinsamen Antrag eini-
gen konnten.

Wir wollten erreichen, dass schon heute die zusätz-
lichen Mittel für die Frauenberatungsstellen in Hö-
he von 650.000 Euro, die im Landeshaushalt ste-
hen, in das ordentliche FAG überführt werden, da-
mit sie der Dynamisierung unterliegen und die
wichtigen Stellen in der Frauenberatung endlich
entfristet werden können. Wir haben auch in diesem
Bereich einen Fachkräftemangel, können diese Stel-
len aber immer nur für ein, zwei Jahre besetzen, das
heißt, diese wichtigen Fachkräfte wissen nicht, ob
sie ihren Job in einem Jahr noch haben werden. Das
wird der Sache nicht gerecht; denn niemand in die-
sem Haus kann doch realistischerweise davon aus-
gehen, dass das Problem in den nächsten Jahren ge-
ringer wird. Wir müssen daran arbeiten, dass diese
Arbeitsplätze sicher sind und dass wir ihre Zahl
ausdehnen.

Deshalb hätten wir gern noch 150.000 Euro oben-
drauf gepackt und in das ordentliche FAG über-
führt. Die frauenpolitischen Sprecherinnen der an-
deren Fraktionen haben mir aber zugesagt, dass das
ernsthaft geprüft werden soll. Mit einer dauerhaften
Zuwendung entfiele auch der bürokratische Auf-
wand der jährlichen Zuwendungsbescheide.

Liebe Kolleginnen, daran werde ich Sie natürlich
messen, das heißt, ich werde vehement verfolgen,
ob das umgesetzt wird. Ich würde mich jedenfalls
sehr freuen.
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Lasse Petersdotter – ich sehe ihn gerade nicht – und
ich haben 2020 einen guten ersten Schritt gemacht,
als wir den großen Schluck aus der Pulle genom-
men und im Rahmen der Neuordnung des FAGs die
Unterstützung der Frauenhäuser auf 7,5 Millio-
nen Euro angehoben haben. Damit haben wir für
diese Mittel auch die Dynamisierung ermöglicht.
Ich glaube, das war eine ganz tolle Sache.

(Beifall Beate Raudies [SPD])

Durch den Aufwuchs erreichen wir bald 9 Millio-
nen Euro. Auch die Frauenberatungsstellen brau-
chen mehr Stellen, und wir brauchen mehr Plätze in
den Frauenhäusern. Das sollte sich ein Land wie
Schleswig-Holstein wirklich leisten können. – Ich
danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.

(Beifall ganzes Haus)

Präsidentin Kristina Herbst:

Für die SSW-Fraktion hat die Abgeordnete Jette
Waldinger-Thiering das Wort.

Jette Waldinger-Thiering [SSW]:

Sehr geehrte Landtagspräsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Leider ist die Aufgabe, Frauen
und Kinder vor Gewalt zu schützen, wichtiger als je
zuvor. Denn wie wir wissen, waren und sind Frauen
allein schon im Zusammenhang mit der Pandemie
einem erhöhten Risiko für häusliche Gewalt ausge-
setzt. Fast 3.900 von ihnen sind in Schleswig-Hol-
stein im vergangenen Jahr zu Gewaltopfern gewor-
den. Diese Zahl ist erschreckend und auch gleich-
zeitig beschämend. Für mich ist völlig klar, dass
wir diese Situation nicht einfach hinnehmen dürfen.

Was völlig selbstverständlich sein muss, kann man
offensichtlich nicht oft genug wiederholen: Frauen
und Kinder haben genauso das Recht auf körperli-
che Unversehrtheit und auf Schutz vor Gewalt wie
alle anderen Mitglieder unserer Gesellschaft. Doch
weil dieser Grundsatz leider immer wieder verletzt
wird, ist es aus Sicht des SSW unsere gemeinsame
Aufgabe, alles dafür zu tun, um geschlechtsspezifi-
sche Gewalt und Gewalt gegen Kinder zurückzu-
drängen und möglichst komplett zu verhindern. Ge-
rade weil der Kinderschutz in diesem Zusammen-
hang so wichtig ist, bin ich froh, dass ich diesen
Punkt in unseren gemeinsamen Antrag einbringen
konnte.

So traurig es ist, dass uns dieses Thema immer wie-
der beschäftigt, so froh bin ich über die grundsätzli-
che Einigkeit bei der Unterstützung der entspre-
chenden Hilfs- und Beratungsangebote.

(Beifall ganzes Haus)

Denn leider war, ist und bleibt diese Unterstützung
für unsere Frauenhäuser und Frauenberatungsstel-
len bitter nötig. Es ist bekannt, dass wir gut ausge-
baute ambulante und stationäre Angebote haben.
Doch es zeichnet sich ab, dass viele dieser Angebo-
te nicht nur pandemiebedingt, sondern auch infolge
der Ukrainekrise oder der Situation in Afghanistan
und im Iran verstärkt in Anspruch genommen wer-
den. Außerdem ist bekannt, dass auch die aktuelle
Bedarfsanalyse des Landes zu dem Ergebnis ge-
kommen ist, dass wir in fast allen Bereichen nach-
bessern müssen. Deshalb ist es gut und wichtig,
dass wir diese Frage heute diskutieren und auch im
Ausschuss noch einmal beraten wollen.

Nicht erst mit den vergangenen Krisenjahren ist
deutlich geworden, dass wir einen Mehrbedarf bei
Schutzplätzen und bei bezahlbarem Wohnraum für
die Betroffenen haben. Wir brauchen weitere Frau-
enhausplätze, und wir sollten darauf achten, dass
diese regional verteilt sind. Ich will deshalb ganz
deutlich sagen, dass wir uns sehr über das bald fer-
tige Frauenhaus im Kreis Schleswig-Flensburg
freuen. Ich erwarte, dass auch die 12 Plätze, die in
Nordfriesland geschaffen werden sollen, bald Reali-
tät sind.

Vor dem Hintergrund der Bedarfsanalyse sehen wir
auch im nördlichen Landesteil klaren Verbesse-
rungsbedarf. Denn egal, ob wir über die Unterbrin-
gung oder über die Beratung von Frauen in Not re-
den: Art und Umfang der Hilfe dürfen nicht davon
abhängen, ob sie auf dem Land oder in der Stadt
oder nördlich oder südlich des Kanals leben.

(Beifall ganzes Haus)

Unser Anspruch muss sein, allen Frauen und Kin-
dern, die von Gewalt bedroht sind, gleichermaßen
zu helfen.

Es ist gut und richtig, dass wir die genannten He-
rausforderungen gemeinsam annehmen und dass
wir diesen auch durch das geplante Kompetenzzen-
trum gegen geschlechtsspezifische Gewalt begeg-
nen. Dieser Ansatz und der damit verbundene Para-
digmenwechsel, nach dem Gewalt gegen Frauen
auch als sicherheitspolitisches Thema stärker in den
Fokus rücken muss, sind absolut folgerichtig.

Das gilt selbstverständlich auch für das Vorhaben,
Strategien zur Gewaltbekämpfung und präventive
Maßnahmen zu stärken. Zu bemerken bleibt aller-
dings, dass bisher nicht klar ist, ob und wie zum
Beispiel freie Träger eingebunden werden sollen,
über welche Zeitschiene wir reden oder welcher Fi-
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nanzrahmen hierfür angedacht ist. Vor allem muss
uns klar sein, dass nicht etwa zugunsten des Kom-
petenzzentrums auf die Unterstützung bestehender
Strukturen verzichtet wird. Denn unsere Frauenhäu-
ser und Beratungsstellen müssen nicht nur erhalten,
sondern weiter ausgebaut werden.

Hierfür müssen wir uns auch in Zukunft einsetzen.
Deshalb bin ich froh und dankbar, dass es uns ges-
tern gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag aller
Fraktionen hinzukriegen. Wenn es um Frauen geht,
wenn es um Kinder geht, die wir vor Gewalt schüt-
zen wollen – da sind wir uns einig –, dann halten
wir zusammen. Das finde ich großartig. Make your
day orange!

(Beifall ganzes Haus)

Präsidentin Kristina Herbst:

Für die Landesregierung hat die Ministerin für So-
ziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und
Gleichstellung, Aminata Touré, das Wort.

Aminata Touré, Ministerin für Soziales, Jugend,
Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Gäste!
58 Prozent der Frauen weichen Fremden in der
Nacht aus. 51 Prozent meiden nachts öffentliche
Verkehrsmittel. 57 Prozent meiden bestimmte Stra-
ßen, Plätze oder Parks. Für mehr als die Hälfte der
Menschen in Deutschland und in Schleswig-Hol-
stein gehört das zum Alltag. Die größte Gefahr, was
Gewalt angeht, besteht aber im eigenen Umfeld von
vielen Frauen. In Schleswig-Holstein wurden letz-
tes Jahr 3.899 Frauen Opfer partnerschaftlicher Ge-
walt. Das ist 3.899 Mal zu viel.

(Beifall ganzes Haus)

914 Frauen konnten mit ihren 1.132 Kindern Zu-
flucht in einem Frauenhaus finden. Ich finde es des-
wegen richtig, dass der SSW in dem Antrag noch
einmal deutlich gemacht hat, dass auch die Thema-
tik von Kindern mit in den Fokus gerückt werden
muss. Denn ich glaube, viele sind sich nicht im
Klaren darüber, dass die Hälfte aller Frauenhaus-
plätze von Kindern belegt ist, weil die Frauen eben
meist nicht allein in ein Frauenhaus gehen, sondern
mit ihren Kindern.

Diese erschreckenden Zahlen sind ein Zustand, den
wir nicht einfach so hinnehmen können. Wir reden
bei diesem Tagesordnungspunkt am internationalen
Tag gegen Gewalt an Frauen über Frauenfachein-
richtungen sowie über das Kompetenzzentrum ge-

gen geschlechtsspezifische Gewalt, das wir schaffen
wollen. Ich finde es gut, dass wir beide Themen ge-
meinsam besprechen. Weshalb? Wir müssen Struk-
turen vorsehen, um gerade Frauen Schutz zu ge-
währen, wenn sie Gewalt erfahren. Das ist absolut
unverhandelbar. Was wir in diesem Bereich als Lan-
desregierung und auch als Landesparlament tun und
auch in Zukunft tun werden, dazu komme ich spä-
ter.

Wir müssen uns aber auch damit auseinandersetzen,
wie wir Gewalt noch stärker eindämmen können.
Wir müssen an die Ursachen ran. Sie haben die
Zahlen gerade gehört.

Die Idee des Kompetenzzentrums ist auf Grundlage
des Landesverbandes Frauenberatung Schleswig-
Holstein entstanden, und wir haben als Koalition
dieses Konzept weiterentwickelt. Ich möchte aber
eines vorwegsagen, bevor ich darauf näher eingehe:
Gewalt gegen Frauen ist kein Thema, das nur Frau-
en etwas angeht und bei dem sich Männer ent-
spannt zurücklehnen können. Denn die Gewalt geht
vor allem von Männern aus.

Ich persönlich bin es leid, dass dieses Thema ge-
sellschaftlich wie auch politisch nicht mit der not-
wendigen Ernsthaftigkeit behandelt wird, die es
braucht, um das Problem ursächlich anzugehen.

(Beifall ganzes Haus)

Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Ge-
schlechtsspezifische Gewalt ist ein Thema der inne-
ren Sicherheit. Damit meine ich, dass es ganz kon-
kret um die Sicherheit von Frauen geht, die sich in
dieser Gesellschaft oftmals und mehrheitlich anders
bewegen, andere Verhaltensmuster an den Tag le-
gen, um Gewalt zu vermeiden. Ich erwarte deshalb
auch, dass dieses Thema – ich bin froh, dass wir
das in Schleswig-Holstein tun – als innenpoliti-
sches, sicherheitspolitisches Thema gesehen wird,
aber wir müssen es gesamtgesellschaftlich und in
der gesamten Bundesrepublik so behandeln.

Am 7. Oktober 2022 wurde der Bericht zur ersten
Überprüfung der Umsetzung der Istanbul-Konventi-
on durch die Gruppe von Expertinnen und Experten
für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häusliche Gewalt veröffentlicht. Schleswig-Holstein
wird oft positiv hervorgehoben. Auch von unseren
Länderkolleginnen und -kollegen werden wir als
Land oft für das gelobt, was wir im frauenpoliti-
schen und geschlechtsspezifischen Bereich tun.

Für uns in Schleswig-Holstein, Parlament sowie
Regierung, steht fest: Frauenhäuser und Beratungs-
stellen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Hilfe-

Schleswig-Holsteinischer Landtag (20. WP) - 12. Sitzung - Freitag, 25. November 2022 801

(Jette Waldinger-Thiering)

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3331&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3321&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3321&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3321&format=WEBVOLLLANG


und Beratungssystems. Deshalb haben wir eine
pauschale Finanzierung und keine Einzelfallabrech-
nung wie in vielen anderen Bundesländern. Wir
stellen damit eine Grundstruktur sicher.

Sie wissen, dass ich auch bei den Koalitionsver-
handlungen im Bund teilgenommen habe, bei denen
es um die Frage ging, wie wir zukünftig eine Finan-
zierung in der gesamten Bundesrepublik sicherstel-
len können. Diese Frage ist natürlich relevant, weil
Frauen aus anderen Bundesländern auch nach
Schleswig-Holstein kommen und aus Schleswig-
Holstein woanders hingehen. Es ist ein Thema, das
man nicht über Landesgrenzen abstecken kann.
Was für mich aber immer wieder wichtig ist und
was ich immer wieder in solchen Runden deutlich
mache ist, dass unsere gute pauschale Finanzie-
rungsstruktur nicht zulasten einer gesamtpolitischen
Finanzierungslogik fallen darf.

(Dr. Bernd Buchholz [FDP]: So ist es!)

Deshalb ist es absolut richtig, dass es eine Finanzie-
rung seitens des Bundes braucht; aber es darf nicht
so passieren, dass unsere Struktur hintendrange-
schoben wird.

(Serpil Midyatli [SPD]: Daran arbeiten wir
alle! – Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SPD, SSW und vereinzelt CDU)

Wir haben gerade in den vergangenen fünf Jahren
so viel Geld ins System gesteckt wie noch nie zu-
vor: über 8 Millionen Euro im Finanzausgleichsge-
setz. Und diese Summe wird natürlich dynamisiert,
also angepasst. Wir haben zusätzliche Frauenhaus-
plätze geschaffen und verstetigt. Und ich freue
mich, dass wir perspektivisch mit den neuen Stand-
orten in Nordfriesland und Schleswig-Flensburg
bald 386 Plätze in Schleswig-Holstein haben wer-
den. Auch jetzt in der akuten Krise der Energiestei-
gerung denken wir natürlich an die Frauenbera-
tungsstellen und Frauenhäuser und haben sie dezi-
diert für das Entlastungspaket des Landes vorgese-
hen.

Ich möchte jetzt ein Stück weit auf die Anträge ein-
gehen, die Sie gestellt haben. Sie haben zu recht,
Frau Raudies, angesprochen, dass die Bedarfsanaly-
se auch etwas ist, was wir im parlamentarischen
Raum im Ausschuss noch einmal diskutieren müs-
sen. Ich finde es großartig, dass wir das auch in den
nächsten Monaten tun werden, weil dort viele
Punkte enthalten sind, die wir uns mit Blick auf
Schleswig-Holstein anschauen müssen, mit Blick
auf die Frauenberatungsstrukturen, aber auch mit
Blick auf die Frauenhäuser.

Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dass wir mit
Blick auf die Verhandlungen des FAG 2024 darauf
hinwirken, dass wir uns die Struktur insgesamt
noch einmal anschauen: Müssen wir bestimmte
Strukturen noch verbessern, müssen wir Plätze
schaffen, müssen wir Beratungsstellen festschrei-
ben? Sie haben eben gerade angesprochen, dass es
um den Titel gehe, Frau Krämer, die 150.000 Euro
in das FAG zu überführen

(Annabell Krämer [FDP]: Zu erhöhen!)

und auch um 150.000 Euro zu erhöhen. Auch das
sind Punkte, die wir durchaus genau im Rahmen
dieser Gespräche ansprechen sollten. Ich glaube,
darüber herrscht absolut Einigkeit, dass wir das ge-
meinsam angehen.

Die Idee hinter dem Kompetenzzentrum: Wir wol-
len Sicherheit und Prävention landesseitig noch
stärker bündeln als bisher, wissenschaftliche Arbeit
einfließen lassen, bestehende Expertise wie aus der
AG 35 und der Bedarfsanalyse nutzen, um dem Ziel
näherzukommen, Gewalt früher zu erkennen und zu
verhindern und besseren Schutz zu gewähren. Die
Frauenberatungsstellen, die Frauenhäuser, die KiK-
Koordinatorinnen und Koordinatoren, die Landes-
polizei, Jugendämter, Justiz und weitere Beteiligte
leisten eine fantastische Arbeit, die wir weiterhin
dabeihaben möchten. Und ich möchte mich an die-
ser Stelle ganz ausdrücklich bei Ihnen bedanken,
weil: Ohne Sie wäre es überhaupt nicht möglich,
Gewalt gegen Frauen einzudämmen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU,
FDP, SSW und vereinzelt SPD)

Sie wissen, dass wir uns im Rahmen des 100-Tage-
Programms als Landesregierung – und auch mein
Ministerium – mit dem Konzept eines solchen
Kompetenzzentrums auseinandergesetzt und dort
auch schon Punkte aufgeschrieben haben. Wir ha-
ben hineingeschrieben, dass vor allem Minderhei-
ten, Frauen mit Behinderung, queere Menschen,
Suchtkranke, migrantische Menschen diejenigen
sind, die oftmals besonders gefährdet sind. Deshalb
werden wir auch gerade diese Gruppen sehr stark in
den Fokus dieses Kompetenzzentrums nehmen. In-
dem wir all das tun, können wir die Wirksamkeit
der einzelnen Maßnahmen erhöhen. Jetzt wollen
wir die begonnene Zusammenarbeit mit und zwi-
schen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren
weiterentwickeln.

Abschließend möchte ich sagen: Ich schätze es
sehr, dass wir gemeinsam – Landesregierung wie
Parlament, Koalitions- wie Oppositionsfraktionen –
das Thema von geschlechtsspezifischer Gewalt sehr
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ernst nehmen. Man muss an dieser Stelle sagen,
dass das absolut keine Selbstverständlichkeit ist.
Mir ist es ein persönliches und politisches Anlie-
gen, dass wir die gute Zusammenarbeit in diesem
Bereich auch in den nächsten Jahren genauso gut
weiterführen werden.

Wir teilen das Anliegen: auf der einen Seite ausrei-
chenden und notwendigen Gewaltschutz, um Si-
cherheit im Notfall zu gewährleisten, und auf der
anderen Seite Prävention, damit es gar nicht erst zur
Gewalt kommt. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU,
SPD, FDP und SSW)

Präsidentin Kristina Herbst:

Die Ministerin hat die vereinbarte Redezeit um
dreieinhalb Minuten überzogen, aber es liegen kei-
ne weiteren Wortmeldungen vor. Dann schließe ich
die Beratung.

Wir kommen zur Abstimmung zu a), Alternativan-
trag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, SPD, FDP und SSW, Drucksa-
che 20/451 (neu). Ich lasse über den Alternativan-
trag in der Sache abstimmen. Wer dem zustimmen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das
ist eindeutig einstimmig; damit angenommen.
Herzlichen Dank.

Dann kommen wir zu b), Antrag der Fraktionen
von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD,
FDP und SSW, Drucksache 20/408 (neu). Auch
hier lasse ich den Antrag in der Sache abstimmen.
Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – Das ist auch eindeutig einstimmig
und damit angenommen. Herzlichen Dank.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SPD, FDP und SSW)

Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Erste Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 20/377

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? – Das
ist nicht der Fall. Dann hat für die CDU-Fraktion
der Fraktionsvorsitzende Tobias Koch das Wort.

Tobias Koch [CDU]:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren!

„Wir sind sogar für eine Fraktionsgröße von
vier Leuten.“

Das Zitat stammt nicht von mir, sondern von Peter
Petereit, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden in der Lü-
becker Bürgerschaft.

(Zuruf FDP: Nein!)

Tatsächlich dürften die Lübecker mit am besten die
negativen Auswirkungen von Kleinstfraktionen bei
uns im Land beurteilen können:

(Beifall CDU)

Elf Fraktionswechsel innerhalb einer Wahlperiode,
Bildung von Zwei-Personen-Fraktionen, die bei der
Kommunalwahl überhaupt nicht zur Wahl standen,
ständige Umbesetzung der Ausschüsse bis hin zu
einer Bürgerschaftssitzung, die sich den ganzen
Abend um nichts anderes als die Verteilung der
Ausschusssitze kümmern musste.

All das lähmt kommunalpolitische Entscheidungen,
nicht nur in Lübeck, sondern auch andernorts, sorgt
für Frustration bei den ehrenamtlich Tätigen und
schadet damit dem Funktionieren unserer Demokra-
tie.

Im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen haben
wir deshalb eine Soll-Bestimmung formuliert: Die
Fraktionsgröße soll in größeren Kommunen auf drei
erhöht werden, und genau das setzen wir jetzt auch
um, indem wir den Kommunen die Möglichkeit
einräumen,

(Dr. Bernd Buchholz [FDP]: Gar nichts, Ihr
macht gar nichts!)

dies in ihrer Hauptsatzung umzusetzen. – Wir re-
geln das, so wie es rechtskonform möglich ist, Herr
Kollege Buchholz. Sie sprachen in dem Zusammen-
hang von einem Anschlag auf die Demokratie

(Dr. Bernd Buchholz [FDP]: So ist es, Herr
Kollege! – Beifall FDP)

– das war schon starker Tobak –, ohne damals den
Wortlaut des Gesetzes überhaupt zu kennen.

(Zuruf Dr. Bernd Buchholz [FDP] – Beifall
CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die vorgeschlagene Regelung steht nämlich voll-
kommen im Einklang mit den Werten unseres
Grundgesetzes, und das schon seit dem Jahr 1979
höchstrichterlich festgestellt. Den damaligen Kla-
gen der SPD-Gemeindevertreter aus Baden-Würt-
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temberg hat das Bundesverwaltungsgericht höchst-
richterlich bescheinigt, dass eine solche Regelung
in der Geschäftsordnung der Gemeinde überhaupt
nicht zu beanstanden ist.

(Zuruf Dr. Bernd Buchholz [FDP])

Andere Bundesländer, wie Mecklenburg-Vorpom-
mern, aber auch Nordrhein-Westfalen und Hessen,
schreiben für größere Gemeindevertretungen und
Kreistage eine Fraktionsgröße von mindestens drei
Personen sogar direkt per Landesgesetz vor. Das
hätten wir uns als CDU-Fraktion auch gut vorstel-
len können. Allerdings steht diesem Wunsch, der
auch vom Städte- und vom Gemeindetag sowie
vom Landkreistag geteilt wird, ein Urteil in Bran-
denburg entgegen.

(Dr. Bernd Buchholz [FDP]: Ach was, Herr
Kollege!)

– Ja, deshalb haben wir es so geregelt, wie wir es
jetzt regeln, Herr Kollege.

(Beifall CDU)

Aber wir werden diese unterschiedlichen Rechts-
auffassungen in einem weiteren Gesetzgebungsver-
fahren diskutieren können. Wichtig wäre uns eine
rechtssichere Lösung, die bereits für die Kommu-
nalwahl im nächsten Jahr Klarheit schafft, denn alle
Kandidatinnen und Kandidaten sollen wissen und
sicher sein, dass sie sich bei ihrem ehrenamtlichen
Engagement auf die Arbeit für das Gemeinwohl
konzentrieren können und sich nicht immer wieder
mit Formalien und ständigen neuen Ausschussum-
besetzungen beschäftigen müssen.

(Lachen FDP – Beifall CDU)

Das ist unser Anliegen als CDU-Fraktion; deshalb
wollen wir diese Gesetzesänderung vornehmen.

Meine Damen und Herren, kommen wir zum zwei-
ten Sachverhalt: der Neuregelung für Bürgerbegeh-
ren.

(Lars Harms [SSW]: Demokratie ist eine For-
malie für Euch?)

Immer, wenn Politik versucht, Bürokratie abzubau-
en, stellen wir doch gemeinsam fest, dass bestehen-
de Regelungen ihre Gründe haben, weshalb sie ein-
geführt wurden, und dass es Menschen gibt, die
diese Gründe auch gut finden. Ohne eine Verände-
rung bestehender Regelungen wird aber ein Büro-
kratieabbau nicht gelingen. Das gilt genauso für die
unvorstellbar langen Planungsverfahren, die mittler-
weile in Deutschland jegliche Entwicklung behin-
dern. Kürzere Planungszeiten erreicht man nicht da-

durch, dass alle bestehenden Regelungen unverän-
dert in Kraft bleiben, sondern indem man diese Re-
gelungen ändert. Und genau das machen wir jetzt
auch an dieser Stelle.

(Beifall CDU und Lasse Petersdotter
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Natürlich sind Bürgerbegehren nicht der alleinige
Grund für lange Planungsverfahren; da spielen ge-
setzliche Auflagen, Personalmangel und vieles
mehr eine Rolle. Aber auch Bürgerbegehren kön-
nen für Unsicherheiten und Verzögerungen sorgen.
Im Unterschied zu vielen anderen Regelungen, die
durch Bundesgesetz vorgegeben sind, liegen Bür-
gerbegehren in der Entscheidungskompetenz des
Landes, und deshalb setzen wir an dieser Stelle an.

Im Koalitionsvertrag hatten wir dazu vereinbart,
ganz bestimmte Fälle von der Zulässigkeit eines
Bürgerbegehrens auszunehmen, nämlich einerseits
Projekte von landespolitischer Bedeutung und an-
dererseits Bauleitplanungen für Kitas, Schulen,
Krankenhäuser, Projekte für erneuerbare Energien
und geförderten Wohnungsbau. Der Begriff der Ge-
neralklausel war dabei eher irreführend, da er eben
nicht – wie vielfach fälschlicherweise unterstellt –
ein generelles Vetorecht der Landesregierung be-
gründet hätte, sondern nur in ganz wenigen Einzel-
fällen von landespolitischer Bedeutung wie zum
Beispiel der Northvolt-Ansiedlung möglicherweise
zum Zuge hätte kommen können.

(Dr. Kai Dolgner [SPD]: Das hätte es nicht
besser gemacht, wenn man Einzelrecht
macht!)

Um aber auch hier für größtmögliche Rechtssicher-
heit zu sorgen, haben wir uns dazu entschlossen,
nicht nur die genannten Einzelfälle, sondern Bau-
leitplanung generell aus der Zulässigkeit von Bür-
gerbegehren auszunehmen. Die Regelung ist damit
etwas weitergehender als ursprünglich im Koaliti-
onsvertrag vereinbart, was in der Tat auch ganz im
Sinne unserer CDU-Fraktion ist.

(Heiterkeit SSW)

Zugleich hat die jetzt vorgesehene Regelung aber
den Vorteil, dass wir auf bewährtes Recht zurück-
greifen können. Bauleitplanungen waren bis zum
Jahr 2013 in Schleswig-Holstein nämlich generell
von Bürgerbegehren ausgeschlossen. Zu diesem
Zustand kehren wir jetzt wieder zurück. Andere
Bundesländer regeln das genauso.

(Beifall CDU)
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Auch die Veränderungen von Quoren und Zeitfris-
ten orientieren sich am Durchschnitt der anderen
Bundesländer. Auch hier schießt die Opposition mit
ihrer Kritik über das Ziel hinaus.

(Beifall Tim Brockmann [CDU])

Die neuen Regelungen zu Fraktionsgrößen und zu
Bürgerbegehren sind notwendig, um das Funktio-
nieren unserer Demokratie zu gewährleisten.

(Lachen FDP und SSW – Zuruf Lars Harms
[SSW])

Sie sorgen für mehr Dynamik hin zum klimaneutra-
len Industrieland, und deswegen sind wir von die-
sen Änderungen überzeugt und wollen sie bis März
nächsten Jahres hier vereinbaren. – Herzlichen
Dank.

(Beifall CDU und Lasse Petersdotter
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Präsidentin Kristina Herbst:

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat
der Fraktionsvorsitzende Lasse Petersdotter das
Wort.

(Dr. Kai Dolgner [SPD]: Man kann ja über
vieles reden, aber das ist ganz schöner To-
bak! 25 bei 1.000 Gemeinden!)

Lasse Petersdotter [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Abge-
ordnete! Wir haben in den letzten Wochen und Mo-
naten viel über die geplanten Änderungen der kom-
munalrechtlichen Vorschriften diskutiert. Das The-
ma betrifft uns alle, denn die Politik, die ehrenamt-
lich vor Ort in den Gemeinden, in den Städten und
Kreistagen gemacht wird, ist eine tragende Säule
unserer Demokratie.

Viele von uns führen derzeit Gespräche und versu-
chen, Menschen zu überzeugen, dieses Ehrenamt zu
übernehmen. Das gilt für alle Parteien. Aber es ist
nicht nur eine Herausforderung, neue Menschen für
die Kommunalpolitik zu gewinnen, es ist auch ein
Thema, Kommunalpolitikerinnen und Kommunal-
politiker zu überzeugen, doch bitte weiterzumachen
und erneut zu kandidieren. Wir Grüne haben uns in
der Vergangenheit sehr für das Instrument der Bür-
gerbegehren starkgemacht und wären von uns aus –
ich glaube, so viel kann ich zur Transparenz sagen
– nicht an den § 16 g der Gemeindeordnung heran-
gegangen.

Die CDU wiederum, das hat Kollege Koch eben
auch betont, wollte genau das: das Thema Bürger-
begehren angehen. So wie es üblich ist – es wird ja
die ganze Zeit „Demokratie, Demokratie!“ geru-
fen –, ist es Teil eines Kompromisses, der für uns
alle tragfähig ist.

(Beifall Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN])

Die Kritikerinnen und Kritiker der geplanten Ände-
rungen beanspruchen sehr gerne für sich, für die
Bürgerinnen und Bürger zu kämpfen. Aber wer sind
denn diese Bürgerinnen und Bürger? Sind es nicht
die gleichen Menschen, die die Gemeinden und die
Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter gewählt ha-
ben, und zwar damit sie genau das tun, Entschei-
dungen treffen? Natürlich sind diese Kommunalpo-
litikerinnen und Kommunalpolitiker alles andere als
begeistert, wenn ihre manchmal über Jahre entwi-
ckelten Lösungen infrage gestellt und in einem Bür-
gerentscheid womöglich abgelehnt werden. Dann
heißt es für sie nämlich, sie dürfen von vorne begin-
nen.

(Zuruf Dr. Kai Dolgner [SPD])

Und trotzdem brauchen wir natürlich das Instru-
ment der Bürgerbegehren als Notbremse, denn auch
ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker können auf dem falschen Pfad sein.
So gibt es die Möglichkeit gegenzusteuern.

Mit der jetzt geplanten Änderung, die eine Zwei-
drittelmehrheit erforderlich macht, damit ein Auf-
stellungsbeschluss nicht Gegenstand eines Bürger-
begehrens werden kann, schaffen wir es einerseits,
die Vertretungen zu stärken, denn bei großer Einig-
keit steht der Beschluss, und es gibt eine höhere
Planungssicherheit. Andererseits lassen wir den
Weg für ein Bürgerbegehren offen für den Fall, dass
sich die Vertretung eben nicht ganz so einig ist und
es nur eine knappe Mehrheit gibt. Darin sehen wir
einen ausgewogenen Weg zwischen den beiden Po-
sitionen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
CDU)

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Veränderung
bei der Fraktionsgröße. Der Plan ist, die Fraktions-
größe von zwei auf drei Personen zu erhöhen, und
das auch nur in kommunalen Vertretungen mit 31
oder mehr Mitgliedern. Hintergrund dafür ist auch,
dass die Probleme, die mit besonders kleinen Frak-
tionen entstehen, hauptsächlich in größeren Vertre-
tungen vorkommen. Darüber wurde im letzten Ple-
num bereits sehr engagiert diskutiert und gestritten,
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denn die Abwägung zwischen der Arbeitsfähigkeit
der Gremien und den Einschränkungen, die dies
insbesondere für kleinere Parteien mit sich bringt,
ist schwierig.

Die Erhöhung von zwei auf drei Mitglieder ist aller-
dings unserer Ansicht nach ein abgewogener
Schritt; denn natürlich gibt es in der Praxis Heraus-
forderungen, natürlich haben wir in der jetzigen Si-
tuation häufig Personalwechsel in den Fraktionen
und damit einhergehende Neubesetzungen von
Ausschüssen. Wir haben Sitzungsdauern von sieben
oder mehr Stunden. Natürlich ist das ein Problem,
wenn das vorkommt. Denn wenn die Leute, die
jetzt die Kommunalpolitik machen, damit aufhören,
weil sie sagen: „Die langen Sitzungen kann ich
nicht mehr in meine Freizeit integrieren“, oder weil
sie frustriert sind, weil sie inhaltlich nicht voran-
kommen, dann verlieren nicht nur wir, sondern
dann verlieren wir als Gesellschaft insgesamt, weil
wir diese Menschen da und motiviert brauchen.

Außerdem ermöglichen wir mit dieser Gesetzesän-
derung den Gemeinden die Einrichtung von Beirä-
ten für gesellschaftlich bedeutsame Belange. In ei-
nigen Gemeinden gibt es bereits Umwelt- und Wirt-
schaftsbeiräte, die damit künftig den Beiräten für
gesellschaftliche bedeutsame Gruppen gleichge-
stellt werden. Damit wollen wir einerseits die Ge-
meindevertretungen entlasten, weil sie sich durch
Beiräte beraten lassen können und auf wichtige
Themen in ihrer Gemeinde aufmerksam gemacht
werden.

(Zuruf Dr. Kai Dolgner [SPD])

Andererseits steht natürlich auch die Hoffnung da-
hinter, mehr Menschen zu motivieren, sich vor Ort
politisch zu engagieren und mit ihrer Expertise ein-
zubringen. Ja, die Diskussion ist kontrovers, und sie
wird es auch bleiben. Das liegt in der Natur der Sa-
che, dass hier gegenteilige Interessen abzuwägen
und unterschiedliche Erfahrungen auf ihre Über-
tragbarkeit hin zu überprüfen sind. Deswegen freu-
en wir uns sehr auf die weitere Diskussion und Be-
ratung in den Ausschüssen. – Vielen Dank.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
CDU)

Präsidentin Kristina Herbst:
Für die SPD-Fraktion hat der Abgeordnete Dr. Kai
Dolgner das Wort.

Dr. Kai Dolgner [SPD]:
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Herr Kollege Koch, durchschnittlich alle 40 Jahre

hat man ein Bürgerbegehren in einer Gemeinde. Ich
weiß nicht, wie das die Demokratie rein quantitativ
infrage stellen kann.

(Heiterkeit SSW)

Was wird an Bürgerentscheiden nicht alles kriti-
siert? – Das haben wir wieder gehört: Sie führen zu
Verzögerungen, lösen das Grundproblem nicht, ver-
hindern den Ausbau erneuerbarer Energien, setzen
Partikular- und Lobbyinteressen durch, und die
Bürgerinnen und Bürger sind häufig schlecht infor-
miert, worüber sie entscheiden.

So dachte ich auch einmal, als ich mich im Zuge
der damaligen Volksinitiative mit den Forderungen
nach mehr Bürgerbeteiligung beschäftigen musste.
Ich war trotzdem bereit, meine Auffassung infrage
zu stellen und habe später den gemeinsamen Ge-
setzentwurf aus voller Überzeugung unterzeichnet,
auch wenn schon damals die CDU den Untergang
des Abendlandes angekündigt hatte. Ja, demokrati-
sche Entscheidungsprozesse können anstrengend
und lang sein, und am Ende kommt man eventuell
gar nicht zu einer Entscheidung, weil man auch sei-
ne Macht bei der Kommunalwahl verlieren kann.
Dann ist ein jahrelanges Projekt, Kollege Lasse Pe-
tersdotter, übrigens auch nicht mehr zu machen.

Bei Bürgerbegehren allerdings beträgt der Zeitraum
wegen der Fristen zwischen Beginn und Entschei-
dung in der Regel unter einem Jahr. Ratsentschei-
dungen haben keine Fristen. Einige nehmen viele
Jahre, manchmal Jahrzehnte in Anspruch. Da wird
50 Jahre eine Umgehungsstraße nicht beschlossen,
weil alle fünf Gemeinden die Straße zwar wollen,
aber hauptsächlich über das Gebiet des jeweils an-
deren. Das Sankt-Florians-Prinzip ist also auch Ge-
meinderäten nicht völlig fremd, und natürlich gibt
es auch da Partikularinteressen. Kitaneubauten sind
übrigens auch schon von Räten abgelehnt worden,
ohne damit das Grundproblem zu lösen. Das wäre
ein Beispiel aus der letzten Debatte.

Die Energiewende ist nicht wirklich durch Bürger-
entscheide aufgehalten worden. Und haben sich
nicht Gemeinderäte viel häufiger gegen den Ausbau
ausgesprochen, oder habe ich das geträumt? Hat et-
wa ein Volksentscheid die Landesregierung ge-
zwungen, das Moratorium zu verlängern? Hat ein
bundesweiter Volksentscheid Bundesregierung,
Bundestag und Bundesrat gezwungen, beim EEG
den Windenergieausbau auszubremsen? War das
wirklich so, oder waren das Entscheidungen der re-
präsentativen Demokratie? Waren diejenigen, die
die Entscheidung zur HSH getroffen haben, wirk-
lich über alle Folgen informiert? Im Februar hatte
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ich übrigens auch nicht den Eindruck, dass wirklich
alle Kolleginnen und Kollegen die 162 Seiten Digi-
talisierungsgesetz komplett gelesen haben, bevor
sie es beschlossen haben. Ich lasse mich gern vom
Gegenteil überzeugen. Ich stehe gern für Quizfra-
gen zur Verfügung.

Wir stellen also fest: Die Kritikpunkte sind nicht
spezifisch für Bürgerentscheide, sondern sie sind
Wesen der Demokratie. Demokratische Entschei-
dungen können nicht immer fehler- und interessens-
frei sein oder nur von völlig informierten oder gar
besseren Menschen getroffen werden. In einer De-
mokratie kann grundsätzlich jeder wählen oder ge-
wählt werden – ohne weitere Klugheits-, Charakter-
oder Qualifikationsanforderungen, und das ist rich-
tig so.

(Beifall SPD und Martin Balasus [CDU])

Deshalb kann es ein demokratisches System, das
seinen Namen verdient, ohne Fehlentscheidungen
nicht geben – sei es direkt oder repräsentativ. Wer
sich etwas anderes wünscht, landet schnell bei der
Rechtfertigung elitärer Modelle wie der platoni-
schen Philosophenrepublik und Schlimmerem. Wo-
hin dieser Weg letztlich führt, lehrt uns die Ge-
schichte und ist durch Karl Popper gut analysiert.
Ich kann jedem, der dieses elitäre Denken ein biss-
chen sympathisch findet, nur seine Kritik der Poli-
teia empfehlen. Das ist übrigens auch gut zu lesen.

(Beifall Martin Habersaat [SPD])

Glauben Sie mir auch sonst: Sie wollen keine Herr-
schaft der Besserwisser.

(Heiterkeit und Beifall)

Mein Fazit: Die oben aufgezählten Kritikpunkte
sind zwar in der Sache richtig, aber nicht auf Bür-
gerentscheide beschränkt, sondern in demokrati-
schen Prozessen grundsätzlich nicht komplett ver-
meidbar. Eine Beschneidung von Bürgerentschei-
den ist damit also nicht zu rechtfertigen. Legitim
sind diese Entscheidungen allemal, denn im Gegen-
satz zum unvollständigen Zitat unserer Innenminis-
terin beim letzten Mal nennt das Grundgesetz in Ar-
tikel 20 ausdrücklich Wahlen „und Abstimmungen“
– und das ohne eine Priorisierung.

(Beifall SPD und FDP – Zurufe)

Darauf haben Sie sich beim letzten Mal bezogen.
Ich habe das im Protokoll noch einmal nachgelesen.

Sonst dürften wir dazu übrigens auch gar keine Ge-
setze machen. Sie müssen das nicht in der Ausfüh-
rung anbieten, aber legitim ist es. Ich hoffe jeden-
falls, dass wir bisher keine illegitimen Bürgerent-

scheidungen getroffen haben. Ich habe übrigens die
Demokratie seit 2013 nicht als gefährdet angesehen
– das unterscheidet mich vielleicht von Ihnen.

Ja: Wenn die Mehrheit entscheidet, dass Zeus die
Blitze schleudert, dann bauen wir Zeusaltäre und
keine Blitzableiter – selbst wenn ich persönlich es
für falsch halten würde –, denn sonst wäre unsere
Demokratie am Ende. – So erkläre ich das immer
Schülergruppen, wenn sie mit scheinbaren oder tat-
sächlichen Fehlentscheidungen nicht einverstanden
sind. – Nun gut, vielleicht würde ich in diesem Fall
noch für eine Intensivierung des Physikunterrichts
plädieren, aber das steht auf einem anderen Blatt.

(Heiterkeit)

Mir ist schon klar, dass die öffentliche Verkündi-
gung der Formulierungshilfe durch die Innenminis-
terin nach dem Motto „Sabina locuta – causa finita“

(Heiterkeit und Beifall SPD, FDP und SSW)

kein Zufall war und Sie Ihren Kompromiss sicher-
lich nicht wegen meiner Rede aufkündigen werden.
Das ist mir schon klar. Aber vielleicht denken Sie
noch einmal darüber nach, welches Narrativ Sie ei-
gentlich bedienen, wenn man Bürgerbegehren Vor-
haltungen macht, die andere allen demokratischen
Prozessen machen – und das zu Unrecht. Ich kämp-
fe nämlich dafür, dass man die Probleme der Demo-
kratie benennen und sie trotzdem für die beste aller
Regierungsformen halten kann.

(Beifall SPD, FDP und SSW)

Präsidentin Kristina Herbst:

Für die FDP-Fraktion hat der Abgeordnete Dr.
Bernd Buchholz das Wort.

Dr. Bernd Buchholz [FDP]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Schon vor der Einbringung dieses Gesetzentwurfes
ist das Verfahren hierzu bemerkenswert.

(Serpil Midyatli [SPD]: Ja!)

Es ist insoweit bemerkenswert, als dass der größte
Anschlag auf die Demokratie durch die Opposition
schon verhindert werden konnte.

(Beifall FDP)

Denn die von Ihnen im Koalitionsvertrag festge-
schriebene Generalklausel, mit der Sie quasi nach
obrigkeitsstaatlicher Anordnung darüber entschei-
den wollten, was denn einem Bürgerbegehren zu-
gänglich ist oder nicht, haben Sie gleich von vorn-
herein kassiert. Frau Innenministerin, ich danke Ih-
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nen dafür, dass diese Einsicht, nachdem die Opposi-
tion da draufgehauen hat, schon einmal Fuß gefasst
hat.

(Beifall FDP, SPD und SSW)

Die Einbringung des Gesetzentwurfes ist nicht frei
von Kritik – das will ich an dieser Stelle auch ganz
deutlich sagen. Denn Formulierungshilfen sind in
der Tat zwar üblich. Über die Formulierungshilfen
ist aber dann, wenn es zu einem Beschluss im Kabi-
nett kommt, Frau Ministerin, und dieser Kabinetts-
beschluss auch noch durch die Frau Ministerin in
einer Pressekonferenz verkündet wird, nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 1 Parlamentsinformationsgesetz bei
Gesetzgebungsvorhaben das Parlament zu informie-
ren.

(Zuruf Tobias Koch [CDU])

Mit Verlaub, ich sehe das als einen klaren Verstoß
gegen § 1 Absatz 1 des Parlamentsinformationsge-
setzes. Darüber werden wir uns deshalb auch noch
zu unterhalten haben.

(Beifall FDP, SPD und SSW)

Und nun zur Sache: Nicht alles, was in diesem Ge-
setzentwurf steht, ist schlecht. Das will ich deutlich
sagen.

Ich finde sehr wohl, dass man über die Anhebung
der Quoren in der hier gemachten Art und Weise
nicht nur reden kann, sondern dass man damit sehr
moderat dafür sorgen könnte, dass es zu Hürden
kommt, die wir in der Tat im Land brauchen. Ich
habe deshalb durchaus Verständnis dafür, dass man
an die Quoren rangeht. Dass man mit Fristen bei
Bürgerbegehren arbeitet, dass man kassatorische
Entscheidungen zum Beispiel nur innerhalb von
drei Monaten angehen können soll, finde ich
durchaus diskussionswürdig und auch nicht falsch.

(Werner Kalinka [CDU]: Hört, hört!)

Herr Kollege Koch, welcher inneren Logik folgen
Sie? – Da scheinen Sie den eigenen Gesetzentwurf
nicht verstanden zu haben. Denn Sie haben gerade
damit argumentiert, die Generalklausel sei zur
grundsätzlichen Möglichkeit zur Aufhebung von
Bürgerbegehren gegen Bauleitplanungen eingeführt
worden, also noch weitergehender als das, was es
vorher gab. Das ist nicht der Fall. Nein, § 16 g Ab-
satz 2 Gemeindeordnung sagt schon heute, dass ein
Bürgerbegehren nur gegen den Aufstellungsbe-
schluss und seine Abänderung zulässig ist. Hier
führen Sie jetzt einzig und allein eine Zweidrittel-
mehrheit ein, indem Sie sagen, ein Bürgerbegehren
ist nur noch zulässig, wenn zwei Drittel der Ge-

meindevertretung es beschlossen haben. Das ist die
einzige Änderung.

(Tobias Koch [CDU]: Gerade dann nicht!
Weniger!)

An der Stelle sage ich Ihnen: Die innere Logik,
warum sich das nur auf die Nummer 6 in dem Ab-
satz beschränkt und nicht auf andere, erschließt sich
mir nicht. Darüber werden wir im Ausschuss zu be-
raten haben.

Der eigentliche Punkt aber, Kollege Koch, mit dem
Sie auch zu Recht begonnen haben, stellt einen An-
schlag auf die Beteiligungsrechte von kleinen Frak-
tionen und kleinen Gruppierungen in Kommunal-
parlamenten dar, nämlich die Regelung zur Frakti-
onsstärke.

(Tobias Koch [CDU]: Das können Sie nicht
ernsthaft meinen! – Beifall FDP und SSW)

Mit Verlaub, dass möchte ich an dieser Stelle ein-
mal sagen: Sie wissen ganz genau, dass Ihnen das
Bundesverfassungsgericht aufgibt, dass solche Be-
schränkungen nur zur Sicherstellung der Funktions-
fähigkeit der Gemeindevertretungen möglich sind,
wenn sie erforderlich sind. In keinem Satz wird be-
gründet, warum das der Fall ist. Ich sage Ihnen
auch, warum das nicht begründet werden kann: weil
das gar nicht möglich ist.

Was erreichen Sie in der Stadtvertretung in Lübeck,
wenn Sie die Fraktionsstärke auf drei oder sogar auf
vier hochsetzen? Erreichen Sie damit, dass die Mit-
glieder von den sechs Fraktionen, die davon betrof-
fen wären und dann keine Fraktionen mehr bilden
könnten, in der Stadtvertretung nicht mehr reden? –
Im Gegenteil, es reden doppelt so viele Leute, weil
jeder einzelne Stadtvertreter dann das Wort ergreift,
statt für seine Fraktion zu sprechen.

(Beifall SPD und SSW)

Sie sorgen damit dafür, dass die Aussprachen deut-
lich länger und viel mehr Stadtvertreter reden wer-
den.

Was Sie aber erreichen wollen ist, dass diesen Men-
schen, die sich an der aktiven Kommunalarbeit be-
teiligen wollen, nicht mehr die Mitarbeit in den
Ausschüssen ermöglicht wird. Das ist ein Anschlag
auf die Demokratie, Herr Kollege, das ist es, und
das bleibt es.

(Beifall FDP, SSW, Birte Pauls [SPD] und
Marc Timmer [SPD])

In Wahrheit erreichen Sie nichts für eine bessere
Funktionsfähigkeit.
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Ich sage Ihnen ganz deutlich: Sie zitieren eine rich-
tige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
zu Baden-Württemberg, die sich damit allerdings
auf eine Gemeindeordnung bezieht, die völlig an-
ders aussieht als unsere. Unsere Gemeindeordnung
hat viel mehr Übertragungsmöglichkeiten, indem
auch Letztentscheidungen auf die Ausschüsse über-
tragen werden können. Das ist in Baden-Württem-
berg ganz anders geregelt; da muss alles wieder zu-
rück in die Gemeindevertretung. Bei uns führt das
dazu, dass es demnächst in den Kommunen Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier erster und zwei-
ter Klasse geben wird,

(Beifall FDP)

nämlich solche, die zwar gewählt sind, aber an be-
stimmten Entscheidungen nicht mehr beteiligt wer-
den können – durch die Übertragung der Letztent-
scheidungen auf die Ausschüsse –, und solche, die
auch gewählt sind und an allen Entscheidungen be-
teiligt sind.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen:
Sie selber haben einmal ein Urteil vor dem Bundes-
verfassungsgericht erstritten. Da ging es um die Er-
folgswertgleichheit der Wählerstimmen, und das
hat zum Weghauen der Fünfprozenthürde geführt.
Das führt übrigens dazu, dass im Kreis Rendsburg-
Eckernförde und in vielen anderen Kreistagen in-
zwischen von Ihren Grünen auch Resolutionen mit
abgestimmt werden, die sagen: Nein, diesen Kram
machen wir nicht mit! – Machen Sie auch hier nicht
mit, meine Damen und Herren, denn es ist Unsinn,
daran teilzuhaben!

(Beifall SPD und SSW)

Zum Schluss: Selbst die kommunalen Landesver-
bände, die eines in der Tat gern wollten, nämlich
am liebsten nur vier Fraktionen – 

(Zuruf Tobias Koch [CDU])

– Ja, genau. Das ist verfassungsrechtlich – wie Sie
wissen – gar nicht möglich.

(Tobias Koch [CDU]: Das machen aber
Mecklenburg-Vorpommern und Hessen so!)

Eines schreiben Ihnen die kommunalen Landesver-
bände aber jetzt auf: Eine solchen Kann-Regelung,
wie Sie sie jetzt vorsehen, verschiebt das Problem
in der Tat in die Kreistage und in die Gemeindever-
tretungen. Sie sorgt für Zwist und Unstimmigkeit.

(Beifall FDP, SPD und SSW)

Sie warnen davor, diese Regelung in Kraft zu set-
zen, weil sie zur Kommunalwahl für die meisten
Kommunen gar nicht mehr umsetzbar wäre.

Ich freue mich auf Ausschussberatungen, in der Ih-
re Eingriffe in das demokratische Gemeinwesen
verhindert werden, und ich hoffe auf die Vernunft
und Einsicht während dieser Gesetzesberatungen. –
Herzlichen Dank.

(Anhaltender Beifall FDP, SPD und SSW)

Präsidentin Kristina Herbst:

Für die SSW-Fraktion hat der Fraktionsvorsitzende
Lars Harms das Wort.

Lars Harms [SSW]:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Ich kann nahtlos an das anschließen, was
der Kollege Buchholz gerade eben gesagt hat. Es ist
in der Tat so: Verantwortung abgeben ist bei der
Landesregierung in den Punkten, wo sie sich nicht
einig wird, immer sehr, sehr beliebt. Dann drückt
man es auf die Kommunen runter. Wir sehen das
hier: Nun sollen also die Kommunen selbst darüber
bestimmen, ab wann eine Fraktion eine Fraktion ist.

Sie nennen Ihren Gesetzentwurf „Änderung kom-
munalrechtlicher Vorschriften“. Die Presse ist dabei
allerdings schon wesentlich transparenter. Ihr An-
trag läuft dort inzwischen unter Überschriften wie
„Maßnahmen für den Demokratieabbau“. „Willkür
und Angriff auf die Demokratie“ wäre meiner Mei-
nung nach noch treffender gewesen.

Ich will Ihnen auch sagen, warum: Sie wollen es
den Kreisen und Kommunen freistellen, die Min-
destzahl der Mitglieder einer Fraktion auf zwei oder
drei festzulegen, sofern die Gemeindevertretung 31
oder mehr Mitglieder hat. Für meine Stadt Husum
bedeutet das, dass unser Stadtrat, der momentan 27
Mitglieder hat, diese Entscheidung aktuell nicht fäl-
len kann. Nach der Kommunalwahl, wenn es zu
bloß vier Überhangsmandaten kommt, könnte er
das. In der Stadt hat sich dann aber nichts verän-
dert.

(Dr. Bernd Buchholz [FDP]: Genau!)

Genau das ist Willkür.

(Beifall SSW, SPD und FDP – Zuruf: Ge-
nau!)

Sie wollen so parteitaktische Auslegungsmöglich-
keiten des Kommunalrechts ermöglichen. Sie lassen
es zu, dass große Fraktionen ihre unliebsame Kon-
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kurrenz wegmarginalisieren können. Da, wo die
Zusammenarbeit und der Umgang in der kommuna-
len Vertretung gut läuft, wird diese Möglichkeit
vielleicht nicht in Betracht gezogen. Da, wo kleine
Fraktionen zu laut sind, wo sie nerven, wo sie die
schönen Abläufe der großen Fraktionen ärgern,
eben doch. Genau dort wird das passieren, meine
Damen und Herren.

(Beifall SSW und Marc Timmer [SPD])

Ich sage Ihnen: Es ist undemokratisch, Kleine aus-
zuschließen.

Sie argumentieren nun selbst im Begründungstext
Ihres Gesetzentwurfes damit, Sie würden so die
Funktionsfähigkeit der kommunalen Vertretungen
stärken.

(Zuruf: Lächerlich!)

Genau das Gegenteil ist der Fall, denn die Arbeits-
fähigkeit kleiner Fraktionen schwächen Sie ganz
extrem. Somit wird auch die Funktionsfähigkeit von
Gemeindevertretungen insgesamt geschwächt. Für
mich ist es eine absolut absurde Idee: Sie ebnen den
Weg für unterschiedliches Kommunalrecht von
Kommune zu Kommune in Schleswig-Holstein.

Das kritisieren auch die kommunalen Landesver-
bände zu Recht. Unterschiedliche Möglichkeiten
für kommunale Vertretungen, unterschiedliche Teil-
haberechte in Ausschüssen, unterschiedliches Aus-
leben demokratischer Wahlämter – Sie planen das,
wohlwissend, dass wir alle vor dem Problem ste-
hen, Menschen für kommunalpolitische Ehrenämter
zu gewinnen. Es macht überhaupt keinen Sinn, hier
Rechte einzuschränken. Das schreckt die Leute eher
ab, als es sie für Kommunalpolitik gewinnt. Ihr Vor-
haben ist daher absolut kontraproduktiv. Sie er-
schweren damit unnötig die politische Arbeit klei-
ner Parteien.

(Beifall SSW, FDP und Thomas Losse-Mül-
ler [SPD])

Ich bin einfach nur froh, dass es bereits jetzt Kom-
munen gibt, die sich diesen Plänen in den Weg stel-
len. In Rendsburg-Eckernförde hat sich der Kreistag
schon gegen neue Grenzen bei Fraktionsgrößen
ausgesprochen. Außer CDU und AfD haben alle
Fraktionen in Rendsburg-Eckernförde für eine Re-
solution gestimmt, die eine Neuregelung der Ge-
meindeordnung ablehnt und betont, dass Fraktionen
– und zwar alle – ein wichtiges Instrument der poli-
tischen Teilhabe und der Repräsentation des demo-
kratischen Bürgerwillens sind.

(Beifall SSW, FDP und Thomas Losse-Mül-
ler [SPD])

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen erinnerte übri-
gens daran, dass auch die Grünen einmal als Klein-
partei angefangen haben. Sie stellte außerdem fest,
dass die kleinen, demokratischen Parteien eine Be-
reicherung der kommunalen Selbstverwaltung dar-
stellen. Ich finde es bitter, dass die nun große Frak-
tion der Grünen im Landtag sich anscheinend nicht
mehr daran erinnern kann.

Nochmal zurück zur Willkür und zum Demokratie-
abbau: Nehmen wir die Bürgerbegehren. Die
schwarz-grüne Zweidrittelmehrheit im Land möch-
te nun, dass bei Zweidrittelmehrheiten in Gemein-
devertretungen Bürgerentscheide nicht mehr zuläs-
sig sind. Auch dies ist eine absolut willkürliche
Festlegung, mit der demokratisch wertvolle Instru-
mente abgebaut werden. Denn nicht die Bürgerin-
nen und Bürger und ihre demokratische Teilhabe
und Mitbestimmung sind das Problem. In den meis-
ten Fällen ist es einfach nur das Planungsrecht. Dar-
um müssten Sie sich eigentlich kümmern.

Was steht nun unter dem Strich: Sie wollen Bürger-
begehren erschweren. Sie wollen Fraktionsarbeit
behindern. Sie wollen ein unterschiedliches Kom-
munalrecht in Schleswig-Holstein schaffen.

Wir waren einmal stolz darauf, in Schleswig-Hol-
stein eines der Länder mit der besten Bürgerbeteili-
gung zu sein. Wir hatten als Küstenkoalition die
Quoren gesenkt und Bürgerbegehren und Bürger-
entscheide einfacher möglich gemacht. Die Jamai-
kakoalition hat voll und ganz hinter diesen Rege-
lungen gestanden. Es gibt jetzt überhaupt keine
Not, Bürgerbeteiligung einzuschränken. Deswegen
kann ich Ihnen jetzt schon sagen: Der SSW macht
bei diesem Demokratieabbau nicht mit. Wir sind
auch offen dafür – sollte es tatsächlich Realität wer-
den –, dass wir gegen den ganzen Mist noch einmal
klagen.

(Beifall SSW, SPD und FDP)

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Zu einem Dreiminutenbeitrag hat sich der Frakti-
onsvorsitzende der CDU-Fraktion, Tobias Koch,
gemeldet.

Tobias Koch [CDU]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Der Kollege Buchholz hat das Schreiben der kom-
munalen Spitzenverbände erwähnt. Es ist ja allen
Fraktionsvorsitzenden zugegangen. Die haben an
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der einen oder anderen Stelle Bedenken angemel-
det. Sie haben aber etwas anderes gefordert: Sie ha-
ben gefordert, es verbindlich ins Gesetz zu schrei-
ben.

(Zuruf Dr. Bernd Buchholz [FDP])

Das ist der Wunsch der geschlossenen kommunalen
Familie, von Gemeindetag, Landkreistag und Städ-
tetag: Eine klare, verbindliche Regelung im Gesetz
wünschen die sich.

(Zuruf Christopher Vogt [FDP])

– Hat er gesagt! Eine vorgeschriebene Zahl von
mindestens drei Fraktionsmitgliedern.

Das Verfassungsgericht in Brandenburg hat gesagt:
Das könnt ihr nicht ins Gesetz reinschreiben, das ist
Teil der kommunalen Selbstorganisation. Das muss
vor Ort entschieden werden. Daran haben wir uns
zuletzt orientiert und gesagt: So setzen wir es um,
das kann vor Ort selber entschieden werden. Das ist
Demokratie, die organisieren das für sich selbst.
Daran haben wir uns orientiert.

Andere Bundesländer machen das anders. Wir ha-
ben vorhin schon gesagt: Mecklenburg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen – da hat zuletzt noch
Schwarz-Gelb regiert – haben es per Gesetz vorge-
schrieben. Das war doch vermutlich auch nicht der
Zusammenbruch der Demokratie, wenn CDU und
FDP dort gemeinsam regiert haben. Wir haben uns
in allen Fragen immer angeschaut: Wie machen es
andere Bundesländer? Wir denken uns hier nicht ir-
gendetwas neues, völlig abwegiges aus – diesen
Eindruck könnte man ja bei der Debatte gewin-
nen –, sondern orientieren uns an den Regeln ande-
rer Bundesländer. Das gilt für die Bürgerbegehren,
wo wir uns auch angeguckt haben: Wie ist es mit
den Fristen? Wie ist es mit den Quoren? Da haben
wir uns an der Mitte der anderen Bundesländer ori-
entiert.

(Zuruf Christopher Vogt [FDP])

Hier ist es genauso. Wir haben auch hier geguckt:
Wie sind die Fraktionsgrößen in anderen Bundes-
ländern geregelt? – Ich gehe davon aus, es wird in
Mecklenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen al-
les verfassungskonform sein. Dann können wir das
doch hier bei uns genauso regeln. Das ist unsere
Absicht. Daran ist überhaupt nichts verwerflich,
deswegen sind solche Begrifflichkeiten wie „An-
schlag auf die Demokratie“ oder „Abschaffung der
Demokratie“ falsch. Man kann als Opposition ver-
suchen, es so ins Maßlose zu steigern. Es sind hier
aber normale Regelungen, die sich in anderen Bun-
desländern genauso wiederfinden und die wir jetzt

auch hier praktizieren wollen. Hier ist etwas Mäßi-
gung in der Wortwahl angebracht. – Herzlichen
Dank.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Buchholz.

Dr. Bernd Buchholz [FDP]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wissen Sie, Kollege Koch, ehrlich gesagt ist
manchmal die Wortwahl Ausdruck des Empfindens.
Ich habe das Empfinden, weil Sie an einer be-
stimmten Stelle nicht nachvollziehen, was in ande-
ren Gemeindeordnungen eben anders ist.

Ich bestreite nicht, dass es zulässig sein kann, Frak-
tionsgrößen von mindestens drei oder vier festzule-
gen. Das aber gepaart mit der Übertragbarkeit von
Letztentscheidungen an Ausschüsse ist nicht mög-
lich. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass in dem
Grundsatz des von den Grünen erstrittenen Urteils
zur Aufhebung der Fünfprozenthürde bei Kommu-
nalwahlen diese Stimmwertgleichheit – also das
Verbot, unterschiedliche Qualitäten von Parlamen-
tariern zu schaffen – ganz deutlich zum Ausdruck
kommt. Dementsprechend ist eine solche Regelung
aus meiner Sicht nach wie vor verfassungsrechtlich
schwersten Bedenken ausgesetzt. Sollte sie in einer
Kommune umgesetzt werden, in der die FDP dann
möglicherweise keine Fraktionsstärke haben sollte,
werden wir das rechtlich überprüfen lassen. Das
kann ich Ihnen so deutlich sagen.

(Beifall FDP und SSW)

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Koch?

Dr. Bernd Buchholz [FDP]:

Selbstverständlich.

Tobias Koch [CDU]: Herr Kollege Buch-
holz, können Sie uns sagen, ob in Nordrhein-
Westfalen, Hessen oder Mecklenburg-Vor-
pommern keine Entscheidungsbefugnisse an
Ausschüsse delegiert werden?

– Das kann ich Ihnen im Einzelnen nicht sagen. Die
Umfänglichkeit korrespondiert aber genau mit der
Frage, ob Fraktionsgrößenregelungen geschaffen
werden. Wenn es in Nordrhein-Westfalen anders
geregelt ist, orientiere ich mich an der Entscheidung
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des Bundesverfassungsgerichts. Diese Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts sagt Ihnen et-
was.

Dass die kommunalen Landesverbände gern die
Fünfprozentsperrklausel wiedereingeführt hätten,
die das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich auf
die Entscheidung hin gekillt hat: Lieber Herr Kolle-
ge Koch, was ist denn das, was da auf dem Zettel
steht? Natürlich wollen die irgendetwas anderes.
Das ist eben nicht verfassungsgemäß! Die Verfas-
sung ist bei uns nun einmal der Maßstab.

Lassen Sie mich noch auf einen wichtigen Punkt
kommen: Wer sind denn eigentlich die, die in Lü-
beck und den ganzen Kommunalparlamenten durch
die ständigen neuen Ausschussbesetzungen etwas
auslösen, das dann tatsächlich manchmal lähmend
ist? Sind das die kleinen Fraktionen, die am Start
der Wahlperiode tatsächlich als kleine Fraktionen
angetreten sind?

(Zuruf Tobias Koch [CDU])

Nein, es sind in der Regel die Abspaltungen aus
großen Fraktionen, die dazu führen, dass sich dann
zusätzliche kleine Fraktionen bilden.

(Dagmar Hildebrand [CDU]: Das ist falsch!)

Ehrlich gesagt: Es ist Ihr Problem, dass Sie Ihre
großen Fraktionen in der Regel nicht zusammenhal-
ten und dann neue Fraktionsbildungen haben.

(Heiterkeit und Beifall FDP und SSW – Zu-
ruf Werner Kalinka [CDU])

Wenn das aber Ihr tatsächliches Begehr wäre, die in
einer Wahlperiode entstehenden Themen zu regeln,
dann könnte man ja auch über andere Regelungen
nachdenken, zum Beispiel, dass diejenigen, die in
einem gemeinsamen Wahlvorschlag bei der Wahl
antreten und dann mit mehreren darin sind, automa-
tisch immer eine Fraktion bilden können und nur
die nachträgliche Änderung ausgeschlossen wird.
Darüber könnte man aus meiner Sicht sehr wohl
nachdenken. Ob das verfassungsrechtlich geht,
weiß ich nicht.

(Tobias Koch [CDU]: Gleichheit des Man-
dats!)

Sie wollen das Kind mit dem Bade ausschütten,
Herr Kollege, indem Sie nämlich dafür sorgen, dass
diejenigen, die sich aktiv an unserer Kommunalpo-
litik beteiligen und aktiv mitarbeiten wollen, auch
wenn sie einer kleinen Gruppierung angehören,
nicht mehr in die Ausschüsse gelassen werden. Das,
liebe Kolleginnen und Kollegen, macht es eben aus.
Die wollen mitarbeiten, die wollen sich beteiligen.

Und Sie sorgen dafür, dass sie es zukünftig nicht
mehr können. Ich finde, das ist ein Anschlag auf
demokratische Rechte. – Herzlichen Dank.

(Zuruf Werner Kalinka [CDU] – Wortmel-
dung Werner Kalinka [CDU])

(Anhaltender Beifall FDP und SSW)

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Herr Kollege Kalinka, war das eine Meldung für ei-
nen Redebeitrag? – Ich erteile das Wort dem Kolle-
gen Werner Kalinka von der CDU.

(Christopher Vogt [FDP]: Werner, du musst
nicht! – Heiterkeit – Peter Lehnert [CDU]:
Undemokratischer Zwischenruf!)

Werner Kalinka [CDU]:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich
muss doch, da der Kollege Buchholz ja weggegan-
gen ist.

(Dr. Bernd Buchholz [FDP]: Ich habe das
nicht gesehen!)

Ich wollte, Herr Kollege Buchholz, Ihnen die ganze
Zeit sagen: In den Ausschüssen kann jeder mitar-
beiten und dabei sein. Das ist nun mal so im Kreis-
tag und bei allen Bereichen. Natürlich kann jeder
mitarbeiten.

Und das Zweite, Herr Kollege Buchholz, ist, dass
die allermeisten Ausschüsse in Kreisen, Kreistagen,
keine abschließende Regelungskompetenz haben.
Es gibt nur wenige ihnen vorbehaltene Aufgaben,
zum Beispiel im Hauptausschuss, die entsprechen-
den Vorschriften unterliegen, ansonsten aber nicht.
Von daher geht auch dort Ihre Argumentation in
dem Punkt nicht in die zielführende Ebene.

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Buch-
holz?

Werner Kalinka [CDU]:

Natürlich.

Dr. Bernd Buchholz [FDP]: Vielen Dank. –
Ich habe eine zweigeteilte Frage. Zum Ers-
ten: Sind Sie mit mir der Auffassung, dass zu
einer wirklichen Mitarbeit auch die Entschei-
dungskompetenz gehört, also das Stimm-
recht, das ein irgendwie nur hinzugeholter
Kommunalvertreter eben dann nicht hat,
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wenn er nicht in Fraktionsstärke im Aus-
schuss vertreten ist?

Die zweite Frage ist: Herr Kollege, wenn es
denn tatsächlich so ist, dass in den Kreista-
gen all die Dinge nicht auf die Ausschüsse
übertragen werden, also in der Kreistagssit-
zung dann doch wieder alle das Wort ergrei-
fen können, welche Steigerung der Funkti-
onsfähigkeit geht davon aus, dass dann mehr
Leute reden werden als vorher?

– Meine Beobachtung entspricht – zum zweiten
Teil – Ihrer nicht, und ich gehöre einem Kreistag
bei uns seit etwa 30 oder 35 Jahren an. Das ist über-
haupt nicht meine Beobachtung. Es kann natürlich
jeder mitreden, der das will. Das ist auch völlig in
Ordnung. Den Abgeordneten sollte man den Mund
möglichst nicht verschließen, sondern Abgeordnete
sind dazu da, ihre Meinung zu sagen. Noch besser
ist es, wenn Abgeordnete wissen, zu welchen The-
men das angezeigt und wichtig ist. Es kann manch-
mal auch sehr gut sein, dass man Beispiele aus der
Praxis bringt und solche Dinge, die einen durchaus
anspringen. Von daher ist völlig in Ordnung, dass
die entsprechende Möglichkeit besteht.

Und der erste Punkt?

(Dr. Bernd Buchholz [FDP]: Stimmrecht!)

– Stimmrecht? Das ist doch ganz selbstverständlich,
dass keiner überall Stimmrecht haben kann. Das ist
doch ganz logisch. Sie haben natürlich Stimmrecht
in den Ausschüssen, was denn sonst? Wie soll es
denn sonst funktionieren? Sie haben eine Aus-
schussbesetzung, und in dieser Ausschussbesetzung
kann doch jeder abstimmen. Wie soll es denn sonst
laufen? So ist nun mal die ganze Geschichte.

(Beifall CDU – Christopher Vogt [FDP]: Das
ist doch absurd!)

Ich weiß gar nicht, wie Sie darüber erstaunt sein
können. Oder meinen Sie, es wäre so, dass wir Aus-
schüsse dann zu den Sitzungen einladen und sagen:
Wer sonst noch da ist, kann auch mit abstimmen,
wenn er Lust hat? – Natürlich nicht in der ganzen
Sache.

(Christopher Vogt [FDP]: Unterschiedliches
Stimmrecht, was ist das denn?)

Sie haben eine ganz feste Zuordnung. – Ich will
noch eine Ergänzung machen: Die Mitwirkungs-
möglichkeiten sind ja erweitert worden, ich glaube,
sogar von der Landesebene, indem viele in jedem
Ausschuss inzwischen eine Vertretungsmöglichkeit
haben. Sie können es so regeln, dass nahezu jeder

Abgeordnete in jeden Ausschuss gehen kann, um
dort einen anderen zu vertreten.

(Christopher Vogt [FDP]: Aber einige kom-
men gar nicht, Werner!)

Wie bitte?

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Entschuldigung, Gespräche bitte übers Mikro!

Werner Kalinka [CDU]:

Entschuldigung, das ist doch einfach nicht zutref-
fend. Entweder ist das so, wie von euch argumen-
tiert: dass immer in den Hauptorganen die wichtigs-
ten Entscheidungen getroffen werden. Dann werden
die Entscheidungen ohnehin im Kreistag, in der
Stadtvertretung getroffen. Ich verstehe also wirklich
die Logik dieses Arguments nicht.

(Vereinzelter Beifall CDU)

Ich kann ja verstehen, dass man, wenn man eine
Regelung hat, die eine Zweierregelung vorsieht,
und die wird höher gesetzt, darüber diskutiert, gera-
de dann, wenn man sagt: Man ist eine kleine Frakti-
on. – Das kann ich doch alles verstehen. Ich stehe
da auch nicht auf der Seite derer, die dazu die Kon-
frontation mit euch suchen.

Mein Ansatzpunkt, Herr Kollege Buchholz, weil
Sie mir nicht die Fragegelegenheit gegeben haben,
war zu sagen: Wir haben heute die umfassendsten
Rechte überhaupt, sodass jeder Abgeordnete an je-
der Meinungsbildung in jedem Ausschuss teilneh-
men kann, in der ganzen Sache, und das halte ich
auch für richtig. Das halte ich im Übrigen auch für
besser, als zehn Beiräte zu machen. Was ein Ge-
meindevertreter zu entscheiden hat, das kann er im
Regelfall ohnehin selbst, dazu braucht er auch nicht
so viele Beiräte. – Vielen Dank für die Aufmerk-
samkeit.

(Beifall CDU und Uta Röpcke [BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Als nächster Redner hat sich Kai Dolgner gemeldet.

Dr. Kai Dolgner [SPD]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Da sich ja jetzt die Diskussion um die Fraktionsgrö-
ßen entspannt: Wenn es um die persönlichen Erfah-
rungen geht, ist meine Meinung vielleicht meinem
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etwas geringeren Lebensalter geschuldet, der ich
leider nur auf 27 Jahre Landkreistag komme,

(Zurufe: Oh! – Peter Lehnert [CDU]: Junger
Hüpfer! Vielversprechende Nachwuchs-
kraft!)

davon allerdings 13 Jahre als Fraktionsvorsitzender.
Es ist der Kreistag, der bis auf die CDU und AfD
Ihre Vorschläge ablehnte und der übrigens auch vie-
le kleine Fraktionen hat. Es ist also nicht so, dass es
da nur große und größere Fraktionen gibt. Und ich
glaube, dass Sie mit Ihren Änderungen das Pro-
blem, was Sie zu lösen hoffen, gar nicht lösen.

(Dr. Bernd Buchholz [FDP]: Was ist das Pro-
blem?)

Ich weiß nicht, ob Sie das verstanden haben. Das
versuche ich auch immer meinen Genossinnen und
Genossen in Lübeck zu erläutern – zugegebenerma-
ßen einigermaßen erfolglos.

(Heiterkeit Werner Kalinka [CDU])

– Ja. Aber das hat ja Ihr eigener Fraktionsvorsitzen-
der hier als Hauptproblem an der Stelle identifiziert,
und deshalb nehme ich mir die Freiheit, etwas dazu
zu sagen, Kollege Kalinka. Aber es ist nur teilweise
der Fall, eher in den kreisfreien Städten als in den
Kreistagen. Denn abgesehen davon, dass mir kein
einziger Kreis –, kreisfreie Stadt bekannt ist, wo
man keinen Haushalt beschlossen hat: Was ist denn
das für ein Problem mit der Funktionsfähigkeit?
Dass ich da länger sitzen muss? Der Kreistag in
Nordfriesland hat teilweise sehr lange zusammen-
gesessen, wo man sich sonst immer in Eckernförde
gefragt hat: Muss das denn sein, Leute? – Wir ha-
ben das nie verstanden. Jedenfalls war das immer
so ein bisschen das Negativbeispiel bei uns im Äl-
testenrat, gebe ich zu.

(Zurufe – Unruhe)

Aber wenn es bei der Funktionalität um das Thema
Zeit geht: Wissen Sie, was das Problem für die an-
deren Fraktionen ist, wenn man keiner Fraktion an-
gehört? Dann gibt es ein verbrieftes Recht in der
Gemeindeordnung, nicht etwa an allen Ausschuss-
sitzungen teilzunehmen – übrigens auch am nicht-
öffentlichen Teil, was wir dann übrigens wieder ge-
macht haben, als das mal über dieses Ziel hinausge-
schossen ist bei der vorletzten Kommunalreform –,
sondern sie haben auch einen Anspruch auf einen
Sitz mit beratender Stimme.

Und da in den meisten Entschädigungsordnungen
der Hauptausschuss der bestdotierte ist, kann ich
Ihnen, wenn Sie einen Missbrauch vermuten, sagen,

was passieren wird: Alle Einzelnen werden – das ist
bei uns auch passiert – einen Sitz im Hauptaus-
schuss haben wollen. Darauf gehe ich jede Wette
ein. Hauke, du kennst das noch von damals.

(Hauke Göttsch [CDU]: Ich weiß auch, war-
um das eingeführt worden ist!)

– Die Dame ist dann ja auch nicht mehr gekommen.

(Heiterkeit)

Hauke, das habe nicht ich eingeführt, auch wenn du
das jetzt vielleicht glaubst. Das steht in § 46 Ge-
meindeordnung. Nicht alles, was in Eckernförde ge-
macht worden ist, ist von mir ausgegangen, auch
wenn manche manchmal den Eindruck haben und
Zitate von Herrn Buchholz in den Kreistagssitzun-
gen mir zugeordnet werden – trotz meiner Abwe-
senheit.

Der langen Rede kurzer Sinn: Auch das Problem
lösen Sie nicht. Sie kriegen riesige Hauptausschüs-
se. Ich gehe Wetten darauf ein, Sie können ja gerne
dagegen wetten, darüber können wir nachher reden.
Kollege Kubicki hat seine Wettschulden im Kom-
munalrecht mir gegenüber wenigstens bezahlt. Mit
anderen Worten: Denken Sie noch mal darüber
nach!

Und Herr Koch: Vielleicht könnte es sein –ich
adressiere Sie deshalb, weil Sie, glaube ich, den
Kollegen Buchholz nicht verstanden haben –, dass
es dafür noch nicht mal eine rechtlich saubere Lö-
sung gibt. Denn egal, was Sie tun, haben Sie ein
Rechtsproblem. Wenn Sie es per Gesetz vorschrei-
ben, könnte es sein, dass Brandenburg gilt. Wenn
Sie es den Hauptsatzungen freistellen, haben Sie
ein Problem ungleicher Kreistagsabgeordneter in-
nerhalb eines Kreistages und verglichen mit ande-
ren Kreistagen – auch da könnte es ein verfassungs-
rechtliches Problem geben.

(Dr. Bernd Buchholz [FDP]: So ist es! – Bei-
fall FDP)

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Herr Dr. Dolgner, Sie haben jetzt ein Zeitproblem.

Dr. Kai Dolgner [SPD]:

Manchmal ist es so, dass Probleme da sind und es
dafür keine Lösung gibt, weil mir die Präsidentin
keine Minute mehr schenkt.

(Beifall SPD, FDP und SSW)
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Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Als nächster Redner hat Lars Harms vom SSW das
Wort.

Lars Harms [SSW]:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Da der Kollege Kalinka durch seine Äuße-
rung den Anschein erweckte, dass er das Thema
noch nicht vollständig durchdrungen hat,

(Lachen CDU)

der Hinweis, lieber Kollege Kalinka – das müssen
Sie sich jetzt einmal anhören –,

(Werner Kalinka [CDU]: Ich habe nichts ge-
gen Arroganz, aber was zu viel ist, ist zu
viel!)

Es geht bei der Frage in den Ausschüssen darum,
ob ich Ausschussrechte wahrnehmen kann. Das
kann ich nur als ganz normales Ausschussmitglied.
Nur dann habe ich Antragsrecht, nur dann habe ich
Stimmrecht. Wenn ich bestimmte Gruppen, nämlich
die mit weniger als drei Mitgliedern, von diesem
Recht ausschließe, dann gibt es Abgeordnete – we-
sentlich mehr als jetzt – in unseren kommunalen
Parlamenten, die diese Rechte nicht mehr wahrneh-
men können. Das ist das, was wir kritisieren.

(Christopher Vogt [FDP]: Genau!)

Das sind demokratische Rechte. Deswegen spre-
chen wir von Demokratieabbau. Das ist der Grund.
Das ist der eine Punkt.

Der zweite Punkt: Was passiert, wenn ich meine
Rechte im Ausschuss nicht wahrnehmen kann? Was
werde ich tun, wenn ich mich engagieren will,
wenn ich Bock darauf habe? Dann werde ich diese
Rechte im Rat wahrnehmen, und das so etwas von
exzessiv, dass die Heide wackelt.

(Christopher Vogt [FDP]: So ist es!)

Dann redet auf einmal nicht eine Person für zwei,
sondern da werden beide antreten.

(Dr. Bernd Buchholz [FDP]: So ist es!)

Das wird in Lübeck zu Sitzungen führen, die ewig
lange dauern. Das ist auch das gute Recht der Leu-
te. Sie haben es so gewollt, und das wird dann auch
so kommen. Das ist einfach eine Folge des Ganzen.
Darüber muss man reden. Man muss sich darüber
im Klaren sein, dass das passiert.

Was bedeutet das für uns als Parlament und für un-
sere Kommunalparlamente? Wir laufen draußen im-
mer durch die Gegend und sagen: In den Ausschüs-

sen wird die Arbeit gemacht. – Das ist auch so. Da
macht man sich die Rübe. Da sitzen die Kommu-
nalpolitiker, reden über die Probleme, finden den
entsprechenden Ausgleich und fassen ihre Be-
schlüsse.

Was machen wir nun, im Gegensatz übrigens zum
Landtag, wo alle in den Ausschüssen vertreten
sind? – Wir schließen einige aus. Das wird auch auf
kommunaler Ebene zu Konflikten führen. Sie schaf-
fen eine gesetzliche Grundlage, die dazu führt, dass
sich die Leute noch mehr streiten. Eigentlich sollen
sie lieber noch mehr zusammenarbeiten.

(Beifall SSW, SPD und FDP)

Ich kann das nicht verstehen. Ich kann einfach nicht
verstehen, dass eine Gesetzgebung geschaffen wird,
die dazu führt, dass wir massiv Konflikte, massiv
Probleme in die Kommunen hineintragen. Unsere
Aufgabe ist es, Probleme zu lösen. Das tun Sie
nicht. Probleme schaffen können Sie aber ziemlich
gut.

(Beifall SSW, SPD und FDP)

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Das Wort hat jetzt für die Landesregierung die
Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und
Sport, Dr. Sabine Sütterlin-Waack.

Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Ministerin für Inne-
res, Kommunales, Wohnen und Sport:

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf geht es im
Wesentlichen um eine Nachjustierung der Vor-
schriften zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
sowie die Eröffnung einer Möglichkeit zur Anhe-
bung der Fraktionsmindeststärke in großen Städten
und in den Kreisen.

Ziele unserer Regierungskoalition sind erstens die
Planungsbeschleunigung bei wichtigen Vorhaben
und Bauvorhaben, zweitens die zügige Bereitstel-
lung von ausreichend bezahlbarem Wohnraum und
drittens die Stärkung der Arbeit des kommunalen
Ehrenamts.

(Zuruf Dr. Kai Dolgner [SPD])

In diesem Zusammenhang steht der Großteil der
heute diskutierten Änderungen im Kommunalrecht.

Zunächst zum Thema Bürgerbegehren und Bürger-
entscheid. Darüber haben wir an dieser Stelle und
auch heute wieder bereits ausführlich diskutiert. In
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diesem Zusammenhang wird kritisiert, hier sei ein
massiver Demokratieabbau geplant.

(Christopher Vogt [FDP]: Genau!)

Das ist aus unserer Sicht nicht der Fall. Stattdessen
hebe ich hervor, wo wir herkommen. Schleswig-
Holstein hat bisher im Ländervergleich sehr weit-
reichende Möglichkeiten der direkten Bürgerinnen-
und Bürgerbeteiligung. Natürlich ist Bürgerbeteili-
gung als Ausdruck des Demokratieprinzips notwen-
dig. Sie hat aber auch ihre Grenzen. Insofern ist es
das gute Recht des Gesetzgebers – wie in vielen an-
deren Fällen auch hier –, eine Abwägung zu treffen.
Es ist deshalb richtig, dass man sich maßvoll und
mit Fingerspitzengefühl anschaut, an welcher Stelle
Modifikationen möglich und notwendig erscheinen.

Ein Beispiel. Vorgesehen ist die Wiedereinführung
einer Frist für Bürgerbegehren, die sich gegen Be-
schlüsse der Kommunalvertretung richten. Geplant
ist eine Frist von drei Monaten – wie zum Beispiel
in Niedersachsen und Baden-Württemberg. Gleich
neun andere Bundesländer haben noch kürzere Fris-
ten. Dazu gehören Thüringen mit vier Wochen und
Mecklenburg-Vorpommern mit sechs Wochen.

Was ich damit sagen will, ist: Wenn das Gesetzes-
vorhaben vom Landtag so beschlossen werden soll-
te, hätten wir in Schleswig-Holstein noch immer ei-
ne im Vergleich zu anderen Bundesländern weitge-
hende Bürgerbeteiligung. Wir stärken damit die
kommunale Selbstverwaltung. Je schneller Ent-
scheidungen vor Ort ohne die Unsicherheit eines
Bürgerbegehrens gelten, desto eher kann Rechts-
frieden eintreten.

Deswegen bin ich auch dafür, dass solche Bauleit-
planungen nicht mehr Gegenstand von Bürgerbe-
gehren werden können, deren Aufstellungsbe-
schlüsse mit einer breiten Mehrheit vor Ort von
zwei Dritteln unterstützt werden.

(Beifall CDU und Lasse Petersdotter
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Von den Kommunalvertretungen beschlossen – das
sind bekanntlich die Menschen, die von ihren Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern genau dafür gewählt
worden sind, Entscheidungen zu treffen.

Meine Damen und Herren, mit den geplanten Än-
derungen im Kommunalrecht werden Bürgerbegeh-
ren nicht abgeschafft, und sie werden auch nicht
massiv eingeschränkt. Sie sind weiterhin auch ohne
allzu großen Hürden möglich.

Ich komme zur zweiten viel diskutierten vorgesehe-
nen Änderung, der Anpassung der Fraktionsstärken

in den Kommunalparlamenten. Vorgeschlagen ist –
das haben wir gehört –, dass die Kommunen mit 31
und mehr Sitzen in den Parlamenten die Mindest-
fraktionsstärke von zwei auf drei anheben können –
wie gesagt: nicht müssen! Damit wird die Möglich-
keit zum Handeln geschaffen, wenn dies vor Ort als
sinnvoll angesehen wird. Es ist kein Zwang. Sie se-
hen, dieser Gesetzentwurf ist maßvoll und ausge-
wogen. – Vielen Dank.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich
schließe die Beratung.

Es ist beantragt worden, den Gesetzentwurf Druck-
sache 20/377 dem Innen- und Rechtsausschuss zu
überweisen. Wer zustimmen will, den bitte ich um
das Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? –
Damit ist das einstimmig so beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 20 auf:

Die Kommunen bei der Unterbringung von Ge-
flüchteten wirksam unterstützen

Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 20/248

Fairer Lastenausgleich zwischen Land und
Kommunen bei der Unterbringung Geflüchteter

Alternativantrag der Fraktionen von CDU, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und SSW
Drucksache 20/310 (neu)

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? – Das
ist nicht der Fall.

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen.

Ich schlage vor, den Antrag Drucksache 20/248 und
den Alternativantrag Drucksache 20/310 (neu) dem
Innen- und Rechtsausschuss zu überweisen. Wer so
beschließen will, den bitte ich um das Handzeichen.
– Die Gegenprobe! – Enthaltungen? – Damit ist das
einstimmig so beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 23 auf:

Sportliche Großveranstaltungen in Schleswig-
Holstein

Antrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
Drucksache 20/261 (neu)
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Wird das Wort zur Begründung gewünscht? – Das
ist nicht der Fall.

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt geben
Sie bitte zu Protokoll.

Ich schlage vor, über den Antrag der Fraktionen
von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Drucksache 20/261 (neu), in der Sache abzustim-
men. Wer zustimmen will, den bitte ich um das
Handzeichen. – Gegenprobe! – Stimmenthaltun-
gen? – Damit ist der Antrag einstimmig angenom-
men.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 34 auf:

Gemeinsamer Bevölkerungsschutz durch Land
und Bund

Antrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
Drucksache 20/378

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? – Das
ist nicht der Fall.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Abge-
ordnete Wiebke Zweig zu ihrer ersten Rede in unse-
rem Landtag.

(Beifall)

Wiebke Zweig [CDU]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Sehr verehrte Gäste oben auf der Tri-
büne! Am 10. März dieses Jahres wurde auf Anord-
nung des Kreises Ostholstein eine Notunterkunft in
der Stadt Bad Schwartau für die Unterbringung von
Flüchtlingen hergerichtet, vornehmlich für Flücht-
linge aus der Ukraine.

Beteiligt war der Kreis Ostholstein als Träger. Be-
teiligt war der Katastrophenschutz. Beteiligt war
die Stadt Bad Schwartau. Beteiligt waren die Frei-
willigen Feuerwehren. Beteiligt war die Johanniter-
Unfall-Hilfe. Beteiligt war das Deutsche Rote
Kreuz. Beteiligt war das Technische Hilfswerk.
Und beteiligt war die Psychosoziale Notfallversor-
gung. Allein 59 Kräfte waren nur von den Freiwilli-
gen Feuerwehren dabei. Ich selbst war auch dabei,
als Stadtpräsidentin.

Für mich waren im Frühjahr dieses Jahres drei Din-
ge ganz eindrücklich:

Erstens. Es gibt heute schon vor Ort großartige, ex-
trem leistungsfähige Strukturen, die aber zu stark
vom persönlichen Einsatz abhängig und damit feh-
leranfällig sind. Hier leisten hauptamtliche und eh-

renamtliche Helferinnen und Helfer jeden Tag Gro-
ßes, damit unser Leben geschützt wird

(Beifall ganzes Haus)

und das Leben von Menschen, die unser aller Hilfe
brauchen! Ich weiß, dass man sich mit Dank abso-
lut nicht viel kaufen kann; trotzdem an dieser Stelle
einen großen Dank an jeden, der anpackt, wenn in
schwierigen Zeiten Not am Mann oder Not an der
Frau ist.

(Beifall ganzes Haus)

Vielen Dank den Tausenden Ehrenamtlerinnen und
Ehrenamtlern im Bevölkerungsschutz! Ohne Sie,
ohne euch wäre dieses Land um ein Vielfaches är-
mer.

(Beifall ganzes Haus)

Zweitens. So gut die Strukturen vor Ort auch sind –
es fehlt ganz oft an schwerer, mobiler Technik und
an Menschen, die sachkundig im Umgang damit
sind.

Damit komme ich zu Punkt drei: Deutschland hat
nach dem unblutigen Ende des Kalten Krieges an
vielen Stellen in einen Sparmodus geschaltet – aus
absolut nachvollziehbaren Gründen. Das betrifft die
Bundeswehr genauso wie den Katastrophenschutz.
Wir stellen aber heute fest, dass die Krisenlage zu
einer Art Normalität zu werden droht. Wenn dem so
ist, müssen wir als Gesellschaft uns auf eine solche
Situation viel besser vorbereiten und einstellen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, für jeman-
den, der hilft, ist es im Prinzip unerheblich, ob wir
uns als Gesellschaft gegen ein Virus stemmen, ob
es um die Bewältigung der Folgen einer Naturkata-
strophe geht oder ob Menschen geholfen werden
muss, die aus einem Krisengebiet zu uns kommen
und unseren Schutz brauchen. Entscheidend ist,
dass wir den Helferinnen und Helfern politisch den
Rücken freihalten, indem wir alles tun, was tech-
nisch machbar und wirtschaftlich vernünftig ist, um
den Bevölkerungsschutz so gut wie möglich aufzu-
stellen.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
FDP und SSW)

Seit 2021 gibt es eine beschlossene Strategie des
Landes Schleswig-Holstein, aus der ein 10-Punkte-
Plan für den Bevölkerungsschutz resultiert. Es geht
dabei um nichts anderes als darum, die Bedeutung
des Bevölkerungsschutzes für jedermann sichtbar
und nachvollziehbar zu machen. Es geht darum, das
Bewusstsein für den Bevölkerungsschutz zu schär-
fen. Und letztlich geht es darum, unser Land krisen-
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fest, widerstandsfähig und katastrophensicher – auf
Neudeutsch nennt man das übrigens „resilient“ – zu
machen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, konkret
bedeutet das: Für das „Stärkungspaket Bevölke-
rungsschutz“ muss neben dem finanziellen Einsatz
des Landes Schleswig-Holstein der Bund 10 Milli-
arden Euro für die nächsten zehn Jahre bereitstel-
len,

(Beifall CDU und Uta Röpcke [BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN])

um der Bevölkerung bei länderübergreifenden La-
gen adäquaten Schutz bieten zu können. Das geht
nur gemeinsam mit klar geregelten Zuständigkeiten,
Strukturen und Prozessen, sei es beispielsweise
durch eine Verbesserung des gemeinsamen Krisen-
managements bei länderübergreifenden Gefahren-
und Schadenslagen, sei es durch Aufbau nationaler
Reserven, sei es durch Maßnahmen zur Digitalisie-
rung des gemeinsamen Krisenmanagements.

Der Antrag enthält aber auch eine Bitte an die Lan-
desregierung: sich gemeinsam mit den Ländern
beim Bund für eine Präventionskampagne zur Stär-
kung des Gefahrenbewusstseins und zur Steigerung
der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung einzuset-
zen.

Zu guter Letzt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf
die neuen Logistikzentren und das sogenannte „La-
bor Betreuung 5.000“ richten. Hierbei handelt es
sich, grob gesagt, um kleine, mobile Zeltstädte, die
in großer Geschwindigkeit errichtet werden und in
denen Menschen versorgt werden können. Geplant
sind mehrere solcher verlegbaren Module. Auf-
grund seiner zentralen Lage im Nordosten Deutsch-
lands spricht vieles dafür, Schleswig-Holstein früh-
zeitig als Standort für ein solches Modul ins Ge-
spräch zu bringen. Als Pilotprojekt gibt es ein sol-
ches Modul bereits in Berlin. Ich rege bereits an
dieser Stelle an, dass der zuständige Innenausschuss
zügig einen Vor-Ort-Termin vereinbart, um sich ein
genaues Bild von diesem hochinteressanten Projekt
zu machen.

In der Politikwissenschaft gibt es den Begriff „Win-
dow of Opportunity“. Dieses Möglichkeitsfenster
ist gerade für all jene weit offen, die schon seit Jah-
ren warnen, dass der Katastrophenschutz nicht ver-
nachlässigt werden darf und dass die Herausforde-
rungen in diesem Bereich demnächst vielfältiger,
aber auch zahlreicher werden. Lassen Sie uns die-
ses Möglichkeitsfenster zusammen nutzen! – Vielen
herzlichen Dank.

(Beifall ganzes Haus)

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Das Wort hat jetzt Dirk Kock-Rohwer von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN.

Dirk Kock-Rohwer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Wir haben in den vergangenen Tagen
auch sehr kontrovers über Themen debattiert. Aber
ich denke, bei diesem sind wir uns einig: gemein-
sam den Bevölkerungsschutz durch Land und Bund
stärken!

Als Allererstes gilt unser aller Dank – ich glaube,
ich spreche hier für uns alle – den Helferinnen und
Helfern der Organisationen, die, ob in Krisen, Not-
fällen oder Katastrophen, den Bürgerinnen und
Bürgern mit Hilfeleistungen zur Seite stehen.

(Beifall ganzes Haus)

Ob Feuerwehr, THW, Malteser, Johanniter, Rotes
Kreuz – hier nur als Beispiele genannt –, ob freiwil-
lig, ehrenamtlich oder beruflich – alle sind unser
Rückhalt im Ernstfall. Sie alle gebührend zu unter-
stützen, ist mir und sicherlich uns allen ein großes
Anliegen.

Gerade jetzt, in Zeiten eines voranschreitenden Kli-
mawandels, muss alles erdenklich Mögliche getan
werden, um den Bevölkerungsschutz sicherzustel-
len. Ich will damit nicht in Abrede stellen, dass der
beste Bevölkerungsschutz die Abmilderung des
Klimawandels ist; das muss uns allen klar sein.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ist Ihnen
bekannt, dass im Notfall innerhalb von zehn Minu-
ten erste Rettungs- oder Hilfsmaßnahmen eingelei-
tet werden müssen, und zwar überall im Land? Die-
se Aufgabe obliegt den Gemeinden und kommuna-
len Verwaltungen mit ihren örtlichen – meist frei-
willigen – Feuerwehren und Rettungsdiensten, die
an zentralen Stellen immer besetzt sein müssen.

Bei den Feuerwehren sind es 1.300 Freiwilligen-
Wehren in Schleswig-Holstein, 23 Werksfeuerweh-
ren und, ich sage es in Anführungsstrichen, „nur“
fünf Berufsfeuerwehren. Sie leisten ihren Dienst zu
unserem gemeinsamen Schutz. In Großschadensla-
gen kommt Unterstützung durch das Technische
Hilfswerk, und der Rettungsdienst steht bei allen
Einsätzen zur Seite.

Mit dem von Kollegin Zweig schon angesproche-
nen 10-Punkte-Plan soll die Bevölkerungsschutz-
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strategie gestärkt werden. Von Warnung über Aus-
rüstung bis hin zu Katastrophenschutzplänen, von
der digitalen Unterstützung und Koordinierung bis
hin zum neuen Lage- und Kompetenzzentrum ist
vieles bedacht, und das muss jetzt weiterverfolgt
werden.

Mit den Plänen für ein großes Logistikzentrum zur
Unterstützung des THWs hier im Norden und der
Verteilung von zehn „Labor-Betreuung-5.000“-Ein-
heiten im Bundesgebiet beschäftigt sich gerade die
Bundesebene; auch das ist gerade schon erwähnt
worden.

Vielleicht zur Erläuterung: Im Pilotprojekt „Labor
Betreuung 5.000“ wird ein mobiles Betreuungsmo-
dul, eine Art Zeltstadt, aufgebaut, in der bei Bedarf
bis zu 5.000 Menschen kurzfristig, gleichzeitig und
weitgehend autark für einen Zeitraum von bis zu ei-
nem Jahr untergebracht und betreut werden können.
Wir bitten die Landesregierung, sich dafür einzuset-
zen, dass Logistikzentrum für Norddeutschland so-
wie eine der „Labor-Betreuung-5.000“-Einheiten
hier in Schleswig-Holstein anzusiedeln.

Meine Damen und Herren, die Notfallpläne werden
auf Gemeinde-, Amts- und Kreisebene, aber für
Großschadenslagen auch hier bei uns auf Landes-
ebene, im Innenministerium, gemacht.

Zurück zum Beginn meiner Rede: Mein besonderer
Dank geht an alle freiwilligen Helferinnen und Hel-
fer, die in unzähligen Übungsstunden fast jede er-
denkliche Lage proben und zu jeder Uhrzeit zu ih-
ren Fahrzeugen eilen.

(Es piept mehrmals im Plenarsaal, und die
Glastür zur Wasserseite öffnet sich – Unruhe
und Zurufe)

Wir sollten aber nicht nur auf die großen Aufgaben
schauen, sondern auch auf die Projekte vor Ort ach-
ten. Dort müssen wir, wo gefordert, Hilfestellung
geben, etwa um bürokratische Hürden abzubauen,
wenn zwei Ortswehren ein Gerätehaus zwischen
zwei Orten bauen wollen, um Kosten zu sparen und
dem Personalmangel entgegenzutreten, bei der Un-
terstützung, junge Menschen für den ehrenamtli-
chen Dienst zu begeistern, und bei der Ausrüstungs-
beschaffung. Wir sollten uns auch noch einmal Ge-
danken machen, wie wir die ehrenamtliche Arbeit
nachhaltig belohnen können.

(Beifall Uta Röpcke [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN])

Wir sollten diese Menschen nicht im Stich lassen;
sie lassen uns auch nicht im Regen stehen. – Vielen
Dank.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU,
FDP, SSW und Marc Timmer [SPD])

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Nur damit nicht noch mehr Menschen rauslaufen:
Die Pförtnerei und der Saaldienst sind informiert.
Genießen Sie die frische Luft. – Der nächste Red-
ner ist Niclas Dürbrook von der SPD.

Niclas Dürbrook [SPD]:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren, frisch durchgelüftet! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Die Flutkatastrophe im Ahrtal im
vergangenen Jahr, die Coronapandemie, der Krieg
in der Ukraine mit all seinen Auswirkungen, ge-
fährdete kritische Infrastruktur: Katastrophenschutz
ist hochaktuell. Wir sind im internationalen Ver-
gleich gut aufgestellt. Um unseren Katastrophen-
schutz beneiden uns viele. Wir sind in der Lage,
schnell und flexibel Ressourcen zu mobilisieren
und bedarfsorientiert einzusetzen. Das haben wir
nicht zuletzt bei der Flutkatstrophe bewiesen.

Ich will an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen –
auch im Namen von Beate Raudies, für die ich die
Rede stellvertretend halte –, den vielen tausend
Helferinnen und Helfern zu danken, die sich in
Schleswig-Holstein in den Einheiten des Katastro-
phenschutzes engagieren. Danke für Ihren Einsatz!

(Beifall ganzes Haus)

Der Landtag hat im März dieses Jahres einstimmig
einen Antrag zur Stärkung des Bevölkerungsschut-
zes verabschiedet und Mittel in Höhe von fast
100 Millionen Euro für die Umsetzung der dort be-
schriebenen Maßnahmen zur Verfügung gestellt.
Vorausgegangen waren ein Konzeptpapier des In-
nenministeriums und ein Antrag unserer Fraktion.
Beide waren Gegenstand einer ausführlichen und
inhaltsstarken Anhörung im Fachausschuss.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Blick auf
den heutigen Koalitionsantrag kann man schon ge-
wisse Zweifel haben, ob den Verfasserinnen und
Verfassern dieser Beschluss präsent war. Er hat bis-
her in den beiden Redebeiträgen noch keine Rolle
gespielt. Der Antrag, der heute vorliegt, ist nicht
falsch, aber wir waren gemeinsam, fraktionsüber-
greifend schon einmal ein ganzes Stück konkreter
als heute.

(Beifall SPD und FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist seit März
passiert? Im Innenausschuss berichtete die Staatsse-
kretärin kürzlich über die Vorbereitungen auf den
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Warntag am 8. Dezember 2022. Wesentliche Aussa-
ge des Berichts: Der Bund muss Geld nachschie-
ßen, nicht nur für die Sirenen. – Da stimmen wir zu.
Gleichzeitig fragen wir aber: Wie weit ist die Lan-
desregierung bei der Umsetzung ihrer Hausaufga-
ben?

Von den 95 Millionen Euro in der Rücklage war ein
Teil für ein landeseigenes Sirenenprogramm vorge-
sehen. Dazu gibt es bis heute nicht einmal eine För-
derrichtlinie, kein Cent ist davon ausgegeben. Wie
steht es mit der Planung eines schleswig-holsteini-
schen Katastrophenschutzlagers? Wie weit sind wir
bei der Einrichtung des Lage- und Kompetenzzen-
trums? Wie sieht es aus mit der personellen Beset-
zung der Fachabteilung im Innenministerium? Was
ist mit der Erweiterung der Aus- und Fortbildungs-
kapazitäten? Liebe Frau Ministerin, ich bin ge-
spannt, ob Sie gleich für etwas Klarheit bei diesen
wichtigen Fragen sorgen werden.

(Vereinzelter Beifall SPD und FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal zu-
rück zum Landtagsbeschluss von März 2022. Unter
TOP 16 haben wir die Landesregierung im März
aufgefordert, sich beim Bund für den Bau eines Lo-
gistiklagers des THW in Schleswig-Holstein einzu-
setzen. Offenbar hat das nicht gereicht, sonst wür-
den wir das im heutigen Antrag nicht noch einmal
sehen. Aber geschenkt – doppelt hält ja manchmal
besser.

Neu in diesem Antrag ist, die Landesregierung zu
bitten, sich auf Bundesebene für eine weitere Stär-
kung des Bevölkerungs- und Zivilschutzes einzuset-
zen und gemeinsam mit dem Bund das Engagement
abzustimmen. – Schön, dass Sie zu dieser Erkennt-
nis kommen! Das war bereits Gegenstand des SPD-
Antrags vom August 2021. Gut Ding will ja be-
kanntlich Weile haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bevölke-
rungsschutz in unserem Land braucht ein Update.
Die Covid-19-Pandemie war für das System eine
besondere Herausforderung und gleichzeitig eine
Belastungsprobe, die gnadenlos Schwächen offen-
gelegt hat. Neue Konzepte zu hybriden Gefahrenla-
gen durch Cyberkriminalität und Angriffe und zum
Schutz kritischer Infrastrukturen sind notwendig.
Wir haben vor wenigen Wochen erlebt, was einige
durchtrennte Kabel für den Bahnverkehr bedeuten.
Unsere Infrastruktur ist angreifbar.

Ja, auch der Klimawandel hat enormen Einfluss auf
den Bevölkerungsschutz. Dürre, Starkregen, Brän-
de, Überflutung, Tornados – das sind nur einige der
neuen Herausforderungen, auf die wir uns einstel-

len müssen. Die beste Vorbeugung, der beste Kata-
strophenschutz bleibt praktischer Klimaschutz.

(Beifall SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Ich würde mich freuen, wenn wir die Debatte im
Innen- und Rechtsausschuss fortsetzen können, so
wie wir es in der Vergangenheit auch schon ge-
macht haben. Der Bevölkerungsschutz muss ohne
Frage laufend optimiert werden. Meine Fraktion ist
dazu weiterhin gern bereit. – Herzlichen Dank.

(Beifall SPD und vereinzelt FDP)

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Ich erteile nun dem Abgeordneten Dr. Buchholz
von der FDP das Wort.

Dr. Bernd Buchholz [FDP]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Auch ich danke zuerst den unzähligen Menschen,
die im Katastrophen-, Zivil- und Bevölkerungs-
schutz freiwillig tätig sind, die in den Strukturen
dafür arbeiten, dass wir geschützt werden. Dieser
Dank eint uns alle.

Manchmal ist es ja ganz hilfreich, wenn man in ei-
nem bestimmten Thema nicht so drin ist, etwas ge-
nauer hinzuschauen und sich schlauzumachen, dann
bekommt man eine gewisse Ahnung. Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen von CDU und Grünen, Ihr
Antrag hinterlässt mich ein kleines bisschen ratlos,
gerade vor dem Hintergrund dessen, was der Kolle-
ge Dürbrook gesagt hat, dass wir in diesem Hohen
Hause nämlich schon einmal viel konkreter waren –
das ist gar nicht so lange her – und mehr Klarheit
hatten.

Liebe Frau Zweig, Sie haben zu Recht gesagt:
Nicht nur im Krisenfall geht es um klare Kompe-
tenzabgrenzung, auch in Ihrem Antrag würde ich
mir manchmal eine klarere Zuordnung der Kompe-
tenzen wünschen.

Meine Damen und Herren, ich darf an eines erin-
nern: Bevölkerungsschutz teilt sich in zwei Berei-
che, Katastrophenschutz und Zivilschutz.

Katastrophenschutz ist eindeutig und ausschließlich
Länderangelegenheit. In diesen Fragen kann man
nicht nach Berlin rufen: Wir brauchen Milliarden.
Er ist durch das Land zu finanzieren. Liebe Frau In-
nenministerin, deshalb haben Sie bei Vorstellung
des 10-Punkte-Plans für den Katastrophenschutz in
Schleswig-Holstein am 10. August 2021 erklärt,
dass die Landesregierung für 5.000 neue Sirenen im
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Land sorgen und diese montieren lassen will. Dann
ist die Erklärung der Staatssekretärin über ein Jahr
später, dass wir am Warntag, am 8. Dezember 2022,
davon nichts hören werden, weil nichts montiert
oder installiert worden ist, schon ernüchternd.

(Lachen Dr. Heiner Garg [FDP])

Im gleichen Atemzug mit dieser Erklärung – leider
haben wir bis dahin nichts montiert – dann Presse-
erklärungen rauszugeben, die adressieren, der Bund
müsse stärker in Sirenen investieren, ist schon ein
kleines bisschen dreist, liebe Kolleginnen und Kol-
legen. Denn es gibt – Katastrophenschutz ist Län-
deraufgabe – natürlich auch Verantwortlichkeiten
im Land, die Sie in Ihrem Antrag in diesem Falle
wieder einmal nicht thematisieren. Was eigentlich
trägt das Land jetzt an erhöhten Leistungen dazu
bei, dass der Katastrophenschutz tatsächlich ge-
währleistet ist? Das ist die Frage, die ich gerne wei-
tergeben möchte.

(Beifall FDP und SPD)

Meine Damen und Herren und liebe Frau Ministe-
rin, natürlich sind – das will ich überhaupt nicht be-
streiten – die Grenzen zwischen dem, was heute
Katastrophen- und Zivilschutz ist, an vielen Stellen
fließend. Natürlich ist das heute nicht mehr so ein-
fach voneinander abzugrenzen, und das ist auch in
der Strategie zum Ausdruck gekommen. Das finde
ich völlig in Ordnung. Aber es bleibt dabei: Auch
das Land hat hier Verantwortlichkeiten. Diese Ver-
antwortlichkeiten müssen wahrgenommen werden.

Meine Damen und Herren, in diesem Jahr haben
wir gesehen, dass sich die Herausforderungen auch
im Bereich des Bevölkerungsschutzes deutlich ver-
ändert haben. Wie und wer gewährleistet den
Schutz unserer kritischen Infrastruktur vor Cyber-
angriffen, die aus Drittstaaten, die gerade Krieg
führen, nicht nur drohen, sondern die es schon beim
Ausbruch des Ukrainekriegs gegeben hat und die
manchmal ganz merkwürdige Auswirkungen ha-
ben.

Unmittelbar als der Ukrainekrieg ausbrach, gab es
einen Cyberangriff auf die Mobilfunknetze in der
Bundesrepublik Deutschland. Die haben im Land
Schleswig-Holstein dazu geführt, dass die Remote-
Steuerung von Windkraftanlagen an Land und auf
See außer Betrieb gesetzt worden ist. Welche fata-
len Konsequenzen so etwas auf eine daraus entste-
hende Notsituation haben kann, dass man bei star-
ken Winden auf einmal keinen Einfluss mehr auf
Rotorblätter hat, muss ich Ihnen genauso wenig er-
klären wie die Frage, was es bedeutet, wenn ein Cy-
berangriff heute die Stadtwerke – ob in Neumünster

oder sonst wo –, die Elektrizitätsversorgung in Tei-
len des Landes oder sonst etwas bedroht.

Diese Bedrohungen sind leider im Jahr 2022, im
Herbst, viel konkreter und viel größer als sie es in
der Vergangenheit waren. Deshalb sind die An-
strengungen auch zu verstärken. Die Anstrengun-
gen beinhalten dann auch das, was das Land kann –
 mit der Ausstattung der Fahrzeuge, mit der Ausrüs-
tung und natürlich auch mit dem Kompetenzzen-
trum. Wir werden uns im Ausschuss sicherlich dar-
über unterhalten. Wir werden uns dann auch dar-
über unterhalten müssen, ob für solche Fälle die
notwendige Ausstattung – mit entsprechenden
Rüstfahrzeugen etwa – bei den Feuerwehren heute
gewährleistet ist oder ob sie nicht aus der brand-
schutzeinheitlichen Bestimmung herausgefallen
sind.

Ich bin gespannt auf die Beratungen dazu, denn:
Ein verstärkter Bevölkerungsschutz muss uns alle
umtreiben. – Herzlichen Dank.

(Beifall FDP und Niclas Dürbrook [SPD])

Vizepräsidentin Eka von Kalben:

Der nächste Redner ist Lars Harms von der SSW-
Fraktion.

Lars Harms [SSW]:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Ich bin gespannt, wie der nächste bundes-
weite Warntag ablaufen wird, wie viele Menschen
tatsächlich gewarnt und wie viele Sirenen dann
auch funktionieren werden. Der letzte Warntag war
ja eine ziemliche Blamage, müssen wir ehrlicher-
weise gestehen. Ich hoffe sehr, dass alle techni-
schen Schwachstellen in der Funktion der Warnmit-
tel und in den Abläufen der Warnung analysiert und
im Nachgang dann auch beseitigt wurden.

Ziel muss es sein, die Warnung der Bevölkerung
stetig zu verbessern. Dieses Ziel ist permanent und
muss sich an die Schadensereignisse auch anpassen.
Ich hoffe auch, dass die entsprechenden Warnungen
auf möglichst vielfältige Weise die Menschen im
Land erreichen, also nicht nur über Sirene und App,
sondern auch über Cell Broadcast und Radio. Je
vielfältiger die Wege sind, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass wirklich alle Menschen mitbe-
kommen, was los ist.

Es ist besser, die Abläufe zu üben, damit im Ernst-
fall das Geübte in die Tat umgesetzt werden kann.
Aber genau da liegt der Schwachpunkt: Land,
Kommunen und Verbände und auch der Bund be-
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reiten sich auf etwas vor, von dem alle hoffen, dass
es nie eintritt. Wie sehr das die Wahrnehmung trü-
ben kann, hat die Katastrophe im Ahrtal gezeigt.
Niemand konnte sich vorstellen, dass aus der Ahr
eine tödliche Schlammlawine werden könnte. Dem-
entsprechend schwer war es, vom Normal- auf den
Krisenmodus umzuschalten.

Schleswig-Holstein ist auch seit einigen Jahren von
tödlichen Sturmfluten verschont geblieben; die
Wahrnehmung ist dementsprechend auch bei uns
getrübt. Zuletzt kam es vor 40 Jahren – bei der No-
vemberflut 1981 – zu einer schweren Bedrohungs-
lage, vor allem bei uns in Nordfriesland. Damals
lag der Pegel über vier Meter über Normalnull. Die
Wahrscheinlichkeit, dass in den kommenden Win-
tern eine ähnlich gefährliche Sturmflut Land und
Menschen bedroht, nimmt immer mehr zu, weil der
Klimawandel inzwischen deutlich spürbar ist.

Sind wir darauf vorbereitet? – Ich denke, nicht im
nötigen Ausmaß. Die Bürgerinnen und Bürger wis-
sen in der Regel nicht, wo zentrale Anlaufstellen
sind. Diese sind nicht gekennzeichnet. Menschen
mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen
haben nur einen begrenzten Zugang zu allen Infor-
mationen. Außerdem sind Bürgerinnen und Bürger,
die auf Hilfe angewiesen sind, zum Beispiel Pflege-
bedürftige oder auch Menschen mit Behinderungen,
nicht immer in den Evakuierungs- und Alarmie-
rungsplänen berücksichtigt. Das muss dringend
nachgebessert werden. Einiges davon, wie eine
Schutzstrategie für Menschen mit Behinderungen,
ist bereits im 10-Punkte-Plan der Innenministerin
berücksichtigt. Dieser Plan, meine Damen und Her-
ren, ist tatsächlich sehr ehrgeizig.

Allerdings fehlen konkrete Zeithorizonte wie bei-
spielsweise bei der Ausbildung für den Katastro-
phenfall. Klar ist, dass sie ausgeweitet werden
muss. Bis wann werden aber wie viele Ausbildun-
gen für wen angeboten werden? Gibt es regionale
Schwerpunkte für die Ausbildung? Gibt es be-
stimmte Berufsgruppen, die bevorzugt ausgebildet
werden sollen? Gibt es überhaupt genügend Ausbil-
der und Ausbildungsinstitutionen in diesem Be-
reich? Bei aller Eigenverantwortung, die von den
Bürgerinnen und Bürgern erwartet werden kann,
muss ein professionelles Hilfsnetz gesichert sein –
transparent und leicht zugänglich. Darum müssen
konkrete Schritte in Sachen Bevölkerungsschutz in
Zusammenarbeit mit dem Bund und dem hiesigen
Katastrophenschutz vereinbart werden. Aber um es
klar zu sagen: Das Land kann sich nicht aus der
Verantwortung herausnehmen. Bei allen Finanzie-
rungsfragen ist der Bund natürlich gefragt, das ist

klar. Aber die kreisübergreifende Koordinierung
und Ausbildung bleibt in der Verantwortung der
Landesregierung. Die Übungen vor Ort müssen
auch vor Ort koordiniert und ausgewertet werden.
Best Practice gibt es auch im Bevölkerungsschutz,
und das muss dann auch kommuniziert werden.

Ein abschließendes Wort zum Warntag: Ich würde
mir wünschen, dass wir am 8. Dezember 2022 auf
die Retraumatisierung der ukrainischen Geflüchte-
ten verzichten könnten. Das ist leider nicht mög-
lich. Was mag in den Menschen vorgehen, die vor
dem Sirenenheulen in der Heimat ins sichere
Deutschland geflohen sind, wenn auch hier der
Alarm losgeht? Ich kann mir das kaum vorstellen.
Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass die Kommu-
nen – und ein bisschen Zeit haben wir ja noch –
diese Menschen entsprechend darauf vorbereiten.
Ich glaube, dass ist das, was wir jetzt ganz kurzfris-
tig auch wirklich angehen müssen, dass die 32.000
Menschen, die jetzt bei uns und auch traumatisiert
sind, nicht auch noch durch eine solche Übung
noch mehr traumatisiert werden. Aber ich glaube:
Wir werden das hinbekommen. – Vielen Dank.

(Beifall SSW und FDP)

Vizepräsident Peter Lehnert:

Zu einem Dreiminutenbeitrag erteile ich dem Abge-
ordneten Tim Brockmann von der CDU-Fraktion
das Wort.

Tim Brockmann [CDU]:

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Zwischendurch klangen ein bisschen Zwei-
fel an, warum dieser Antrag zum jetzigen Zeitpunkt
genau richtig ist. Es hieß, wir seien schon mal wei-
ter gewesen. Meine Damen und Herren, der Antrag
ist genau richtig zu diesem Zeitpunkt. Was ist in
Berlin passiert, wenn man sich den Haushaltsent-
wurf anschaut? 112 Millionen Euro weniger beim
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe, 158 Millionen Euro weniger beim THW.
Da frage ich mich, ob das beim Bund wirklich an-
gekommen ist, dass wir mehr für den Katastrophen-
schutz und den Zivilschutz tun müssen?

(Beifall Birte Glißmann [CDU])

In Schleswig-Holstein haben wir es erkannt. Wir
sind mit unserem 10-Punkte-Plan genau auf dem
richtigen Weg. Und beim Bund, habe ich das Ge-
fühl, ist das nicht der Fall. Daher müssen wir natür-
lich auch aus den Ländern heraus klarmachen, dass
wir hier mehr tun müssen. Kollege Buchholz, Sie
haben es ja gesagt: Katastrophenschutz und Zivil-
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schutz muss man zusammen denken. Und das gilt
auch für die Sirenen. Immerhin hat der Bund das
jetzt erkannt, im Rahmen der Haushaltsberatungen
mehr für die Sirenen zu tun und noch mal nachzule-
gen. Es hilft nichts, wenn wir das nur hier in
Schleswig-Holstein denken, sondern das muss ge-
meinsam mit dem Bund gemacht werden.

(Beifall CDU)

Ich erwarte an der Stelle deutlich mehr vom Bund
und nicht nur, dass im Nachgang noch ein bisschen
nachgeschoben wird. Ich wollte sagen: Das hat sich
gefälligst auch in den Haushaltsentwürfen der Bun-
desregierung gleich schon mal klar zu zeigen. Wir
werden das in unserem Landeshaushalt auch sehen,
dass wir uns in Schleswig-Holstein genau auf den
richtigen Weg gemacht haben.

Dann hörte ich ganz viel Kritik, was von dem, was
in dem 10-Punkte-Plan angekündigt wurde, noch
nicht umgesetzt wurde, Herr Dürbrook, Herr Buch-
holz. Es ist doch völlig klar, dass wir jetzt noch kei-
ne Sirenen hören können. Wie soll das denn inner-
halb eines Jahres funktionieren? So umfangreich ist
das Programm auch nicht gewesen, was der Bund
uns zur Verfügung gestellt hat. Das muss auch mit
den unteren Katastrophenschutzbehörden abge-
stimmt werden. Und auch hier, das wissen wir, ist
noch viel Nachholbedarf. Sie stellen doch nicht ein-
fach irgendwo Sirenen auf, die vielleicht im Jahr
1990 mal gestanden haben, und sagen, ich stelle
mal was Neues hin, sondern ich muss doch schau-
en, wo es sinnvoll ist. Das braucht natürlich seine
Zeit.

Wir müssen den Menschen auch erklären, dass es
jetzt am Warntag in vielen Bereichen ruhig bleiben
wird. Aber das ist ja auch keine Überraschung. In-
sofern sehe ich uns dennoch auf einem guten Weg,
dass wir das genau richtigmachen.

Wie gesagt: Der Bund muss an der Stelle deutlich
mehr tun. Das wird klar in der Forderung: 10 Milli-
arden Euro in zehn Jahren. Daran werden wir den
Bund messen. Wir machen in Schleswig-Holstein
unsere Hausaufgaben. Und ich bin mir ziemlich si-
cher, dass das sehr gut bei unserer Innenministerin
aufgehoben ist. –

(Zuruf Dr. Bernd Buchholz [FDP])

Vielen Dank.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Peter Lehnert:

Für die Landesregierung erteile ich der Ministerin
Sabine Sütterlin-Waack das Wort.

Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Ministerin für Inne-
res, Kommunales, Wohnen und Sport:

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete! Bereits 2021 haben wir in Schleswig-
Holstein die Weichen für einen zukünftigen Bevöl-
kerungsschutz gestellt: mit unserer neuen Bevölke-
rungsschutzstrategie und dem dazugehörigen 10-
Punkte-Plan. Sehr geehrte Herren Abgeordnete
Dürbrook und Dr. Buchholz, wir konnten seit An-
fang des Jahres schon viele Punkte aus unserem 10-
Punkte-Programm umsetzen oder auf den Weg brin-
gen.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Sie haben es ja völlig richtig gesagt, dass Bevölke-
rungsschutz Bundessache und Katastrophenschutz
Landessache ist und dass das oft schwer abzugren-
zen ist. Das betrifft natürlich auch die Sirenen. Die
Sirenen sollen in jedem Fall warnen, ob das nun
Bundeslage oder Landeslage ist. Wir haben ein ei-
genes Sirenenförderprogramm aufgelegt. Das Pro-
gramm ist fertig. Erste Mittel können 2023 abflie-
ßen. Und es wird mit Hochdruck an der Richtlinie
gearbeitet.

Herr Kollege Brockmann hat es eben schon gesagt:
Das ist ein Fünfjahresprogramm. Wir sind da sehr
gut im Plan. Unser Referatsleiter, Dr. Kirchhoff, hat
es eben noch einmal zu mir gesagt: Es sind nur sehr
dezimiert Anbieter auf dem Markt, sodass wir also
auch da nicht aus dem Vollen schöpfen können,
aber Schleswig-Holstein wird hier immer wieder
als vorbildlich genannt, es wird gesagt, dass wir
vorbildlich arbeiteten. Dass wir auch alle Bundes-
mittel abgerufen haben, will ich nur einmal am
Rande erwähnen.

Wir treiben die Planungen für ein neues Lagezen-
trum für das Krisenmanagement voran. Das Lager
in Boostedt ist fertig. Die Personalbesetzung ist es
dort ebenfalls. Wir investieren laufend in Ausstat-
tung, um sie Stück für Stück zu erneuern und auf
den aktuellsten Stand zu bringen.

Wir wollten das Lager – das ist eben schon ange-
sprochen worden – gemeinsam mit dem THW-Lan-
desverband betreiben, aber nach den jüngsten Bera-
tungen des Bundestagshaushaltsausschusses habe
ich nun gar keine Hoffnung mehr, dass wir ein
THW-Logistikzentrum hier im Norden bekommen
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werden. Entsprechend werden wir das Lager als ei-
genes Landeslager ohne die Kooperation mit dem
THW weiter planen. Natürlich hätten wir uns das
alle anders gewünscht.

Ein anderer Punkt, an dem wir arbeiten, ist die Di-
gitalisierung des Bevölkerungsschutzes. Im Rah-
men des 10-Punkte-Plans haben wir das Projekt
„Digitales Informationssystem für den Katastro-
phenschutz“ aufgelegt. Unser Ziel ist es, dass zu-
künftig Daten und Lagebilder über verschiedene
Verwaltungsebenen hinweg in Echtzeit vorliegen.
Es ist auch kein Geheimnis – das steht ja auch im
Koalitionsvertrag –, dass wir beachsichtigen, den
Bevölkerungsschutz im Land professionell und
strukturell neu auszurichten. Denn wir müssen uns
auf viel mehr als auf Sturmfluten und andere Natur-
gefahren vorbereiten. Das zeigt auch der russische
Angriffskrieg auf die Ukraine.

Meine Damen und Herren, der russische Überfall
hat unsere bisherige europäische Sicherheitsord-
nung zertrümmert. In den kommenden Jahren wer-
den wir uns neu ausrichten müssen, nicht nur in der
Verteidigungspolitik. Das lange zurückgestellte
Thema Zivilschutz rückt wieder in den Vorder-
grund. Hierfür ist der Bund originär zuständig. Hier
fehlt es – Sie haben es eben gesagt, Herr Brock-
mann – an den finanziellen Mitteln des Bundes.
Deshalb begrüße ich den Vorschlag, den Bund zu
einem stärkeren, nicht nur konzeptionellen, sondern
insbesondere finanziellen Engagement aufzufor-
dern. Zwar hat der Bund angekündigt, die Umset-
zung der Konzeption „Zivile Verteidigung“ zu be-
schleunigen. Das ist aber auch dringend geboten.

(Beifall CDU, Dirk Kock-Rohwer [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN] und Uta Röpcke
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Natürlich sind wir uns hier im Land auch unserer
Verantwortung bewusst, was den Katastrophen-
schutz angeht. Wir wissen, dass wir auch die Kata-
strophenschutzbehörden mit erheblichem Personal
ausstatten müssen. Allerdings erwarten wir auch
hier Unterstützung des Bundes. Deshalb werde ich
mich auch gemeinsam mit anderen Bundesländern
dafür beim Bund einsetzen, dass das Krisenma-
nagement von Bund und Ländern gemeinsam ver-
bessert wird.

Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich
noch kurz auf den Warntag am 8. Dezember 2022
eingehen. Die Bürgerinnen und Bürger – das ist mir
ganz wichtig – sind unsere wichtigsten Akteure im
Bevölkerungsschutz, nicht nur als ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer in den verschiedenen Orga-

nisationen – auch dafür mein ganz herzlicher
Dank –, sondern auch deutlich darüber hinaus. Lan-
ge Zeit waren das Gefahrenbewusstsein und die
Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung nicht so be-
sonders stark ausgeprägt. In diesen Zeiten wird
wohl kaum noch jemand ernsthaft in Zweifel zie-
hen, dass wir das wieder stärken müssen. Dieses
Ziel verfolgen wir gemeinsam mit dem Bund auch
mit dem Warntag. Es geht nicht nur darum, die
Warnmittel zu testen und Lücken zu identifizieren,
sondern es geht auch darum, die Aufmerksamkeit
auf vorhandene Informationsangebote zum Thema
Vorsorge und Selbstschutz zu lenken. Aber auch
über den Warntag hinaus ist eine gemeinsame Prä-
ventionskampagne von Bund und Ländern überfäl-
lig.

Sie sehen: Im Bevölkerungsschutz haben wir noch
einiges zu tun. Wir im Land haben schon viel auf
den Weg gebracht, aber wir brauchen auch die Un-
terstützung des Bundes. – Vielen Dank.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Peter Lehnert:

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich
schließe die Beratung.

Ich gehe davon aus, dass Abstimmung in der Sache
gewünscht wird. Es gibt keinen Widerspruch. Dann
lasse ich über den Antrag der Fraktionen von CDU
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache
20/378, in der Sache abstimmen. Wer zustimmen
will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind
die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, SPD, FDP und SSW. Das ist damit einstim-
mig angenommen. – Gegenprobe! – Stimmenthal-
tungen? – Dann hatte ich recht mit meiner Vermu-
tung.

Wir kommen als nächstes zu Tagesordnungs-
punkt 38, den ich hiermit aufrufe:

Gesundheitsversorgung von Menschen mit Be-
hinderungen verbessern

Antrag der Fraktionen von SPD und SSW
Drucksache 20/383 (neu)

Stärkung der Inklusion in der medizinischen Re-
gelversorgung

Alternativantrag der Fraktionen von CDU und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 20/461
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Wird das Wort zur Begründung gewünscht? – Das
ist nicht der Fall. Dann eröffne ich die Aussprache.
Zunächst hat für die SPD-Fraktion die Kollegin Bir-
te Pauls das Wort.

Birte Pauls [SPD]:

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!
Stellen Sie sich vor, Sie haben ganz, ganz starke
Rückenschmerzen, können deswegen nicht im Bett
schlafen, an Arbeit und Freizeit über ein Jahr nicht
teilhaben. Mangelhafte Kommunikation, bestehen-
de Ängste und fehlende Barrierefreiheit für den
Rollstuhl erschweren die Diagnostik.

Eine Frau mit geistiger Behinderung kann ihre mas-
siven akuten Bauchschmerzen nicht wirklich in
Worte fassen. Der ohnehin gestresste und überfor-
derte Assistenzarzt in der Notaufnahme kann sich
gar nicht die Zeit nehmen, um in aller Ruhe das
Vertrauen der jungen Frau zu erlangen.

Eine 50-jährige Frau, die sich aufgrund einer neuro-
logischen Erkrankung und fehlendem Muskeltonus
nicht alleine bewegen und sich auf einem gynäkolo-
gischen Untersuchungsstuhl nicht halten kann, ist in
ihrem Leben erst dreimal gynäkologisch untersucht
worden, obwohl die Vorsorgeuntersuchung für alle
Frauen einmal jährlich empfohlen wird.

Ich könnte die Liste von Mangel- und Fehlbehand-
lungen bei Menschen mit Behinderung fortsetzen.
Für Menschen mit Behinderung gibt es sehr viele
Barrieren im Gesundheitssystem – von räumlichen
Barrieren über Barrieren in der Kommunikation bis
hin zu fehlendem Wissen aufseiten der Behandeln-
den. Natürlich ist die mangelnde Zeit im gestressten
Setting der Klinik und des Praxisalltags auch nicht
hilfreich, um eine adäquate Behandlung zu gewähr-
leisten.

(Beifall SPD, FDP und SSW)

Allein im Bereich der räumlichen Barrierefreiheit
gibt es unüberbrückbare Hindernisse. Laut dem
Bundesbeauftragten für Menschen mit Behinderun-
gen, Jürgen Dusel, sind 75 Prozent der Arztpraxen
in Deutschland nicht barrierefrei – 75 Prozent! Die
im § 76 SGB V verankerte freie Arztwahl wird al-
lein an dieser Stelle für einen Teil der Menschen
mit Behinderung komplett ausgehebelt. Ich weiß
überhaupt nicht, warum man nicht automatisch bar-
rierefrei baut, denn alles, was für den Rollstuhl gut
ist, ist ja auch für den Buggy und auch für den Rol-
lator gut, also generationsübergreifend.

(Beifall SSW und Sophia Schiebe [SPD])

Es geht aber nicht um die rein räumliche Barriere-
freiheit, sondern es geht um die ganzheitliche Bar-
rierefreiheit. Da hilft ein kleines Landesprogramm
für die räumliche Barrierefreiheit in Arztpraxen
auch nicht viel weiter.

Im Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention
wird der gleiche Zugang zu Behandlung und Prä-
vention gefordert, denn Gesundheit ist ein wesentli-
cher Aspekt der Teilhabe. Fakt ist aber: Menschen
mit Behinderung haben nicht den gleichen Zugang
zu medizinscher Behandlung und Prävention wie
Menschen ohne Behinderung.

Aus den Antworten auf meine Kleine Anfrage,
Drucksache 20/350, wissen wir, dass die wissen-
schaftliche Bestandsaufnahme zur gesundheitlichen
ambulanten Versorgung von Menschen mit Behin-
derung, die im Gesamtzeitraum 30. November 2020
bis 21. Februar 2022 unter der Leitung von Dr. Mi-
chael Niemann durchgeführt wurde, eine Versor-
gungslücke in Schleswig-Holstein bestätigt. Deswe-
gen wundert mich auch der Antrag der CDU an die-
ser Stelle, nämlich diese Dinge noch einmal prüfen
zu wollen.

Die Bestandsaufnahme sieht einen Bedarf an medi-
zinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit
geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbe-
hinderungen, sogenannten MZEB, in Schleswig-
Holstein vor. Außerdem braucht es bessere Infor-
mationen auch in Leichter Sprache.

Weil in Deutschland die gesundheitliche Regelver-
sorgung für Menschen mit Behinderung an ihre
Grenzen stößt, wurde im Jahr 2015 im Rahmen des
GKV-Versorgungsstrukturgesetzes die Grundlage
für die Einrichtung solcher Behandlungszentren
schon geschaffen. Ein MZEB setzt auf individuelle
Betrachtung, Beratung und Behandlung. Ihr ganz
besonderer Auftrag besteht in der multidisziplinä-
ren und multiprofessionellen Versorgung von Men-
schen mit schwerer geistiger oder mehrfacher Be-
hinderung. Während die Menschen bis zum 18. Le-
bensjahr durch spezialisierte sozialpädiatrische
Zentren versorgt werden, verschlechtert sich die
medizinische Versorgung im Erwachsenalter, da das
Regelsystem dafür nicht ausgelegt ist.

In Deutschland gibt es mittlerweile vierzig dieser
Zentren, alleine sechs davon in Niedersachsen, bloß
in Schleswig-Holstein haben wir eine Lücke.

Die SPD unterstützt die Forderung unserer Landes-
beauftragten für Menschen mit Behinderung, Mi-
chaela Pries, zur Einrichtung dieser Zentren in
Schleswig-Holstein. Konkrete Zahlen gibt es leider
nicht, aber die Landesbeauftragte schätzt die Zahl
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der Menschen, die für eine Behandlung dort in Fra-
ge kämen, auf mehrere Tausend.

Schaffen wir also mehr Gerechtigkeit und Gleich-
stellung für Menschen mit Behinderung und ihren
ganz besonderen Bedarfen an Gesundheitsversor-
gung und Prävention. Wir sollten über die wissen-
schaftliche Bestandsaufnahme und ihre Empfeh-
lung im Sozialausschuss gründlich diskutieren.

Jetzt bin ich gespannt darauf, welche Ministerin mir
auf diesen Antrag antwortet, denn für das eine The-
ma liegt die Zuständigkeit im Gesundheitsministeri-
um und für das andere im Sozialministerium.

(Beifall SPD, FDP und SSW)

Vizepräsident Peter Lehnert:

Für die CDU-Fraktion hat die Abgeordnete Andrea
Tschacher das Wort.

Andrea Tschacher [CDU]:

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Inklusion steht für Solidari-
tät, Partizipation, Teilhabe und Selbstbestimmung,
und sie beginnt in unseren Köpfen.

Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit
Behinderung am gesellschaftlichen und politischen
Leben ist ein Menschenrecht. Die Themen Gesund-
heit und Inklusion sind eng miteinander verbunden
und bedingen sich gegenseitig. Es ist unser erklärtes
Ziel, die Inklusion in der medizinischen Regelver-
sorgung zu stärken.

(Hauke Hansen [CDU]: So ist es!)

Menschen mit Behinderung haben oftmals unzurei-
chende Chancen auf eine gute Gesundheitsversor-
gung. Wir wollen daher den gleichberechtigten Zu-
gang zu Leistungen des Gesundheitssystems ver-
bessern.

Das gilt auch für die Möglichkeiten der Einrichtung
von Medizinischen Zentren für Erwachsene mit Be-
hinderung, MZEB. Das kann zum Beispiel mit dem
Anschluss an Kliniken erfolgen. Sie erbringen ärzt-
liche und nicht ärztliche Leistungen auf der Grund-
lage zielgruppenspezifischer Kompetenzen aus ei-
nem Guss.

Für Menschen, die mit körperlichen oder geistigen
Behinderungen leben, sind Arztbesuche mitunter
sehr herausfordernd. Menschen mit Behinderung
bringen Bedürfnisse mit, auf die eine normale
Hausarztpraxis aus verschiedenen Gründen nicht
eingehen kann. Dabei geht es um spezielle Instru-
mente zur Diagnostik, sehr viel Zeit, ein hohes Maß

an Empathie und Erfahrungen im Umgang mit den
Patientinnen und Patienten mit Behinderung sowie
um spezielle fachliche Kompetenzen in der medizi-
nischen Regelversorgung.

Was Sie in diesem Zusammenhang auch unbedingt
mitdenken sollten, ist eine umfassende Barrierefrei-
heit, wie beispielsweise barrierefreie Zugänglich-
keit, Raumgestaltung und Kommunikationsmittel,
deren Fehlen Besuche von Praxen und Behand-
lungszentren im Bereich der medizinischen Regel-
versorgung beeinträchtigen kann. So ist die Förde-
rung von barrierefrei gestalteten Webseiten und In-
formationen im Bereich der hausärztlichen und gy-
näkologischen Versorgung besonders wichtig.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Damit könnte eine bessere Aufklärung und Infor-
mation über Möglichkeiten der Behandlung erfol-
gen. Wir begrüßen es daher ausdrücklich, dass die
Richtlinie des Fonds für Barrierefreiheit mit dem
Fokus auf digitale Barrierefreiheit mit Wirkung
zum 1. Januar 2023 dahin gehend überarbeitet wur-
de.

(Vereinzelter Beifall CDU und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Zukünftig wollen wir verstärkt auch physische Bar-
rieren beim Besuch von Praxen und Behandlungs-
zentren im Bereich der medizinischen Regelfallver-
sorgung weiter abbauen. MZEB sind darauf spezia-
lisiert, dass die Kommunikation den Bedürfnissen
und Voraussetzungen der Patientinnen und Patien-
ten gerecht wird und ebenso hinreichend Zeit zur
Verfügung steht.

Wir bitten daher die Landesregierung um die Prü-
fung von Möglichkeiten der Einrichtung von
MZEB unter Bezugnahme auf die Verstärkung der
Aus- und Weiterbildung im medizinischen und pfle-
gerischen Bereich.

Damit es gelingen kann, MZEB erstmalig in
Schleswig-Holstein zu etablieren, halte ich es für
ratsam, dass im Gesundheitsministerium die erfor-
derlichen Prozesse koordiniert und zusammenge-
führt werden, damit bestmöglich von dem Engage-
ment beteiligter Akteurinnen und Akteure profitiert
werden kann. Darüber hinaus bitten wir die Landes-
regierung ebenso, sich für den Ausbau der sozial-
pädiatrischen Zentren im Land für Säuglinge, Kin-
der und Jugendliche stark zu machen.

(Vereinzelter Beifall CDU und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN – Wortmeldung Martin
Habersaat [SPD])
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Vizepräsident Peter Lehnert:

Kollegin Tschacher, erlauben Sie eine Zwischenbe-
merkung?

Andrea Tschacher [CDU]:

Ich möchte meine Rede sehr gern fortführen. – Lie-
be Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns ge-
meinsam unser Engagement für die gleichberech-
tigte Teilhabe eines jeden Menschen in unserer Ge-
sellschaft fortführen und einen Meilenstein setzen,
indem wir MZEB mit allen beteiligten Akteurinnen
und Akteuren in Schleswig-Holstein etablieren. Wir
bitten um Zustimmung zu unserem Antrag, werden
uns aber im Rahmen der Ausschussberatung gern
weiter damit beschäftigen. Wir stimmen der Aus-
schussüberweisung sehr gern zu, liebe Frau Kolle-
gin Pauls. – Danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU und vereinzelt BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Peter Lehnert:

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN er-
teile ich der Kollegin Eka von Kalben das Wort.

Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ohne
Gesundheit ist alles nichts. – Das antworten viele
Menschen auf die Frage, was ihnen wichtig sei. Ge-
sundheit und Krankheit bestimmen auch über die
Möglichkeiten der sozialen Teilhabe in unserer Ge-
sellschaft. Beides gilt für alle Menschen, egal ob
mit oder ohne Behinderung. Denn Behinderung und
Krankheit – es ist mir wichtig, das am Anfang ein-
mal zu sagen – sind zwei Paar Schuhe.

Wer krank ist, wünscht sich Hilfe und Unterstüt-
zung durch unser Gesundheitssystem. Dazu ist na-
türlich der Zugang zu Praxen, Krankenhäusern und
so weiter erforderlich. Schon da scheitern viele
Menschen, weil die Örtlichkeiten nicht barrierefrei
sind. Meine Vorgängerinnen haben es gesagt. Stu-
fen statt Rampe, kein Aufzug, kein behindertenge-
rechtes WC oder auch keine Orientierungshilfen für
blinde Menschen. Dann kommt noch das Problem
dazu, dass selten die zeitliche Möglichkeit da ist,
das Fachchinesisch der Ärztinnen und Ärzte ver-
ständlich zu machen oder angemessen zu erläutern.
All das behindert Menschen bei der Inanspruchnah-
me von Gesundheitsleistungen. Vieles davon ist
auch für Menschen ohne Behinderung ein Problem.

Und das sind nur die offensichtlichen Hindernisse.
Hinzu kommt, dass schon der Weg ins Kranken-

haus, in die Arztpraxis oder zur Physiotherapie zur
Hürde werden kann, wenn der ÖPNV nicht barrie-
refrei ist.

Die UN-Behindertenrechtskonvention schreibt den
ungehinderten Zugang zum Gesundheitssystem vor.
Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Gesi-
chert ist er in Deutschland und auch in Schleswig-
Holstein aber nur bedingt – und das müssen wir än-
dern.

Abseits der baulichen Barrierefreiheit – wo wir in
der letzten Legislatur schon einiges durch den
Fonds für Barrierefreiheit angeleiert haben; meine
Kollegin hat es erläutert, wir sind da auch auf dem
Weg, das weiter auszubauen – gibt es aber auch
noch andere spezifischere Probleme, nämlich die
Sensibilisierung und Kenntnis über bestimmte Be-
hinderungen und Wechselwirkungen. Es ist ein Un-
terschied, ob ich mit einer Behinderung eine Krank-
heit bekomme oder ohne. Ein Beispiel dafür ist zum
Beispiel, dass Herzerkrankungen bei Menschen mit
Trisomie 21 anders zu behandeln sind als bei Men-
schen ohne Trisomie 21. Nicht alle Ergotherapeu-
tinnen und -therapeuten sind zum Beispiel auf Men-
schen spezialisiert, die Spasmen haben. Auch da
braucht es Sensibilisierung und Spezialisierung.

Deshalb finde ich es gut, dass wir in unserem An-
trag zusätzlich zu den natürlich notwendigen medi-
zinischen Behandlungszentren noch den Punkt der
Aus- und Weiterbildung aufgenommen haben, dass
wir schon in der medizinischen Ausbildung einen
großen Schwerpunkt auf die Sensibilisierung für
Menschen mit Behinderung setzen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Birte
Glißmann [CDU] und Andrea Tschacher
[CDU])

Der Ausbau – da danke ich der SPD für ihren Auf-
schlag – oder überhaupt erst einmal die Einführung
eines MZEB in Schleswig-Holstein ist notwendig.
Wie gesagt, es gibt einfach Dinge, wo Spezialistin-
nen und Spezialisten zusammenarbeiten müssen.
Ich sage aber auch noch einmal: Gerade in einem
Flächenland wie Schleswig-Holstein wird es so et-
was nicht überall geben können. Deshalb braucht es
beides: Es braucht spezialisierte Zentren, wo ich
gezielt mit einer bestimmten Krankheit hinfahre
und diese Kompetenzen abrufen kann, es braucht
vor allen Dingen aber auch flächendeckend einen
Zugang zu ärztlichen Systemen und dort eine gute
Versorgung für Menschen mit Behinderung.

All das kann natürlich die Landesregierung nicht im
Alleingang umsetzen, aber sie kann und wird – dar-
auf werden wir immer wieder hinwirken – kon-
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struktive Gespräche mit den betroffenen und verant-
wortlichen Akteuren führen, allen voran meiner
Meinung nach auch mit den Interessenvertretungen
von Menschen mit Behinderungen, denn viele Bar-
rieren haben mit „Nicht über uns ohne uns“ zu tun,
damit, dass man die betroffenen Menschen nicht
einbindet.

Vizepräsident Peter Lehnert:

Kollegin von Kalben, erlauben Sie eine Zwischen-
frage der Kollegin Pauls?

Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:

Sehr gerne.

Birte Pauls [SPD]: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Ich finde, Sie bleiben so ein bisschen
hinter Ihren eigenen Möglichkeiten und Zie-
len zurück. Ich verweise einmal auf den Fo-
kus-Landesaktionsplan zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention im Land.
Da sollte das alles schon jetzt abgeschlossen
sein. Das heißt: Seit 2015 steht das Geld pa-
rat, um diese Zentren einzurichten. Sie be-
schreiben in Ihrem Aktionsplan, dass Sie ge-
nau das machen wollen, und geben sich eine
Zeitschiene. Warum halten Sie sich nicht dar-
an? Warum bedanken Sie sich jetzt bei uns
für den Aufschlag, obwohl Sie es eigentlich
längst als Ihr erklärtes Ziel umsetzen kön-
nen?

– Erst einmal finde ich es schon witzig, dass Sie
kritisieren, dass ich mich bei Ihnen bedanke. Ich
dachte, das wäre netter Stil. Aber okay! Werde ich
nicht wieder tun, es tut mir leid. Sorry, dass ich nett
zur SPD war!

(Heiterkeit – Zurufe)

Zum Zweiten: Ja, das steht seit 2015 darin. Es ist
schlimm, dass fast zehn Jahre ins Land gegangen
sind und noch nicht alles gemacht wurde. Ich habe
darauf hingewiesen, was wir auch in Jamaika zum
Fonds für Barrierefreiheit gemacht haben. Es war,
glaube ich, gut, dass wir ihn eingeführt haben. Er
wurde auch gut angenommen. Es war ein wichtiger
Baustein.

Seit 2014, 2015 haben hier, wie Sie wissen, ver-
schiedene Parteien – alle, die in diesem Raum sind
– schon einmal Verantwortung getragen. Es haben
auch Menschen, die jetzt in der Opposition sitzen,
ministerielle Verantwortung getragen. Insofern will
ich nur sagen: Wir alle gemeinsam haben nicht so-

fort die Dinge umgesetzt. Wir alle in diesem Haus
waren auch schon in Regierungsverantwortung.

Mir ist ganz wichtig – deswegen habe ich Ihnen ge-
dankt und tue das auch immer noch –, dass wir jetzt
am Anfang dieser Legislatur genau diesen Punkt
auf der Tagesordnung haben. Wir haben gesagt,
dass wir es auch im Ausschuss mit Ihnen gemein-
sam debattieren wollen. Wir wollen dort die Men-
schen anhören, die davon wirklich betroffen sind,
nämlich die Menschen mit Behinderung: „Nicht
über uns ohne uns“. Das ist meiner Meinung nach
genau der richtige Weg, den wir jetzt gehen. Ich
schaue da nicht zurück.

Sie wissen, dass ich hier fast das erste Mal zum
Thema Gesundheit spreche. Ich gucke nach vorne
und freue mich, dass wir gemeinsam mit dieser
Landesregierung hier einen coolen Aufschlag ma-
chen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
CDU)

Vizepräsident Peter Lehnert:

Kollegin von Kalben, erlauben Sie noch eine zweite
Zwischenfrage der Kollegin Pauls?

Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:

Nein. – Meine Damen und Herren, viele Barrieren
sind in den Köpfen und beruhen auf fehlenden In-
formationen und fehlendem Verständnis. Viele Bar-
rieren könnten durch frühzeitige Planung und Be-
teiligung, durch technische Maßnahmen und prakti-
sche Unterstützung aus dem Weg geräumt werden.
Wir müssen uns gemeinsam auf den Weg machen
und an dieser Stelle Barrieren abräumen. – Vielen
Dank.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
vereinzelt CDU)

Vizepräsident Peter Lehnert:

Für die Landesregierung erteile ich Ministerin von
der Decken das Wort.

(Zurufe: Hä? – Das ist falsch!)

– Entschuldigung. Für die FDP-Fraktion erteile ich
natürlich dem Kollegen Dr. Heiner Garg das Wort.
Entschuldigung!

Dr. Heiner Garg [FDP]:

Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kol-
legen! Liebe Kollegin Pauls, ich hätte Sie ehrlicher-
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weise auch gern gelobt, weil ich die Initiative fein
finde. Ich finde sie auch richtig. Ich habe ehrlicher-
weise die kritische Zwischenfrage an die Kollegin
von Kalben nicht ganz verstanden.

2015 hat die Küstenkoalition regiert. Dann hat Ja-
maika regiert. Jetzt gibt es Schwarz-Grün. Man
muss sich vor Augen führen, dass der Blick auf
Einschränkungen sich wirklich extrem langsam ver-
ändert. Wenn Sie mal einen Blick werfen in die
März-Ausgabe 2022 des Journal of Health Monito-
ring, dann finden Sie da:

„Das von der WHO 1980 etablierte Interna-
tionale Klassifikationssystem ICIDH be-
schrieb Krankheiten, Gesundheitsschädigun-
gen …, Behinderungen … und deren soziale
Folgen … in der Form einer Kausalkette, so
als wäre dies eine nahezu zwangsläufige Ab-
folge. Erst um die Jahrtausendwende

– also zwei Jahrzehnte später –

leitete die WHO durch die Internationale
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit (ICF) ein wichtiges
Umdenken ein, in dem das dynamische
Gleichgewicht stärker in den Mittelpunkt ge-
rückt wurde.“

Das ist ein Zitat aus der eben beschriebenen Ausga-
be vom März 2022, die Sie auch auf der Website
des RKI finden.

Vor diesem Hintergrund können wir jetzt, meine
sehr geehrten Damen und Herren, zwei Dinge un-
ternehmen. Entweder kritisieren wir weiter, dass es
das bei uns in Schleswig- Holstein nicht gibt. Ich
glaube, das hilft allerdings den Betroffenen wenig
bis gar nicht.

(Beifall Andrea Tschacher [CDU])

Oder wir machen das, was die Sozialdemokraten
vorschlagen – das finde ich gut –, und überlegen in
diesem Zusammenhang, ob wir das, was es in ande-
ren Bundesländern schon gibt, auf Schleswig-Hol-
stein übertragen. Das ist gut. Ich glaube aber, wenn
ich so die Entwicklung insbesondere der letzten
zehn Jahre sehe – was es an modernen, innovativen
Möglichkeiten gibt –, könnten wir überlegen, ob
wir das in Schleswig-Holstein oder für Schleswig-
Holstein noch weiterentwickeln können, und zwar
als Versorgungsangebot für ein Land mit Inseln und
Halligen.

(Beifall Eka von Kalben [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN])

Also: Kompetenzen identifizieren, Kompetenzen
gemeinsam nutzbar machen, Kompetenzen bün-
deln. Wir müssen uns aus meiner Sicht an der Stelle
genau überlegen – der Einwand kam von der Kolle-
gin Tschacher –, Wir werden das nicht landesweit
flächendeckend machen können. Nein, das ist auch
nicht gefordert, aber wir können uns ja überlegen,
wie man mit dem intelligenten Einsatz von Telema-
tik in der Medizin beispielsweise Kompetenzen
überall nutzbar macht, auch dort, wo man im Zwei-
fel kein Zentrum aus Stein und Zement aufbaut.

Ich finde, ein solches Zentrum muss sektorenver-
bindend sein. Es muss intra- und interprofessionell
sein. Es soll interdisziplinär sein. Es muss in jedem
Fall, wenn wir an die Sache vernünftig herangehen
wollen, die Frage der Diagnostik, der Therapie, der
Kommunikation und der Ausbildung stellen.

Kollegin Pauls hat darauf schon hingewiesen: Da
wird auch interministerielle Zusammenarbeit not-
wendig sein. Ich glaube aber, es gibt zumindest
zwei vorhandene Möglichkeiten – ohne dass man
etwas Neues schafft –, wie man von Landesseite
aus finanziell so etwas unterstützt.

Einen Punkt möchte ich aus den Beispielen, die die
Kollegin Pauls aufgezeigt hat, herausgreifen: Die
Frage der Zeit, die sich beispielsweise eine Ärztin,
ein Arzt oder eine Therapeutin, ein Therapeut für
Menschen mit Behinderungen nimmt, ist ganz an-
ders zu sehen als die Zeit, die Patientinnen und Pa-
tienten ohne Handicap beanspruchen, obwohl auch
dort mehr Zeit für die Medizin notwendig wäre und
bezahlt werden müsste. Aber dieses Delta hier
schnell, in einem Versuch beispielsweise, auszu-
gleichen, dafür wäre der Versorgungssicherungs-
fonds eine ganz wunderbare Sache. Wie man mit
dem Fonds für Barrierefreiheit an anderer Stelle
hier etwas auf die Beine stellt, überlasse ich an die-
ser Stelle gern anderen.

Ich glaube aber, wenn man es will, kriegt man das
relativ schnell mit einem überzeugenden Versuch in
Schleswig-Holstein für die Schleswig-Holsteinerin-
nen und Schleswig-Holsteiner zusammen. Hier ar-
beiten Kostenträger, Kassenärztliche Vereinigung,
Ärztekammer, Zahnärztekammer – die Zahnmedi-
zin in diesem Bereich bitte nicht vergessen! – oder
auch die Ärztegenossenschaft innovativer und bes-
ser zusammen als in vielen anderen Bundesländern.
– Danke fürs Zuhören.

(Beifall FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SPD und Jette Waldinger-Thiering [SSW])
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Vizepräsident Peter Lehnert:

Für die SSW-Fraktion hat der Kollege Christian
Dirschauer das Wort.

Christian Dirschauer [SSW]:

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Aus Sicht des SSW ist es dringend
geboten, dass wir regelmäßig über die unterschied-
lichen Zielvorgaben der UN-Behindertenrechtskon-
vention diskutieren. Es ist zwar völlig klar, dass wir
es bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention wie beim Thema Inklusion insgesamt
mit einem Prozess zu tun haben, der auf Dauer an-
gelegt ist. Gerade deshalb ist es unverzichtbar, ei-
nen regelmäßigen Realitätscheck zu machen und zu
prüfen, ob wir uns auf dem jeweils richtigen Weg
befinden und uns den Zielvorgaben zumindest an-
nähern.

Dies muss selbstverständlich auch für den so wich-
tigen Bereich der Gesundheitsversorgung gelten,
denn wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass
wir dieses Thema hier viel zu selten unter den Maß-
gaben der Inklusion diskutiert haben.

Es ist Fakt, dass der gleichberechtigte diskriminie-
rungsfreie Zugang zur medizinischen Regelversor-
gung viel zu oft und an viel zu vielen Orten ein
frommer Wunsch bleibt. Patientinnen und Patienten
mit Behinderungen werden leider nicht nur in vie-
len Krankenhäusern, sondern auch in vielen Arzt-
praxen nicht oder zumindest nicht selbstverständ-
lich versorgt.

Häufig scheitert es – bis heute! – schon an rein phy-
sischen Barrieren, die es mobilitätseingeschränkten
Menschen schwer oder unmöglich machen, behan-
delt zu werden. Laut einer Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen von
Oktober 2020 – Frau Pauls hat es heute auch schon
genannt – hat nur ein Viertel aller Praxen in
Deutschland einen wirklich barrierefreien Zugang.
Insgesamt machen auch nur die wenigsten ärztli-
chen Praxen Angaben zur Barrierefreiheit.

Damit können wir festhalten, dass das Recht auf
freie Arztwahl für Menschen mit Behinderungen
ganz erheblich eingeschränkt ist. Wir sollten uns
klarmachen, dass wir hier eine beträchtliche Bau-
stelle haben, bei der wir auch als Land über finanzi-
elle Anreize und Fördermöglichkeiten nachdenken
sollten. Allein die erwähnten Zahlen zeigen über-
deutlich, wie weit Anspruch und Wirklichkeit in ei-
nem so wesentlichen Bereich wie der Gesundheits-
versorgung auseinanderliegen. Das will und das
kann vor allem auch niemand kleinreden.

Der Anspruch ist unmissverständlich klar: Arti-
kel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention bezieht
sich ganz konkret auf den Bereich Gesundheit.
Demnach soll sichergestellt werden, dass Menschen
mit Behinderungen eine Gesundheitsversorgung in
derselben Bandbreite, von derselben Qualität und
auch demselben Standard erhalten, nicht mehr und
nicht weniger. Spätestens wenn wir uns jedoch die
Versorgungssituation jenseits unserer Ballungsge-
biete anschauen, dürfte allen klar werden, wie deut-
lich wir diese Zielvorgabe auch weiterhin verfehlen.

Der Hinweis auf Artikel 25 beziehungsweise auch
die Vorgaben der Konvention findet sich nicht nur
in unserem Antrag, sondern auch im Antrag der
Koalition. Damit sollte also allen bewusst sein, dass
wir nicht dahinter zurückbleiben dürfen. Damit ist
auch völlig klar, dass noch sehr viel Arbeit vor uns
liegt. Aber es führt kein Weg daran vorbei, im Dia-
log auch mit Kassen und Ärzteschaft die erwähnten
Anreize zu schaffen, damit möglichst alle Gebäude
absehbar barrierefrei werden.

Noch dazu müssen wir uns zum Beispiel dringend
dafür einsetzen, dass Informationen zur Gesund-
heitsversorgung in Leichter Sprache zugänglich
sind oder dass es flächendeckende Orientierungshil-
fen für Menschen mit Sehbehinderung oder Hörbe-
einträchtigung gibt.

Aber es geht nun längst nicht nur um den barriere-
freien Zugang zur Regelversorgung. Nicht nur
Haus- sowie Fachärzte müssen ihre Angebote kon-
sequent für Menschen mit Behinderungen öffnen.
Wir brauchen auch mehr spezielle Angebote für
Menschen mit geistigen oder schweren oder Mehr-
fachbehinderungen. Das ist nicht nur aus Inklusi-
onsgründen und Gründen der Selbstbestimmung ge-
boten, sondern auch, weil diese Menschen häufig
spezifische Gesundheitsrisiken haben, deren Nicht-
behandlung nicht selten schwerwiegende Folgen
hat. Das gilt im Übrigen nicht nur für die somati-
sche Versorgung, sondern auch für spezialisierte
psychiatrische und psychotherapeutische Angebote.

Daher fordern wir in einem ersten Schritt die Grün-
dung von mindestens einem medizinischen Behand-
lungszentrum für Menschen mit geistigen und/oder
schweren Mehrfachbehinderungen bei uns in
Schleswig-Holstein. Dies entspricht nicht nur den
Anforderungen der UN-Konvention, sondern steht
auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung im
Bund. Ich denke daher, dass wir auf weitere Unter-
stützung hoffen können und uns hier zügig auf den
Weg machen sollten. – Herzlichen Dank.
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(Beifall SSW, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SPD und FDP)

Vizepräsident Peter Lehnert:

Für die Landesregierung hat Ministerin von der De-
cken das Wort.

Dr. Kerstin von der Decken, Ministerin für Justiz
und Gesundheit:

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete! Menschen mit Behinde-
rungen haben besondere Bedürfnisse in der medizi-
nischen Versorgung. Sie benötigen einen barriere-
freien Zugang zu Praxen, Krankenhäusern, medizi-
nischen Versorgungszentren und anderen therapeu-
tischen Einrichtungen. Der Umgang mit Menschen
mit geistigen und schweren Mehrfachbehinderun-
gen in der medizinischen Versorgung erfordert Zeit,
Einfühlungsvermögen und besondere Qualifikatio-
nen.

Eine barrierefreie Umwelt und besondere Angebote
für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, ist
unser selbstverständlicher Anspruch als Landesre-
gierung. Wir setzen damit die UN-Behinderten-
rechtskonvention um, wie es Artikel 25 vorsieht,
nämlich dass Menschen mit Behinderungen ein
Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesund-
heit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinde-
rungen haben.

Was das Thema Barrierefreiheit angeht, setzt sich
das Land Schleswig-Holstein bereits seit mehreren
Jahren für die Verbesserung in sämtlichen Berei-
chen ein. Ein Beispiel: Die Landesregierung hat
2019 den Fonds für Barrierefreiheit eingerichtet,
um innovative Ansätze zu fördern. Derzeit wird die
Richtlinie dahin gehend überarbeitet, dass hausärzt-
liche sowie gynäkologische Praxen Mittel zur Um-
setzung der digitalen Barrierefreiheit beantragen
können.

Während der Pandemie stand, aber steht natürlich
auch jetzt mein Haus mit der Landebeauftragten für
Menschen mit Behinderungen und mit zahlreichen
Behindertenverbänden im kontinuierlichen Aus-
tausch, um die Interessen von Menschen mit Behin-
derungen bestmöglich zu berücksichtigen. Beson-
ders erwähnen möchte ich den Fokus-Landesakti-
onsplan 2022 zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention.

Im Zuge des Plans hat das Land zwischen Novem-
ber 2020 und Februar 2022 eine umfassende Be-
standsaufnahme zur gesundheitlich-ambulanten
Versorgung von Menschen mit Behinderungen in

Schleswig-Holstein gemacht. Eine der dort themati-
sierten Fragen war der Bedarf für medizinische
Zentren für Erwachsene mit Behinderungen, kurz:
MZEB. MZEB sind eine wichtige Ergänzung. Ihr
interdisziplinäres und multiprofessionell ausgerich-
tetes Angebot richtet sich insbesondere an Men-
schen mit speziellen, mit geistigen und schweren
Mehrfachbehinderungen. Diese MZEB verfügen
über eine zielgruppenspezifische Diagnostik mit ge-
eigneten Kommunikationsstrukturen. Sie stellen
darüber hinaus für Menschen mit geistigen und
schweren mehrfachen Behinderungen eine vertraute
Umgebung mit möglichst immer den gleichen be-
handelnden Personen auf. Sie sind damit ein weite-
res und wichtiges Element, um Artikel 25 der UN-
Behindertenrechtskonvention umzusetzen.

– Was hat das Land bisher für MZEB getan? – Wir
unterstützen die verschiedenen Akteurinnen und
Akteure bereits intensiv bei der Etablierung von
MZEB. In einem ersten Schritt möchten wir diese
vor allem an den Krankenhäusern etablieren.
MZEB arbeiten ambulant, sie sollen das medizini-
sche Versorgungsangebot niedergelassener Ärztin-
nen und Ärzte ergänzen, und zu diesem Punkt hat
mein Haus zuletzt Ende August intensive Gesprä-
che mit der Landesbeauftragten für Menschen mit
Behinderungen sowie mit der Krankenhausgesell-
schaft geführt.

Einige Krankenhäuser haben großes Interesse daran
gezeigt, ein MZEB aufzubauen. Vom UKSH Lü-
beck liegt bereits ein Antrag vor, über den der Zu-
lassungsausschuss der KVSH demnächst entschei-
den wird. Mein Haus bleibt mit den Kostenträgern
der KVSH und der Landesbeauftragten für Men-
schen mit Behinderungen weiterhin intensiv im
Austausch, damit wir ein einheitliches Konzept für
die Etablierung von MZEB an Krankenhäusern
schaffen.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Wenn sich das Konzept – das ist unsere Idee – dort
etabliert hat, möchten wir in einem nächsten Schritt
auch MZEB an medizinischen Versorgungszentren
oder im ambulanten Bereich etablieren.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Lassen Sie mich abschließend noch auf den Versor-
gungssicherungsfonds eingehen. Wir werden ihn
nicht nur weiterführen und nach Möglichkeit stär-
ken, wir werden auch die Förderrichtlinien so über-
arbeiten, dass künftig verstärkt Investitionen für die
sektorenübergreifende Vernetzung und auch für den
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Aufbau von MZEB möglich sind. Antragsberech-
tigte Organisationen und Einrichtungen könnten
dann nach entsprechender Prüfung gefördert wer-
den. Wir setzen uns also auf mehreren Ebenen mit
Nachdruck dafür ein, dass Schleswig-Holstein in
der Gesundheitsversorgung von Menschen mit Be-
hinderungen deutlich und noch besser aufgestellt
ist. – Herzlichen Dank.

(Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Peter Lehnert:

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Deshalb
schließe ich die Beratung. Es ist, wenn ich es rich-
tig verfolgt habe, Ausschussüberweisung für beide
Anträge vorgesehen. Dann lasse ich über die Aus-
schussüberweisung des Antrags Drucksache 20/383
(neu) sowie des Alternativantrags Drucksa-
che 20/461 abstimmen; ich nehme an in den Sozial-
ausschuss? – Kein Widerspruch. – Wer so beschlie-
ßen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das
sind die Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, SPD, FDP und SSW. Gibt es Gegen-
stimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist das
einstimmig so beschlossen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 40:

Kein Platz für Homophobie – Schleswig-Holstein
ist weltoffen und tolerant

Antrag der Fraktionen von FDP, CDU, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW
Drucksache 20/394 (neu)

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? – Das
ist nicht der Fall.

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt – das ist,
soweit ich weiß, die Vereinbarung – geben Sie bitte
zu Protokoll.

Ich schlage vor, über den Antrag der Fraktionen
von FDP, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SPD und SSW, Drucksache 20/394 (neu), in der Sa-
che abzustimmen. Wer dem zustimmen will, den
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Frak-
tionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SPD, FDP und SSW. – Gegenprobe! – Stimment-
haltungen? – Damit ist der Antrag einstimmig ver-
abschiedet.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 4 A:

Zweite Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Änderung des Krebsregistergesetzes

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 20/225

Bericht und Beschlussempfehlung des Sozialaus-
schusses
Drucksache 20/433

Ich erteile das Wort der Berichterstatterin des Sozi-
alausschusses, der Abgeordneten Katja Rathje-
Hoffmann.

Katja Rathje-Hoffmann [CDU]:

Herr Vorsitzender, ich verweise auf die Vorlage.

Vizepräsident Peter Lehnert:

Ich danke der Frau Berichterstatterin. – Gibt es
Wortmeldungen zu dem Bericht? – Das ist nicht der
Fall.

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen.

Der Ausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf
Drucksache 20/225 anzunehmen. Wer so beschlie-
ßen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das
sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, SPD, FDP und SSW. – Gegenprobe! –
Stimmenthaltungen? – Dann ist der Gesetzentwurf
so einstimmig angenommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 7:

Zweite Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Änderung des Besoldungsgesetzes Schleswig-
Holstein, zur Änderung von Behördenbezeich-
nungen in den Geschäftsbereichen des Ministeri-
ums für Landwirtschaft, ländliche Räume,
Europa und Verbraucherschutz und des Minis-
teriums für Energiewende, Klimaschutz, Um-
welt und Natur und zur Änderung des Verwal-
tungskostengesetzes

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 20/352 (neu)

Bericht und Beschlussempfehlung des Finanzaus-
schusses
Drucksache 20/456

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter des Fi-
nanzausschusses, dem Abgeordneten Lars Harms.

Lars Harms [SSW]:

Herr Präsident, ich könnte jetzt auf die Vorlage ver-
weisen. – Das tue ich auch.
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(Heiterkeit)

Vizepräsident Peter Lehnert:

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. – Gibt es
Wortmeldungen zu dem Bericht? – Das ist nicht der
Fall. Eine Aussprache ist nicht vorgesehen.

Der Ausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf
Drucksache 20/352 (neu) anzunehmen. Wer so be-
schließen will, den bitte ich um das Handzeichen. –
Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, SPD, FDP und SSW. – Die Ge-
genprobe! – Stimmenthaltungen? – Dann ist der
Gesetzentwurf so einstimmig angenommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 11:

Zweite Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 20/384

Bericht und Beschlussempfehlung des Finanzaus-
schusses
Drucksache 20/457

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter des Fi-
nanzausschusses, dem Herrn Abgeordneten Lars
Harms.

Lars Harms [SSW]:

Vielen Dank, Herr Präsident. – Auch wenn ich
mich wiederhole: Ich verweise auf die Vorlage.

Vizepräsident Peter Lehnert:

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. – Gibt es
Wortmeldungen zu dem Bericht? – Das ist nicht der
Fall. Eine Aussprache ist nicht vorgesehen.

Der Ausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf
Drucksache 20/384 anzunehmen. Wer so beschlie-
ßen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das
sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, SPD, FDP und SSW. – Gibt es Gegen-
stimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist der Ge-
setzentwurf so einstimmig angenommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 15 auf:

Zweite Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Änderung des Mitbestimmungsgesetzes Schles-
wig-Holstein (MBG Schl.-H.)

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 20/401

Bericht und Beschlussempfehlung des Bildungsaus-
schusses
Drucksache 20/458

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter des Bil-
dungsausschusses, dem Abgeordneten Martin Ha-
bersaat.

Martin Habersaat [SPD]:

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Der Bildungsaus-
schuss empfiehlt Ihnen einstimmig die Zustim-
mung.

Vizepräsident Peter Lehnert:

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. – Wortmel-
dungen zu dem Bericht gibt es nicht. Eine Ausspra-
che ist nicht vorgesehen.

Der Ausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf
Drucksache 20/401 anzunehmen. Wer so beschlie-
ßen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das
sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, SPD, FDP und SSW. – Gibt es Gegen-
stimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist das
auch so einstimmig angenommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 43 auf:

Umsatzsteuerbefreiung für Volkshochschulen

Antrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
Drucksache 20/399

Bildung bezahlbar erhalten – die Umsatzsteuer-
befreiung von Volkshochschulen muss bestehen
bleiben

Alternativantrag der Fraktion der SPD
Drucksache 20/445

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? – Das
ist nicht der Fall. Eine Aussprache ist nicht vorgese-
hen.

Ich schlage vor, den Antrag Drucksache 20/399 so-
wie den Alternativantrag Drucksache 20/445 dem
Finanzausschuss zu überweisen.

(Zuruf)

– Was? Also nicht dem Finanzausschuss, sondern
dem Bildungsausschuss?
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(Annabell Krämer [FDP]: Sowohl als auch! –
Christopher Vogt [FDP]: Federführend Fi-
nanzen!)

– Ist das so in Ordnung, federführend Finanzen,
mitberatend Bildungsausschuss? – Gut. Dann lasse
ich darüber abstimmen. Wer das so beschließen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das
sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, SPD, FDP und SSW. – Gibt es Gegen-
stimmen? – Stimmenthaltungen? – Dann ist das so
einstimmig beschlossen.

Wir kommen dann zur Abstimmung über die Sam-
meldrucksache:

Sammeldrucksache über Vorlagen gemäß § 63
Absatz 1 a der Geschäftsordnung des Schleswig-
Holsteinischen Landtags

Drucksache 20/436

Die Voten für die einzelnen Tagesordnungspunkte,
für die eine Gesamtabstimmung nach § 63 Ab-
satz 1 a der Geschäftsordnung vorgesehen ist, ent-
nehmen Sie bitte der vorliegenden Drucksache
20/436. Voraussetzung für die Abstimmung insge-
samt ist, dass keine Abgeordnete oder kein Abge-
ordneter widerspricht. – Dies ist offenbar nicht der
Fall.

Kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer mit der
Übernahme der Empfehlungen entsprechend der
Sammeldrucksache Drucksache 20/436 einverstan-
den ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegen-
probe! – Stimmenthaltungen? – Damit hat der
Landtag diese Empfehlungen einstimmig bestätigt.

Bevor ich Sie alle aus der heutigen Tagung entlasse,
gebe ich noch bekannt, dass wir den Beginn der
nächsten, der 6. Tagung des Landtags am Mittwoch,
dem 14. Dezember 2022, um 10 Uhr, haben.

Ich wünsche Ihnen allen ein erholsames Wochenen-
de und, da es der erste Advent ist, auch einige be-
sinnliche Stunden und schließe die Sitzung.

Schluss: 12:57 Uhr
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Anhang
Reden zu Protokoll

Sportliche Großveranstaltungen in Schleswig-
Holstein

Antrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
Drucksache 20/261 (neu)

Martin Balasus [CDU]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger! Ich verrate Ihnen hier kein Geheimnis, wenn
ich behaupte: Menschen orientieren sich an Vorbil-
dern. Das ist auf allen Gebieten so, auch im Sport.
Denken Sie nur an die vielen Menschen, die beim
Fußball – je nach Vorliebe – die Spiele von HSV,
St. Pauli oder – ja, Herr Ministerpräsident: auch
Holstein Kiel – mit Fanschals und leuchtenden Au-
gen verfolgen und den Ballartisten beim Kicken im
eigenen Verein nacheifern. Bestimmt erinnert sich
der eine oder unter Ihnen noch, welchen Schub die
Siege von Steffi Graf und Boris Becker für die Ten-
nisvereine darstellten.

Genau deshalb wünschen wir uns mehr sportliche
Großereignisse hier im echten Norden.

Wir freuen uns, dass die Landesregierung dazu eine
eigene Richtlinie zur Förderung von internationa-
len, nationalen und überregionalen Sportevents in
Schleswig-Holstein veröffentlicht hat. Großveran-
staltungen können nun mit bis zu 250.000 Euro und
weitere Events mit bis zu 50.000 Euro Zuschuss
rechnen.

Mit dieser Richtlinie fällt der Startschuss für sport-
liche Großveranstaltungen. Ich bin schon ganz ge-
spannt, was jetzt alles auf uns zukommt. Fest steht:
Wir brauchen bei uns mehr Sportwettkämpfe und
Veranstaltungen, die über die Landes- und Bundes-
grenze von Bedeutung sind, wie es beispielsweise
der Surf-World-Cup auf Sylt bereits ist!

Die Großevents stellen einen weiteren Meilenstein
im Sportland SH dar. Bei uns wird der Sport seit
Jahren großgeschrieben. Schließlich haben wir mit
dem Zukunftsplan Sportland – Hand in Hand mit
unseren Partnern wie dem Landessportverband – als
erstes aller Flächenländer eine landesweite Sport-
entwicklungsplanung auf den Weg gebracht und au-
ßerdem unlängst ein Sportfördergesetz verabschie-
det.

Doch warum sollten sich Organisatoren von Gro-
ßevents ausgerechnet für uns entscheiden? Ist es,

weil wir so cool sind? Weil hier die glücklichsten
Menschen leben? Weil wir genügend Platz haben?
– Aber klar, das ist alles richtig! Wir haben hier im
Land zwischen den Meeren die besten Vorausset-
zungen und damit so einige Wettbewerbsvorteile
gegenüber anderen Regionen: Hier bei uns weht der
Wind, hier fließt das Wasser, hier rollt oder fliegt
der Ball auf dem Land, hier brennt das Feuer der
Sportbegeisterung!

Wir besitzen aber nicht nur die richtigen Vorausset-
zungen. Uns ist auch wichtig, dabei Verantwortung
zu übernehmen. Hier sind Demokratie und Men-
schenrechte selbstverständlich. Das ist ja heutzuta-
ge auch nicht mehr unbedingt bei jedem internatio-
nalen Wettbewerb der Fall. Natürlich werden unsere
sportlichen Groß-Events klimaneutral und im Sinne
der UN-Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet sein.

Wir haben nicht nur viel zu bieten, wir haben auch
viel zu gewinnen – nicht nur, dass Großveranstal-
tungen, internationale Wettbewerbe Groß und Klein
mitreißen und den Fokus auf unser Bundesland
richten werden, auch die Begeisterung für den Sport
wird weiter wachsen, Vereine werden Zulauf erle-
ben, sodass neben dem Spitzen- und Leistungssport
auch der Breitensport profitieren wird.

Nicht nur Kinder und Jugendliche werden angeregt,
die TV-Spielekonsole mit dem Trainingsanzug zu
tauschen, sondern auch so mancher Erwachsene
mag Anregung bekommen, vielleicht wieder eine
unterbrochene Sportkarriere aufzunehmen und auf
Tennisplatz, in der Leichtathletikarena oder in der
Handballhalle etwas mehr für seine Fitness zu tun.

Ferner kurbeln Großevents die Ökonomie an, erhö-
hen damit die Wirtschaftskraft und werden den
Tourismus nachhaltig beflügeln – vielleicht ja auch
einmal in einer Region, die bisher noch nicht so
dicht besiedelt ist. Wir halten hier also eine wunder-
bare Chance in den Händen, die Strahlkraft Schles-
wig-Holsteins als modernes, weltoffenes Land wei-
ter zu erhöhen.

Übrigens setzten sportliche Aktivitäten Dopamin,
Serotonin und Endorphin frei – die sogenannten
Glückshormone. Und bei uns in SH leben die
glücklichsten Menschen. Diese wunderbare Tatsa-
che sollten wir erhalten, pflegen und ausbauen –
zum Beispiel durch mehr Sport.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Menschen orien-
tieren sich an Vorbildern: Lassen Sie uns auch bei
sportlichen Großveranstaltungen eines werden!
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Jan Kürschner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Sehr geehr-
te Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und
Herren! Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreun-
de! Lassen Sie mich zunächst an einige Gedanken
der ersten Rede unserer Landtagspräsidentin zur
konstituierenden Sitzung vom Juni dieses Jahres er-
innern: Der Sport sei ein hervorragendes Mittel der
Integration und Inklusion von Menschen ganz ver-
schiedener Herkunft und mit unterschiedlichen
Stärken und Schwächen, der Sport vereine die Ge-
nerationen miteinander, er schaffe Gemeinsinn.

Mit diesen durchweg richtigen Worten sind wir in
diese Legislaturperiode gegangen, und so liegt es
nicht fern, nun die Sportlichkeit im Kontext sportli-
cher Großereignisse in den Blick zu nehmen. Die-
ses aber kann man derzeit nicht tun, ohne den Blick
über den Tellerrand beziehungsweise das Spielfeld
Schleswig-Holsteins zu werfen.

Denke ich an die sportlichen Großereignisse dieses
Jahres 2022, so denke ich an die Olympischen Spie-
le in China und nun, tagesaktuell, an die Fußball-
WM in Katar. Ich sage Ihnen nichts Neues, in men-
schenrechtlicher, demokratischer, ökologischer
Hinsicht ist der Austragungsort katastrophal ge-
wählt. Wir alle kennen die Aussagen katarischer
Sportfunktionäre zu Genderfragen und Fragen der
sexuellen Orientierung. Diese Liste der Verfehlun-
gen ist lang, nahezu endlos. Ich möchte Sie, meine
Damen und Herren, auf den erhellenden Parteitags-
beschluss meiner Partei aus dem September hinwei-
sen, überschrieben mit „Nicht so und nicht mit
uns!“, lesen Sie gern dort einmal nach, wie viele
Gründe gegen diese WM sprechen.

Doch warum führe ich dieses an? Wir haben mehre-
re Gründe, eben genau jetzt – im dunklen Schatten
der Fußball-WM – unseren Antrag zu sportlichen
Großereignissen in Schleswig-Holstein hier in den
Landtag zu bringen, denn wir glauben – ich erinne-
re nochmals an die Worte unserer Landtagspräsi-
dentin –, dass der Sport und damit auch sportliche
Großereignisse einen profunderen Platz in Schles-
wig-Holstein einnehmen können.

Denken Sie an die letzten Bewerbungen aus
Deutschland zu Olympischen Spielen – Hamburg,
München, Leipzig. Die Bürgerinnen und Bürger
waren in der Mehrheit nicht überzeugt, dass dies
gute Ideen waren, zu teuer und zu aufwendig, auch
wenn der Entscheid der Bürgerinnen und Bürger in
Kiel mit gut zwei Drittel pro positiv ausgegangen
war.

Mit unserer Richtlinie über die Förderung von
Sportveranstaltungen in Schleswig-Holstein vom
1. Oktober 2022 wollen wir die Bürgerinnen und
zum Sport bringen, definieren wir enge Spielfeld-
markierungen, wie wir uns große Sportveranstaltun-
gen wünschen, und wollen wir Gemeinden und
Städte, Ämter, Kreise, Spitzensportverbände und,
lieber SSW, natürlich auch deutsche Sportvereine in
Nordschleswig ansprechen, motivieren und dabei
unterstützen, das Sportland Schleswig-Holstein zu
formen und noch mehr auszubauen. Strikt klima-
neutral, nachhaltig, geplant nach den Vorstellungen
des DOSB. „Green Champions“ nennt sich der Ti-
tel, ich persönlich finde ihn ausgezeichnet gewählt,
wie Sie sich sicher vorstellen können.

Kurzum, ich bitte Sie um ihre Zustimmung zu unse-
rem Antrag und ich gestatte mir noch einen persön-
lichen Hinweis: Jedes Heimspiel der Fußballerin-
nen und Fußballer von VfB Union Teutonia Kiel
am Westring ist ein sportliches Großereignis, kom-
men Sie gern einmal vorbei.

Die Fußball-WM schaue ich nicht im Fernsehen –
schweren Herzens. Dennoch schließe ich heute mit
den Worten: Füllkrug, schenke ein.

Niclas Dürbrook [SPD]:

Frau Präsidentin! Sport hat in Schleswig-Holstein
eine zentrale Rolle. Nicht umsonst ist er in unserer
Landesverfassung verankert. Vor allem aber ist er
im wahrsten Sinne des Wortes der Motor für viele
Menschen in unserem Land. Bewegung und Ge-
sundheit gehören zusammen, aber nicht nur sie,
sondern auch der soziale Zusammenhalt, den der
Sport sichert.

Der heutige Antrag der Koalition will sportliche
Großveranstaltungen in den Fokus stellen. Ich hoffe
sehr, dass sich jeder darunter etwas vorstellen kann.
Bei der Landesregierung scheint es mir da gewisse
Defizite zu geben, zumindest antwortete man mir
auf eine Kleine Anfrage im Oktober:

„Die Frage, welche Sportveranstaltung unter
den Begriff ‚Großveranstaltung‘ fällt, ist
mangels allgemeingültiger Definition nicht
eindeutig zu beantworten.“

Schade, dass wir die heutigen Reden nur zu Proto-
koll geben –vielleicht hätte die Plenardebatte bei
der Klärung des Arbeitsauftrages helfen können.

Aber sonderlich viel ändern möchte die Koalition
offenbar ohnehin nicht. Immerhin heißt es im An-
tragstext:
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„Der Schleswig-Holsteinische Landtag bittet
die Landesregierung, sich weiterhin um mehr
sportliche Großevents sowie die Austragung
internationaler Sportwettbewerbe im Land
zwischen den Meeren zu bemühen.“

Wenn es doch sowieso schon stattfindet –wie zu-
mindest das Wort „weiterhin“ vermuten lässt –,
warum dann dieser Antrag?

Es lohnt erneut der Blick in meine Kleine Anfrage.
Die Landesregierung antwortet darin, man wisse
von sportlichen Großveranstaltungen in der Regel
nur dann, wenn Zuwendungsanträge für Sportförde-
rung gestellt würden. Folglich könne man auch kei-
ne Auskunft zu geplanten Veranstaltungen geben.
Einerseits kümmert man sich laut Koalition also
schon um Großveranstaltung, andererseits weiß
man erst dann etwas über Planungen, wenn Förder-
anträge gestellt werden. Ich hatte mir unter „Bemü-
hen“ etwas anderes als das Warten auf Anträge vor-
gestellt, aber vielleicht bin ich bislang einem Irrtum
aufgesessen.

Zumindest für die Vergangenheit kann die Landes-
regierung über Veranstaltungen Auskunft geben.
Schade finde ich, dass man bei der Aufzählung für
das Jahr 2018 die Special Olympics vergessen hat.
Das war aus meiner Sicht eine erwähnenswerte und
in jeder Hinsicht vorbildliche Veranstaltung.

Mich lässt der heutige Antrag ein wenig ratlos zu-
rück. Vielleicht ging es auch nur darum, einen wei-
teren Spiegelstrich aus dem Koalitionsvertrag abzu-
arbeiten.

Wichtig ist mir in dieser Debatte zu betonen: Groß-
veranstaltungen können als Leuchtturm wirken und
ein Vorbild für den Breitensport sein, das hält der
Zukunftsplan Sportland SH richtig fest. Dazu gehö-
ren für mich dann aber auch die Großveranstaltun-
gen des Breitensports wie der Tag des Sports mit
seinen rund 30.000 Besucherinnen und Besuchern.

Das Herzstück des schleswig-holsteinischen Sports
aber sind auch weiterhin unsere rund 2.600 über-
wiegend ehrenamtlich geführten Sportvereine im
Land. Jenseits von Schaufensteranträgen, mit denen
offenbar Spiegelstriche aus dem Koalitionsvertrag
abgearbeitet werden sollen, ist ihre tagtägliche und
aktive Unterstützung durch die Politik. Sie haben es
verdient!

Annabell Krämer [FDP]:

Frau Präsidentin! Große internationale und nationa-
le Sportwettbewerbe können bei vielen Menschen
eine besondere Begeisterung auslösen. Das Mitfie-

bern mit den Athletinnen und Athleten und die At-
mosphäre drum herum können einen als Zuschauer
richtig mitreißen. Auf manche Wettbewerbe fiebern
einige richtig hin.

Insofern können sich vermutlich zunächst einmal
alle hinter dem grundsätzlichen Anliegen des An-
trages versammeln, dass sportliche Großveranstal-
tungen, die in Schleswig-Holstein stattfinden, eine
Bereicherung für das Land sein können. Ob man
die Landesregierung aber künftig für jede verab-
schiedete Förderrichtlinie mit einem eigenen Land-
tagsantrag bejubeln muss, sei dahingestellt. Und ob
klimaneutral in diesem Zusammenhang bedeutet,
dass internationale Sportler, zum Beispiel im Se-
geln, nur noch klimaneutral anreisen dürfen, oder
ob das Wort einfach nur als Modebegriff eingebaut
wurde, müsste uns die Koalition noch einmal ge-
nauer erläutern.

Schleswig-Holstein ist ein sportbegeistertes Land.
Das kann man nicht nur bei den erfolgreichen
Handballteams des Landes sehen. Auch zu den ver-
meintlich kleineren Sportarten wie Surfen oder Se-
geln kommen jedes Jahr viele Zuschauer zu den
Wettbewerben. Auch bei den Referenden, ob sich
Kiel an einer Bewerbung um Olympische Sommer-
spiele in Deutschland beteiligen sollte, fiel das Er-
gebnis hier im Gegensatz zu anderen Orten wie
Hamburg stets positiv aus.

Sollten daher in der Zukunft weitere Sportevents
bei uns im Land Station machen wollen, dann sollte
man das selbstverständlich wohlwollend prüfen und
gegebenenfalls unterstützen. Dabei muss aber alles
im Rahmen bleiben und authentisch sein.

Die Fußball-WM in Katar führt uns aktuell ja mehr
als deutlich vor Augen, wie absurd sportliche Groß-
veranstaltungen sind, wenn es lediglich um Presti-
ge, Inszenierung und Kommerz geht. Der Sport, um
den es ja eigentlich gehen sollte, gerät da leider in
den Hintergrund.

Die Leichtathletikwettbewerbe der European
Championships diesen Sommer in München waren
da ein schönes Gegenbeispiel: Unter den Zuschau-
ern war eine richtige Begeisterung für den Sport zu
spüren. Es muss beim Drumherum nicht immer al-
les neuer, größer, rekordverdächtiger sein; es
braucht keine Megastadien in der Wüste, die nach
einer WM nie wiedervoll sein werden. Wenn wir al-
so bei uns im Land so wie München im Sommer
zeigen können, dass auch alles eine Nummer be-
scheidener und dafür emotionaler geht, dann unter-
stützen wir das gerne.
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Lars Harms [SSW]:

Frau Präsidentin! Sport ist Bewegung. Aber wuss-
ten Sie auch, dass der Sport die größte Bewegung
bei uns in Schleswig-Holstein ist? Von den 2,8 Mil-
lionen Einwohnern im Land sind knapp eine Milli-
on Menschen im Sport organisiert. Sport kann dabei
so vieles sein, der Fußballverein, das Fitnessstudio
oder der Rückbildungskurs nach der Geburt eines
Kindes. All das ist Sport und wir können daher
auch ein bisschen mit Stolz sagen, dass Schleswig-
Holstein ein echtes Sportland ist.

Es braucht aber auch die entsprechenden Rahmen-
bedingungen, damit das auch in Zukunft so bleiben
kann. Wichtig ist auch, Vorbilder zu schaffen, etwa
durch Großveranstaltungen. So können Menschen
auch nachhaltig für den Sport begeistert werden.

Wir begrüßen daher, dass die Landesregierung sich
auch um solche Großveranstaltungen bei uns im
Land bemühen soll. Was uns dabei wichtig ist, das
habe ich vorhin schon angedeutet, ist die soziale
Nachhaltigkeit. Dabei geht es um die Frage, was
passiert, wenn die Großveranstaltung vorbei ist.
Was passiert im Vorfeld? Welches Bild wollen wir
als Land neben dem Sport präsentieren?

Das alles sind sehr wichtige Fragen, wie wir jetzt
alle im Zusammenhang mit der Fußball-WM in Ka-
tar merken. Bei all der Kritik, die an der WM geäu-
ßert wird, gilt es zu berücksichtigen, unsere Sache
anders machen zu wollen. Das ist leichter gesagt als
getan. Es braucht daher kluge, vorrausschauende
Planung, die dann aber auch von der Bevölkerung
mitgetragen wird. Die Ansprüche sind daher aktuell
hoch, man mag fast meinen, sie seien höher denn
je.

Doch nun nochmal zurück zum Antrag, Stichwort:
Leistungssport. Denn eins liegt mir noch am Her-
zen: Wenn man es wirklich ernst meint mit den
Großveranstaltungen, dann muss man doch auch so
ehrlich sein und den Leistungssport in Schleswig-
Holstein stärker fördern. Und zwar schon jetzt.
Wenn wir in einem Jahrzehnt eine Großveranstal-
tung nach Schleswig-Holstein holen wollen, müs-
sen wir heute schon in unsere Nachwuchsprofis in-
vestieren.

Ich denke dabei auch an die Eliteschule des Sports.
Lange war Schleswig-Holstein neben Bremen das
einzige Bundesland, das über keine solche Schule
verfügte. Das ist seit drei Jahren nun nicht mehr so.
In Kiel gibt es nun eine solche Schule, ebenso gibt
es in Ratzeburg eine Partnerschule des Leistungs-
sports. Auch andere Schulen im Land tragen eine
deutliche sportliche Handschrift. Hier gibt es noch

Potential, diese Schulen noch bekannter zu machen
und die Vernetzung mit anderen Schulen im In- und
Ausland zu stärken.

Ein Teil des nicht ausgeschöpften Potentials liegt
sicherlich auch an der gesundheitspolitischen Situa-
tion der letzten zweieinhalb Jahren. Der Bewe-
gungsmangel bei Kindern und Jugendlichen hat in
dieser Zeit weiter zugenommen. Diese Kinder und
Jugendlichen müssen wir erreichen. Die Landespo-
litik muss hier Unterstützung liefern. Die Schulen
und auch der Vereinssport schaffen dies nicht allein.

Es genau nämlich darum, sich nicht ausschließlich
mit Profisportlern zu schmücken, sondern die Kin-
der im Land abzuholen. Von Helgoland bis Feh-
marn, von Flensburg bis Norderstedt. Sie sind der
Grund, jetzt die Ärmel aufzukrempeln und das Ge-
spräch zu suchen. Ein Ziel sollte es sein, durch den
Leistungssport Begeisterung für den Breitensport
zu schaffen, und das am besten unabhängig von
Saison oder Trends. Denn die Botschaft lohnt sich:
Sport verbindet, und Sport kann nachhaltig sein.
Lasst uns als Landespolitik diesen Leitspruch tat-
sächlich mit Leben füllen. Wir stimmen dem vorge-
legten Antrag zu.

Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Ministerin für Inne-
res, Kommunales, Wohnen und Sport:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Bereits mit dem Zukunftsplan Sport-
land Schleswig-Holstein haben wir festgeschrieben,
vermehrt größere Sportveranstaltungen in Schles-
wig-Holstein durchzuführen – vor allem solche mit
Strahlkraft und entsprechender Besucherrelevanz.

Dabei geht es auch darum, die Themen Sport und
Tourismus stärker miteinander zu vernetzen, unter
anderem, indem wir eine Eventstrategie Sport und
Tourismus entwickeln. Darüber hinaus haben wir
auch im aktuellen Koalitionsvertrag vereinbart, dass
das Land „sich als Partner des Sports zu mehr
sportlichen Großevents in Schleswig-Holstein“ be-
kennt. Wir wollen uns damit noch stärker als bisher
darum bemühen, Sportgroßveranstaltungen nach
Schleswig-Holstein zu holen. Dabei sind die As-
pekte der Klimaneutralität wie auch der UN-Nach-
haltigkeitsziele für uns selbstverständlich.

Meine Damen und Herren, tatsächlich sind wir in-
zwischen sogar dabei, diese Selbstverpflichtung
umzusetzen. Eine neue, eigene Richtlinie über die
Förderung von Sportveranstaltungen in Schleswig-
Holstein (Sportveranstaltungs-Förderrichtlinie) ist
bereits im Amtsblatt SH veröffentlicht. Sie bildet

838 Schleswig-Holsteinischer Landtag (20. WP) - 12. Sitzung - Freitag, 25. November 2022

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d2910&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d2910&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=R%3D8932&format=WEBVOLLLANG

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=R%3D8932&format=WEBVOLLLANG

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=R%3D8932&format=WEBVOLLLANG



schon für das kommende Jahr die Grundlage der
Sportförderung in diesem Bereich.

Neu ist, dass die Richtlinie bezüglich der Zuwen-
dungsvoraussetzungen und -höhen sowie der Art
der Zuwendung erstmals zwischeninternationalen
oder nationalen Sportgroßveranstaltungen, Meister-
schaften beziehungsweise sonstigen Sportveranstal-
tungen von überregionaler Bedeutung unterschei-
det. Damit tragen wir nicht nur den besonderen An-
forderungen von sportlichen Großveranstaltungen
Rechnung, sondern wir erhöhen auch die Chance
für erfolgreiche Bewerbungen durch Ausrichter aus
Schleswig-Holstein.

Über die Richtlinie werden die Zuwendungsemp-
fängerinnen und -empfänger nun auch erstmalig
verpflichtet, ihre Sportveranstaltungen umweltge-
recht und nachhaltig auszurichten. Als Hilfestellung
dienen dazu der vom Bundesumweltministerium
erstellte Leitfaden für die nachhaltige Organisation
von Veranstaltungen sowie entsprechende Checklis-
ten.

Was die im vorliegenden Antrag formulierte nach-
haltig zu schaffende Infrastruktur für Sportgroßver-
anstaltungen angeht, haben Sie meine volle Unter-
stützung. Wie es nicht geht, konnten wir zuletzt ja
bei einigen internationalen Events sehen. Zum Bei-
spiel den olympischen Spielen 2016 in Rio de Ja-
neiro. Das ist leider ein Negativbeispiel. Aber auch
in Katar bezweifle ich, dass es eine nachhaltige
Nachnutzung geben wird.

Diese Anschlussverwendungen ist aber ein wichti-
ges Kriterium für wirklich nachhaltige Sportgroß-
veranstaltungen. Hier sind insbesondere die Veran-
stalter selbst aufgerufen, eine nachhaltige Infra-
struktur herzustellen. Sollten dafür Fördergelder
vom Land beansprucht werden, so muss ich darauf
hinweisen, dass das bestehende Antragsvolumen für
kommunale Sportstätten regelmäßig stark über-
zeichnet ist. Aber ich bin gerne bereit, darüber mit
Ihnen ins Gespräch zu kommen. – Vielen Dank.

Kein Platz für Homophobie – Schleswig-Holstein
ist weltoffen und tolerant

Antrag der Fraktionen von FDP, CDU, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, SPD und SSW
Drucksache 20/394 (neu)

Katja Rathje-Hoffmann [CDU]:

Frau Präsidentin! Homophobie hat keinen Platz in
der Gesellschaft in Schleswig-Holstein und keinen

Platz in der Gesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland und nirgendwo!

Ich bin sehr froh, dass wir uns alle hier in diesem
Haus, über die Parteigrenzen hinweg, ausnahmslos
zu Weltoffenheit und Toleranz bekennen.

Uns alle erschüttert der homophobe Angriff am
5. November 2022 vor einer Kieler Bar. Vier Män-
ner wurden Opfer einer lebensgefährlichen Mes-
serstecherei. Alle vier wurden verletzt und einer da-
von schwer verletzt. Zeugenaussagen zufolge reich-
ten die lackierten Fingernägel eines Gruppenmit-
gliedes aus, um von den Tätern homophoben An-
feindungen ausgesetzt zu sein.

Diese Nacht zum 5. November hat uns gezeigt, dass
wir als weltoffene, tolerante und bunte Gesellschaft
der Vielfalt, besonders auf die LGBTIQ+*-Com-
munity aufpassen müssen, um unsere Mitbürgerin-
nen und Mitbürger ausreichend zu schützen. Wir
müssen aufeinander achtgeben und uns für alle
Menschen in ihrer Vielfalt einsetzen – egal, wel-
chen Lebensentwurf der oder die einzelne Person
für sich gewählt hat.

Wir alle haben die Aufgabe, uns für alle Menschen
in ihrer Vielfalt einzusetzen. Jeder Mensch ist
schließlich einzigartig. Für eine weltoffene Gesell-
schaft in Kiel und überall. Unsere Vielfalt macht
uns reich! Intoleranz und Ausgrenzung macht uns
arm – armselig. Wir machen weiter mit Aktionen
und Maßnahmen für die Gesellschaft – für Groß
und Klein.

Es ist klar, dass wir unseren Aktionsplan „Echte
Vielfalt“ weiterentwickeln müssen und das wollen
wir auch. Um Vorurteile zu bekämpfen, hilft Auf-
klärung, die bereits bei Kindern anfängt.

Buntes Leben und Vielfalt müssen wir sichtbarer
machen, wie zum Beispiel bei der Landespolizei,
beim Sport, im Beruf und im Alltag. Sichtbarkeit
schafft Akzeptanz.

Wir setzen uns dafür ein, dass bestehende unmittel-
bare und mittelbare Diskriminierungen queerer
Menschen weiter abgebaut werden. Wir brauchen
mehr gute Beispiele für ein weltoffenes Miteinan-
der. Wir solidarisieren uns mit der gesamten LGB-
TIQ+*-Familie und verurteilen jede Form von Ge-
walt. Wir stehen für die Freiheit aller Lebensent-
würfe. – Herzlichen Dank.

Anna Langsch [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:

Sehr geehrte Präsidentin! Liebe Kolleginnen und
Kollegen!
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„Wieso passiert das immer wieder? Müssen
wir unser ganzes Leben in Angst verbringen,
dass es zu jeder Zeit zu Gewalt gegen uns
kommen kann?“

„Ehrlich gesagt, fühle ich mich nicht mehr si-
cher in der Öffentlichkeit.“

Das sind nur zwei kurze Zitate aus Foren und quee-
ren Chatgruppen, die ich Ihnen an dieser Stelle bei-
spielhaft nennen möchte. Derartige Nachrichten le-
se ich nicht erst seit der furchtbaren Tat aus der
Nacht vom 4. auf den 5. November 2022 in Kiel,
die Anlass der heutigen Debatte ist. Ich lese sie
mittlerweile sehr regelmäßig – nicht zuletzt anläss-
lich des Totschlags an Malte C. am Rande des CSD
Münster. Während der Mahnwache am Montag
nach der Tat in Kiel habe ich große Solidarität er-
lebt – aber auch große Sorge um die eigene Sicher-
heit.

Queerfeindliche Gewalt ist Alltag in Deutschland,
und sie nimmt zu. Dem müssen und werden wir uns
entschlossen entgegenstellen. Deshalb begrüßen wir
die Initiative der FDP ausdrücklich und freuen uns,
dass wir den Antrag alle gemeinsam interfraktionell
beschließen werden.

Für die Einordnung als queerfeindliche Gewalttat
ist übrigens nicht die Identität der Opfer ausschlag-
gebend, sondern die der Täter. Wer beispielsweise
Nagellack an einer männlichen Person als „schwul“
liest und sich dadurch provoziert fühlt, wird nicht
freundlich nachfragen, ob dem wirklich so ist. Las-
sen Sie es mich ganz klar sagen: Nagellack, rosa
Hemden, lange Haare und was ihnen noch an ste-
reotypen Äußerlichkeiten einfallen mag, sind für al-
le da! Sie rechtfertigen niemals Gewalt oder Diskri-
minierung!

Die Einrichtung der Zentralen Ansprechstelle
LSBTIQ bei der Landespolizei war ein wichtiger
Schritt. Sie leistet großartige Arbeit in der Vernet-
zung und der internen Sensibilisierung für queer-
feindliche Gewalt. Wir sollten allerdings ebenfalls
über eine unabhängige Monitoringstelle nachden-
ken, denn nicht für alle queere Menschen ist der
vertrauensvolle Gang zur Zentralen Ansprechstelle
LSBTIQ bei der Landespolizei möglich.

Ich möchte aber ausdrücklich sagen, dass es ange-
sichts der Gewalttat in Kiel viel zu kurz gesprungen
ist, nach harten Strafen für die Täter und dem Aus-
bau polizeilicher Strukturen zu rufen. Law-&-Or-
der-Ansätze führen nicht zu einer offeneren, diskri-
minierungs- und gewaltfreieren Gesellschaft.

Wir haben gemeinsam mit der CDU im Koalitions-
vertrag ausdrücklich vereinbart, den Landesaktions-
plan (LAP) Echte Vielfalt strukturell und finanziell
und in Zusammenarbeit mit Akteurinnen und Ak-
teure der Zivilgesellschaft weiterzuentwickeln.

Queere Lebensrealitäten müssen in der Schule und
weiteren Bildungsangeboten ausreichend berück-
sichtigt und abgebildet werden – denn nichts ist
wirksamer gegen Vorurteile, Ausgrenzung und in
letzter Konsequenz auch Gewalt als eine frühzeitige
Thematisierung der Verschiedenheit und gleichzei-
tiger Gleichwertigkeit eines jeden Menschen.

Beratungsangebote wollen wir in Stadt und Land
verfügbar und erreichbar machen und dabei insbe-
sondere trägerübergreifende Kooperationen fördern.
Queer ist nicht gleich queer. Und ältere schwule
Männer, die zu Zeiten des ehemaligen § 175 StGB
aufgewachsen und heute vielleicht in einer Pflege-
einrichtung leben, benötigen andere Angebote als
die jugendliche nichtbinäre Person, die vielleicht
zur Schule geht oder eine Ausbildung macht.

Lassen Sie uns den vorliegenden Antrag also ge-
meinsam beschließen und ein klares Signal an alle
queeren Menschen in Schleswig-Holstein senden:
Ihr seid nicht allein! Wir stehen an Eurer Seite!

Sophia Schiebe [SPD]:

Frau Präsidentin! Leider ist auch dieses Jahr von
queerfeindlicher Gewalt geprägt. Unter anderem ist
da Jess aus Herne zu nennen. Er wurde schwer ver-
letzt auf einem Friedhof aufgefunden. Oder blicken
wir nach Bremen. Dort wurde eine Frau in der Stra-
ßenbahn öffentlich angegriffen. Besonders getrof-
fen hat uns alle der Tod von Malte beim vergange-
nen CSD in Münster. Doch auch in Schleswig-Hol-
stein sieht es nicht anders aus. Es ist nicht lange her
als in Kiel ein Angriff auf vier Männer vor einer
Bar stattfand. Dies ist auch der Grund dafür, dass
wir heute gemeinsam diesen Antrag gestellt haben
und in diesem Hause diskutieren.

Queerfeindliche Gewalt hat viele Gesichter, und sie
findet alltäglich mitten unter uns statt: in Form von
verbalen Äußerungen, durch körperliche Gewalt
oder auch durch Morddrohungen. Sie findet statt
mitten auf der Straße, ihn unseren Schulen, in den
Sportvereinen oder direkt zu Hause vor Ort. Queer-
feindliche Gewalt ist auch Teil von Kindeswohlge-
fährdung in unseren Familien. Queere Kinder und
Jugendliche werden isoliert, eingesperrt, ignoriert,
ihnen droht körperliche Gewalt von den eigenen Fa-
milienmitgliedern.
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Queerfeindliche Gewalt hat unterschiedliche Moti-
ve: Sie speist sich aus rechten Ideologien, pseudore-
ligiöser Fundamentalismus, Sexismus oder bei-
spielsweise toxischer Männlichkeit.

Häufig wird diese Form der Gewalt als eben diese
nicht gesehen oder anerkannt. Queerfeindliche Ge-
walt macht vor niemanden Halt. Sie richtet sich ge-
gen queere Menschen – egal, welcher sozialen Her-
kunft oder wo sie geboren wurden. Allein die Art
der Kleidung oder Form der Kommunikation sor-
gen für Hass, Ausgrenzung und Hetze.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen, es gibt
noch viel zu tun!

Aufklärungsarbeit zu sexueller sowie geschlechtli-
cher Vielfalt und die Sichtbarkeit von diversen Le-
bensformen können dazu beitragen, Ressentiments
zu begegnen und Klischees zu relativieren. Dafür
müssen wir mehr öffentliche Kampagnen, beispiels-
weise in Form von Plakaten, Aufklebern und Soci-
al-Media-Formaten unterstützen. Sie können als
Signale der Öffnung verstanden werden.

Ein aufgeschlossenes gesellschaftliches Klima er-
möglicht es, dass nichtheterosexuelle und nichtcis-
geschlechtliche Menschen im Alltag für uns alle
präsenter werden. Diese Präsenz unterstützt den
Abbau von Vorurteilen wie auch Ängsten. Vielfälti-
ge Lebensweisen werden dadurch sichtbarer und
können dazu beitragen, selbstverständlicher zu wer-
den.

Sogenannte Hassreden, Cybermobbing sowie Dis-
kriminierungen sind im Internet ein weiterverbreite-
tes Phänomen, von dem queere Menschen beson-
ders betroffen sind. Hier gilt es, Bemühungen von
Anbietern und Providern zu unterstützen, um Men-
schen, die Angriffen ausgesetzt sind, besser zu
schützen. Auch Onlinespiele sind nochmal genauer
in den Blick zu nehmen, nicht selten finden sich
hier nach wie vor noch sexistische, frauen- und
LSBTIQ*-feindliche Rollenbilder.

Wir brauchen niedrigschwellige Meldesysteme, die
die Möglichkeit bieten, auf einfachem Weg diskri-
minierende Kommentare, Tweets oder Posts an die
Betreiber der Plattform zu melden, damit zeitnah
beispielsweise eine Sperrung des Accounts, von
dem die Übergriffe ausgehen, erfolgen kann. Ziel
muss es sein, Menschen, die von Hassreden, Mob-
bing oder Diskriminierung betroffen sind, schnell
und effektiv vor diesen Übergriffen zu schützen.

Solange wir noch keine offene Gesellschaft erreicht
haben und nach wie vor Angriffe auf queere Men-
schen stattfinden, müssen wir uns die Frage stellen,

wie der Schutz von nichtheterosexuellen und nicht-
cisgeschlechtlichen Menschen im öffentlichen
Raum gewährleistet werden kann. Öffentliche Räu-
me sind als Ort für Mobilität, Konsum und Freizeit
unvermeidlicher Teil des Alltags von Menschen und
insbesondere von Jugendlichen. Die Bereitstellung
von Schutz- und Hilfsangeboten im Fall von verba-
len oder körperlichen Belästigungen oder Angriffen
gegenüber queeren Menschen müssen von uns vor-
gehalten werden und finanziell gut ausgestaltet
sein. Wir müssen Angebote wie von Lamda::Nord
bei mir in Lübeck stärken und dafür Sorge tragen,
dass auch für den ländlichen Raum ausreichend
queere Jugendtreffs und Beratungsangebote vorhan-
den sind.

Lasst uns mit diesem Antrag einen weiteren Schritt
für eine vielfältigere Gesellschaft gehen. Ich bitte
daher um Zustimmung zu unserem Antrag.

Christian Dirschauer [SSW]:

Frau Präsidentin! Jeder Mensch muss in Schleswig-
Holstein sicher leben können. – Attentate wie das in
der Nacht des 19. Novembers 2022 in Colorado
Springs führen uns immer wieder vor Augen, dass
sich queere Menschen auf dieser Welt nicht sicher
fühlen können.

Der Klub hatte am 20. November 2022 eine Veran-
staltung anlässlich des Transgender Day of Remem-
brance geplant, die der der Opfer transfeindlicher
Gewalt gedacht wird. Fünf Menschen wurden getö-
tet, 18 weitere verletzt. Auch durch Deutschland
zieht sich eine Chronik von Straftaten gegen homo-
und bisexuelle sowie trans*, inter* und nichtbinäre
Menschen. Tagtäglich werden Menschen in
Deutschland aus Hass auf queere Menschen ange-
griffen, beleidigt und erniedrigt.

Ich habe bei der Landesregierung nachgefragt, wie
viele Menschen in den Jahren 2019, 2020 und 2021
in Schleswig-Holstein Opfer von Diskriminierung,
Gewalt und Hasskriminalität aufgrund ihrer sexuel-
len Orientierung und/oder geschlechtlichen Identi-
tät wurden. Bei der Landespolizei gemeldet wurden
für 2019 20 Straftaten, für 2020 15 Straftaten und
für 2021 26 Straftaten. Gleichzeitig bekam ich die
Information, dass eine valide Angabe zu der Anzahl
der Opfer aufgrund datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen nicht gegeben werden könne. Klar ist auch,
dass nicht jedes Verbrechen zur Anzeige kommt.

Wir haben auch in Schleswig-Holstein noch einiges
vor uns, denn da, wo lackierte Fingernägel von
Männern als Auslöser für eine lebensgefährdende
Gewalttat angeführt wird, haben wir nach wie vor
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ein gesellschaftliches Problem. Daher geht es auch
mir persönlich immer besonders nahe, Zeichen der
Solidarität zu sehen, wie etwa die Kundgebung in
Kiel als Reaktion auf eine vermutlich homophobe
Gewalttat. Mehrere hundert Menschen haben sich
nach der Gewalttat am 5. November 2022 in der
Nähe des Tatortes zusammengefunden und gemein-
sam gegen queerfeindliche Gewalt demonstriert.

Auch das Zeichen aus dem Parlament ist deutlich:
Jeder Mensch muss in Schleswig-Holstein sicher
leben können. Und dieses Zeichen müssen wir wei-
ter hinterlegen, etwa indem wir den Landesaktions-
plan Echte Vielfalt gemeinsam weiterentwickeln
und mit mehr Mitteln unterfüttern. Indem wir Mel-
demöglichkeiten bei Gewaltvorkommen verbessern,
weiter Sensibilisierungsarbeit in staatlichen Struk-
turen leisten und zu besseren Lösungen in der Ana-
lyse der Taten kommen.

Für uns als SSW bleibt es einer der wichtigsten po-
litischen Aufträge, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger dieses Landes angstfrei in Schleswig-Holstein
leben können. Und dafür werden wir weiter arbei-
ten.

Aminata Touré, Ministerin für Soziales, Jugend,
Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung:

Frau Präsidentin! Wir haben in Schleswig-Holstein
den Anspruch, eine offene, vielfältige und gleichbe-
rechtigte Gesellschaft zu sein. Dafür müssen wir ei-
nen politischen Rahmen schaffen, der sicherstellt,
dass das Grundrecht auf Gleichbehandlung und kör-
perliche Unversehrtheit jeder Person auch wirklich
entgegengebracht wird. Es sind die Grundwerte un-
serer Demokratie.

Die Tat, wie sie Anfang November vorm
Mum&Dad stattgefunden hat, versucht, queeren
Menschen genau diese Rechte abzusprechen. Ein
Recht, das für uns nicht verhandelbar ist.

Es gehört aber zur bitteren Realität, dass queer-
feindliche Angriffe tagtäglich stattfinden. Deshalb
möchte ich es an dieser Stelle einmal in aller Deut-
lichkeit sagen: Queerfeindliche Gewalt ist ein Hass-
verbrechen.

Es ist unsere politische Verantwortung, allen Men-
schen in Schleswig-Holstein ein Leben in Sicher-
heit zu ermöglich. Um das zu ermöglichen, haben
wir auf Landesebene Folgendes auf den Weg ge-
bracht:

Der Aktionsplan „Echte Vielfalt“, die Anlaufstelle
für LSBTQI* in der Landespolizei und Bildungs-
und Antidiskriminierungsprojekte.

Zusätzlich unterstützen wir als Land queere Vereine
und Verbände.

Es sind Safer Spaces für die Menschen, die sonst
mit einer besonderen Wachsamkeit durch ihre Um-
gebung laufen. Es sind Orte, die Queerness durch
verschiedene Veranstaltungen in der Öffentlichkeit
sichtbar machen. Es sind aber keine Orte, an denen
explizit Gewaltprävention oder Opferschutz stattfin-
det.

Es gibt die Möglichkeit, bestehende Projekte und
Maßnahmen, deren tatsächlicher Inhalt Gewaltprä-
vention und Opferschutz ist, mit Blick auf Queer-
feindlichkeit zu evaluieren. Und das, sehr geehrtes
Parlament, werden wir sehr gerne tun.

Queerpolitik betrifft alle Menschen. Diese Worte
stehen in unserem Koalitionsvertrag und diese Wor-
te nehmen wir, nehme ich, sehr ernst.

Wir werden die Arbeit im queerpolitischen Bereich
intensivieren. Wir werden bereits bestehende Bil-
dungs- und Antidiskriminierungsangebote weiter
fördern und nachhaltig finanzieren. Queere Bil-
dungsarbeit in der Schule vorantreiben. Ein breit
gefächertes Angebot an Beratung und Unterstüt-
zung im ganzen Land vorantreiben.

Wir werden weitere Maßnahmen zum Schutz von
queeren Menschen in den Blick nehmen, denn Op-
ferschutz und Gewaltprävention ist nicht die Aufga-
be derjenigen, die es betrifft. Es ist die Aufgabe der
Politik und der Gesellschaft als Ganzes. Als ein res-
sortübergreifendes Thema werden wir es auch wei-
terhin gemeinsam mit queeren Menschen bearbei-
ten.

Vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung ihren
Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt beschlossen. Er reicht
von der rechtlichen Anerkennung im Familienrecht
über Forschung zur Lebenssituation queerer Men-
schen bis hin zur Stärkung von Communitystruktu-
ren.

Das statistische Dunkelfeld bei queeren Straftaten
soll erhellt, und der Opferschutz soll ausgebaut
werden.

Ich freue mich sehr über diesen Aktionsplan, weil
er wichtige Punkte mit Blick auf Sichtbarkeit und
Schutz queerer Menschen in Deutschland beinhal-
tet.

Ich möchte Ihnen allen versichern, dass wir auch
als Landesregierung und ich als zuständige Ministe-
rin für das Thema Queerpolitik alles daran setzten
werden, dass es weniger Hass und Gewalt gegen
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queere Mensch gibt. Damit die Menschen, die hier
leben, sagen können: Hier kann ich lieben, wen ich
lieben möchte. – Vielen Dank.
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